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Anmerkungen des Verfassers 

 

Ziel der Heftenreihe ist es, die Zusammenhänge sowie die inhaltlich wie formal bestehenden 

Beziehungen (Verzahnungen) des Sachgebietes „Liegenschaftskataster“ zu den Normen 

anderer Fachbereiche in unserem Rechtssystem erläuternd darzustellen.   

Neben dem VermGBln enthält die Heftenreihe weitere Rechtsvorschriften, die bei der Führung 

des Liegenschaftskatasters bedeutsam und von den Vermessungsstellen bei den von ihnen 

wahrzunehmenden Katasteraufgaben zu beachten sind.   

In den einzelnen Heften sind die thematisch zu einem Rechtsbereich gehörenden Normen 

zusammengefasst, die ohne Ausnahme auszugsweise zitiert sind.  

Den Ausgang bildet das in Heft 1 mit dem hier ebenfalls in Auszügen wiedergegebenen 

VermGBln und dessen Einzelbegründung.  

Untereinander sind die Hefte durch die am zitierten Gesetzestext angebrachten Fußnoten 

verknüpft. Die Fußnoten enthalten Hinweise auf die einzelnen Hefte, in denen jeweils ein 

bestimmter Themenkomplex an Hand der entsprechenden Rechtsnormen behandelt ist. Die 

wiedergegebenen Rechtsnormen sind teilweise weitergehend kommentiert sowie durch 

Begriffsdefinitionen und ggf. historische Vorschriften ergänzt.  

 

Zur weiteren Erläuterung dienen die folgenden Anwendungsbeispiele :  

 
• Im Heft 1, Seite 4 ist am Titel des VermGBln die Fußnote 1) angebracht. Mit dieser 

Fußnote wird auf das Heft 5 „Verfassungsrecht“ verwiesen,  aus dem sich für die 

Länder der Bundesrepublik Deutschland, also auch für das das Land Berlin das Recht 

zur Gesetzgebung auf dem Gebiet des Vermessungs- und Katasterwesens ergibt.  
 

 

• Auf Seite 18 des Heftes 1 verweist z. B. die bei § 14 Abs. 3 VermGBln angebrachte 

Fußnote 5) auf das Heft 7 „Liegenschaftsrecht“. Diese Fußnote führt direkt zur 

Grundbuchordnung,  die das Liegenschaftskataster zum amtlichen Verzeichnis der 

Grundstücke klassifiziert und zur Darstellung des „Systems der Eigentumssicherung an 

Grundstücken“, welches sich aus der Verbindung des Liegenschaftskatasters mit dem 

Grundbuch ableitet.
 

   
 

• Der § 21 VermGBln - s. Heft 1, Seite 32 -  enthält den Hinweis auf Heft 6 

„Verwaltungsverfahrensrecht“. In diesem Heft wird das gesamte Grenzfeststellungs- 

und Abmarkungsverfahren abgebildet, wie es nach dem VermGBln i. V. mit den 

allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsverfahrensgesetzes durchzuführen ist.  
 

 

Der Heftenreihe sind die zum Heft 2 „Chronik des Liegenschaftskatasters“ gehörenden 

Sonderhefte (s. Seite 3) gesondert beigefügt. Ihre digitale Form entspricht leider nicht den 

heutigen Qualitätsanforderungen. Dennoch sind die Daten lesbar und damit auch verwertbar.   

Das Sonderhaft „Handbuch Grenzvermessung“ (s. Heft 3, Seite 11)  liegt dem BDVI bereits vor 

und liegt deshalb dieser Heftenreihe nicht als Anlage bei. Wenn auch die aus dem Jahr 2003 

vorliegende Fassung nicht dem aktuellen Stand der Vorschriften entspricht, so bleibt das 

Handbuch im Kern für den Berufsalltag anwendbar.   

 

Es bleibt zu hoffen, dass der Anwender der Heftenreihe hinreichende und rechtskonforme 

Antworten auf die Fragen findet, die sich bei der Auslegung des VermGBln stellen und dass die 

hier gewählte Form der Vorschriftenzusammenstellung der beabsichtigten Zielsetzung gerecht 

wird. Diese Heftenreihe erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzende Hinweise und 

Vorschläge werden gern entgegengenommen. 

 

Helmut Hoffmann, Berlin, im Juni 2014 
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Heft 1 

 

 

Vermessungsrecht : 

� Liegenschaftskataster 

 

Heft 2 
 

Chronik des Liegenschaftskatasters   →  Preußen - Berlin 
  

 

Heft 3 
 

Vermessungsrecht :  

� Landesvermessung :  

→ Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung und Erneuerung  

                       des Liegenschaftskatasters  
 

 

Heft 4 

 

Berufsrecht des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs (ÖbVI) :  

� ÖbVI →   Beliehener Unternehmer 

� Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) 

� Verordnung über den Beruf des ÖbVI (ÖbVI – BO)  

� Historische Vorschriften 
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Verfassungsrecht :  

� Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 

� Verfassung von Berlin und :  

→ Allgemeines Zuständigkeitsgesetz (AZG) 

→ Bezirksverwaltungsgesetz (BzVwG) 

� Recht und Gesetz : 

→ Definition der Begriffe  
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� Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
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Liegenschaftsrecht : 

� Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   

� Nachbarrechtsgesetz (NachbG Bln)  

� Gesetz über die Zwangsversteigerung (ZVG)  

� Grundbuchordnung (GBO)  /  Grundbuchverfügung (GBV)  

� Verbindung des Liegenschaftskatasters mit dem Grundbuch  
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Beurkundungsrecht : 

� Beurkundungsgesetz (BeurkG) 

� Zivilprozessordnung (ZPO) 

� Strafgesetzbuch (StGB)  

� Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) 
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Die Maßeinheiten, das Eichwesen und die Prüfpflicht für Messgeräte des  
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→ Erster Teil  :   Allgemeines    
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln) 1) 

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 

Erster Teil 
Allgemeines 

§ 1      Aufgaben 
§ 2      Wahrnehmung der Aufgaben 
§ 3      Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
§ 4      Einzureichende Vermessungsergebnisse 
§ 5      Betreten der Grundstücke 
§ 6      Entschädigung 
§ 6 a   Informationssysteme der Verwaltung 
§ 7      Verwendungsvorbehalte 
§ 8      Sicherung von Vermessungsmarken und Grenzmarken  
 

Zweiter Teil 
Landesvermessung 

§ 9      Zweck 
§ 10   Festpunktfeld 
§ 11   Vermessungsmarken und Sichtzeichen 
§ 12   Luftbildvermessung 
§ 13   Landeskartenwerke 
 

1) s. Heft 5   Verfassungsrecht :    

 Grundgesetz →  Artikel  70 :  Recht der Länder für die Gesetzgebung   
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

Dritter Teil 
Liegenschaftskataster 

§ 14      Zweck 
§ 15      Bestandteile und Inhalt 
§ 16      Eigentümerangaben 
§ 17      Benutzung 
§ 17 a   Automatisiertes Abrufverfahren 
§ 18      Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis 
§ 19      Fortführung und Erneuerung 
§ 20      Grenzfeststellung 
§ 21      Grenzfeststellungsverfahren 
§ 22      Abmarkung 
§ 23      Abmarkungsverfahren  
 

Vierter Teil 
Raumplanerische und städtebauliche Vermessungsaufgaben 

§ 24      Zweck 
§ 25      Verzeichnisse 
§ 26      Vermessung von Straßenbegrenzungslinien 

 
Fünfter Teil 

Ordnungswidrigkeiten; Übergangs- und Schlußvorschriften 
§ 27      Ordnungswidrigkeiten 
§ 28      Durchführung 
§ 29      Übergangsvorschrift 
§ 30      Aufhebung von Vorschriften 
§ 31      Inkrafttreten 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln) 1) 

 

 
Erster Teil 

Allgemeines 
 
 

§ 1 
Aufgaben 

 
Die Landesvermessung, die Führung des Liegenschaftskatasters 
sowie die raumplanerischen und städtebaulichen Vermes-
sungsaufgaben nimmt Berlin für Zwecke der Raumplanung und 
der städtebaulichen Entwicklung sowie für die räumliche 
Abgrenzung von Rechten an Grundstücken2) nach den Erfor-
dernissen von Verwaltung, Wirtschaft, Recht und Wissenschaft 
als öffentliche Aufgaben1) wahr. 
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1)
   s. Heft 5   Verfassungsrecht  : 

  Recht und Gesetz  →   Definition der Begriffe :   VermGBln ist eine Rechtsnorm auf  
                                                                                             dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

 
2)  

s. Heft 7   Liegenschaftsrecht :  
   Verbindung des Liegenschaftskatasters mit dem Grundbuch :  

→ Eigentumssicherungssystem an Grundstücken 
 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 1 
 

§ 1 nennt die Aufgaben des Berliner Vermessungswesens, die 
Berlin für die Allgemeinheit und den einzelnen Bürger erfüllt.     
[ . . . ]  
Für jede Phase der städtebaulichen Entwicklung sind 
Vermessungsarbeiten notwendig,  deren Ergebnisse nur durch 
Zusammenwirken der oben genannten Aufgaben den Anfor-
derungen gerecht werden können. Dies gilt gleichermaßen für 
Vermessungen und Nachweise, mit denen Rechte an Grund-
stücken räumlich abgegrenzt werden sollen.  
 
Die hier behandelten Aufgaben sind ihrer Natur nach öffentliche 
Aufgaben,  [ . . . ]. 
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Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 2 
Wahrnehmung der Aufgaben  

 
(1) Die Aufgaben nach § 1 werden von den für das Vermes-
sungswesen zuständigen Behörden1) wahrgenommen.  
 
(2) An der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 wirken Öffentlich 
bestellte Vermessungsingenieure2) mit.  
 
(3) Die für das Vermessungswesen zuständige Senatsverwaltung 
kann Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren, die nicht in 
Berlin bestellt sind, für Einzelfälle erlauben, an der Erfüllung der 
Aufgaben nach § 1 mitzuwirken. Dienststellen anderer Behör-
den dürfen Vermessungen nach § 9 Nr. 1 und 2 durchführen, 
wenn sie von einem zum höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst befähigten Bediensteten geleitet werden 
und die Vermessungen der Erfüllung eigener Aufgaben dienen.  
 
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Behörden, Personen 
und Dienststellen sind Vermessungsstellen im Sinne dieses 
Gesetzes. 
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1)
   s. Heft 5   Verfassungsrecht : 

   Verfassung von Berlin  → Allgemeines Zuständigkeitsgesetz 
 
2)  

s. Heft 4   Berufsrecht des ÖbVI  : 
   Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin  
   Verordnung über den Beruf des ÖbVI  
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 3 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

 
s. Heft 4 :  

→ Berufsrecht des ÖbVI 

 
 
 
 
 

§ 4 
Einzureichende Vermessungsergebnisse 

 
Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 2 und 3 haben auf ihre Kosten 
die von ihnen angefertigten Vermessungsergebnisse und die 
Unterlagen der zuständigen Behörde einzureichen, soweit sie 
für diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach  § 1 dienlich 
sind. 
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  
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§ 5 
Betreten der Grundstücke  

 
(1) Die mit Vermessungsaufgaben nach diesem Gesetz beauf-
tragten Personen sind berechtigt, Grundstücke und bauliche 
Anlagen zu betreten oder zu befahren, um die erforderlichen 
Arbeiten durchzuführen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 19 
Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin)1) wird insoweit einge-
schränkt. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung der Woh-
nungsinhaber betreten werden.  
 
(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen zu betreten 
oder zu befahren, soll dem Eigentümer oder Besitzer oder 
einem Bevollmächtigten mitgeteilt werden. 

1)
   s. Heft 5   Verfassungsrecht : 

 Grundgesetz 
 Verfassung von Berlin  →  heute Artikel 28 Abs. 2 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 5 
 

Zur Ausführung von Vermessungsaufgaben nach § 1 müssen in 
der Regel Grundstücke betreten und zum wirtschaftlichen 
Einsatz von Instrumenten und Geräten befahren werden. Das 
Recht , Grundstücke zu betreten und zu befahren, und die 
Pflicht des Eigentümers, dies zu dulden, ist bisher gesetzlich nur 
für wenige Aufgaben geregelt.  Eine umfassende Regelung ist 
erforderlich, um die ordnungsgemäße Erfüllung aller Vermes-
sungsaufgaben zu gewährleisten. Das Recht steht den Vermes-
sungsstellen und deren Personal zu.  
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  
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§ 6 
Entschädigung  

 
(1) Wird jemandem durch das Betreten oder Befahren eines 
Grundstückes oder einer baulichen Anlage oder bei Vermes-
sungsarbeiten ein nicht nur geringfügiger Schaden zugefügt, so 
ist dafür eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Entschädigungspflichtig ist die Vermessungsstelle, die die 
Vermessungsarbeiten ausgeführt hat. Der Anspruch verjährt in 
einem Jahr. Die §§ 201 bis 224 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
sind entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Bei Schäden, die durch notwendige Maßnahmen unver-
meidbar entstehen, bleibt dem Entschädigungspflichtigen der 
Rückgriff gegen den Veranlasser der Vermessungsarbeiten 
vorbehalten. 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 6 
 

Für Schäden, die durch das Betreten oder Befahren oder bei 
Vermessungsarbeiten entstehen, hat die Vermessungsstelle 
Entschädigung zu leisten, da die im § 5 angesprochenen Arbei-
ten öffentliche Aufgaben sind. Für geringfügige Schäden kann 
aus Gründen der Sozialpflichtigkeit keine Entschädigung 
verlangt werden. Nur wenn bei notwendigen Maßnahmen die 
Schäden unvermeidbar sind, ist der Rückgriff auf den Veran-
lasser möglich.  
 
Die Verjährungsfrist ist im Interesse der Rechtssicherheit auf 1 
Jahr begrenzt, da eine längere Frist zu Beweisschwierigkeiten 
führt.  
 
Ansprüche, die dem Geschädigten auf Grund anderer Rechts-
vorschriften zustehen, bleiben unberührt.  
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 6 a 
Informationssysteme der Verwaltung s. auch 1)  

 
Die Ergebnisse der Landesvermessung und die Nachweise des 
Liegenschaftskatasters sind das Basisinformationssystem, das 
als Grundlage für alle raum- und bodenbezogenen Informa-
tionssysteme der Berliner Verwaltung zu verwenden ist. 

 
1) Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten im Land Berlin  

(Geodatenzugangsgesetz Berlin – GeoZG Bln)* 
 vom 3. Dezember 2009 (GVBl. S. 682)  

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)            
(ABl. L 108 vom 25. April 2007, S. 1).  

 
Abschnitt 2  

Anforderungen an die Geodateninfrastruktur  
 

§ 5  
Bereitstellung von Geodaten  

 
(1) Geodaten nach § 4 Absatz 1 sind Bestandteil der Datengrundlage der 
Geodateninfrastruktur Berlin. Sie werden durch die hierfür jeweils zuständigen Behörden 
nach § 2 bereitgestellt.  
 
(2) Die Geodaten des Liegenschaftskatasters, der Geotopografie und des geodätischen 
Raumbezugs sind die fachneutralen Kernkomponenten der Datengrundlage der 
Geodateninfrastruktur Berlin. Sie werden durch die für das Geoinformations- und 
Vermessungswesen zuständigen Behörden des Landes Berlin*)  bereitgestellt.  
 
(3) Die Behörden nach § 2 Absatz 1 haben ihre Geodaten auf der Grundlage der Daten 
nach Absatz 2 zu erfassen und zu führen.  
 
(4) [ . . . ]  
 
*)  s. Seite 8  →  § 2 Abs. 1 VermGBln 
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 12 / 4994 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

3. Zu Nummer 3 (§ 6a)  
 

Politische und administrative Steuerungsmechanismen sind auf 
kurzfristige und umfassend verfügbare Informationen ange-
wiesen.  [ . . . ]  Dementsprechend steigt die Nachfrage nach 
raum- und bodenbezogenen Daten vor allem  in den entwick-
lungsrelevanten Bereichen Boden-, Natur- und Umweltschutz, 
Planung, Industrie, Ver- und Entsorgung, Statistik weiter 
deutlich an.  
Verschiedene Stellen der Berliner Verwaltung haben mit dem 
Aufbau von Informationssystemen begonnen. Die Konzeption 
dieser Systeme waren vielfach nur fachbezogen ausgerichtet 
und sahen keine einheitlichen Bezüge vor; [ . . . ]  
Diese Konzeption die keine Zusammenführung, Verknüpfung 
und interdisziplinäre Nutzung der Daten zulassen, konnte die 
Vermessungsverwaltung nur im Einzelfall – vorausgesetzt sie 
erhielt Kenntnis- begegnen.  
Die Einführung des § 6a verpflichtet nunmehr alle Stellen des 
Landes Berlin raum- und bodenbezogene Informationssysteme 
auf einen gemeinsamen fach- und interessenneutral geführten  
Basisdatenbestand zu beziehen, der als landeseinheitliche 
Integrationsgrundlage den eindeutigen Raumbezug  zur Loka-
lisierung und Verknüpfung der verschiedenen Fachinformations-
systeme definiert.  
[ . . . ] 
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 7 
Verwendungsvorbehalte  

 
(1) Ergebnisse der Landesvermessung und der Vermessungen 
für raumplanerische und städtebauliche Zwecke sowie 
Nachweise aus dem Liegenschaftskataster 1) dürfen unbescha-
det der Vorschriften der Sätze 2, 4 und 5 nur von den für das 
Vermessungswesen zuständigen Behörden veröffentlicht und 
vervielfältigt werden. 
 
[ . . . ] 
 
 
 
 
 
1) s. Seite 20 

 
 

16 

 
 
Heft 1 

 
Vermessungsrecht - 

Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 8 
Sicherung von Vermessungsmarken und Grenzmarken  

 
Wer Maßnahmen treffen will, durch die der feste Stand, die 
Erkennbarkeit oder die Verwendbarkeit von Vermessungs-
marken (§ 11) oder von Grenzmarken (§ 22) gefährdet werden 
können, hat dies rechtzeitig der zuständigen Behörde mitzu-
teilen. 
 
 
 
 
 

Zweiter Teil 
Landesvermessung 

 
                              § 9                             § 10 

       Zweck                  Festpunktfeld 
 

s. Heft 3 :  
→ Vermessungsrecht  
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

Dritter Teil 
Liegenschaftskataster  

 
§ 14 

Zweck  
 

(1) Über die Liegenschaften ist ein Kataster1) zu führen. Liegen-
schaften im Sinne dieses Gesetzes sind Grundstücke2) und 
Gebäude3).  
 
(2) Das Liegenschaftskataster ist der Nachweis von tatsächlichen 
und von rechtlichen Verhältnissen4) der Liegenschaften.  
 
(3) Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der 
Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung5). 
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1)
   s. Heft  2   Chronik des Liegenschaftskatasters  →  Begriff  „Kataster“ 

 

 
2)

   s. Heft  7   Liegenschaftsrecht : 
 Bürgerliches Gesetzbuch  →   § 90  i. V. mit Reichsgerichtsurteil  v. 12. 3. 1914 :  Definition „Grundstück“ 

 
3)

   s. Heft  3   Vermessungsrecht – Landesvermessung  : 
 Gebäudevermessungen  →   AV Gebäudevermessung :  Definition „Gebäude“ 

       s. Heft  7   Liegenschaftsrecht  : 
 Bürgerliches Gesetzbuch →  § 94 :  Gebäude als wesentlicher Bestandteil des  Grundstücks    

 
4)

   s. Heft  7   Liegenschaftsrecht : 
 Bürgerliches Gesetzbuch →  §§ 891, 892  i. V. mit Reichsgerichtsurteil v. 12. 2. 1910  

 
5)   

s. Heft  7   Liegenschaftsrecht : 
 Grundbuchordnung 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 14 
 

Das Liegenschaftskataster hat sich aus dem Grundsteuer-
kataster1) über das Eigentumskataster1) zu einem Mehrzweck-
kataster1) entwickelt. Es soll nicht nur zur Erfüllung spezieller 
Aufgaben geeignet sein, sondern den vielfältigen Anforderun-
gen der Gesellschaft nachkommen. 
 
Im Liegenschaftskataster sind alle wesentlichen tatsächlichen 
und nicht anderweitig nachgewiesenen rechtlichen Angaben 
über die Grundstücke und Gebäude nachzuweisen. Die Angaben 
müssen nach § 1 den Erfordernissen von Verwaltung, Recht und 
Wissenschaft genügen.  [ . . . ] 
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1)
   s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters  -  Sonderhefte : 

   Grundsteur-, Eigentums-, Mehrzweckkataster (heute  Basisinformationssystem) :   Begriffe  

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 15 
Bestandteile und Inhalt  1), 2) 

 
(1) Das Liegenschaftskataster weist die Liegenschaften in Ver-
zeichnissen1) und in einem amtlichen Kartenwerk (Flurkarte)1) 
nach. Zum Liegenschaftskataster gehören auch die zu seiner 
Einrichtung, Fortführung und Erneuerung übernommenen 
Katasterunterlagen1). Das Liegenschaftskataster kann in auto-
matisierten Datenverarbeitungsverfahren2) geführt werden. 
 
(2) Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters ist das Flurstück 
als geometrisch eindeutig begrenzter Teil der Erdoberfläche3).  
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1)   
s. S. 23  und Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters : 

 Grundsteuerkataster →  A. 2. 
 Eigentumskataster →  B. 2. 
 Mehrzweckkataster →  C. 2. 
 Basisinformationssystem →  D. 2.   

 
2)

   s. Heft 2  Chronik des Liegenschaftskataster :  
 Basisinformationssystem →  D. 1. 4. :  ALB und D. 1. 5. :  ALK   

 
3)

   s. Heft 3   Vermessungsrecht : 
 Landesvermessung →  Grenzvermessung  :  Flurstücksgrenze     

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 15 (Fortsetzung) 

Bestandteile und Inhalt 1), 2) 

(3) Die Flurstücke und die Gebäude sind mit ihren Bezeich-
nungen, ihren Begrenzungen, ihren Flächen, ihren Nutzungen 
und ihrer Lage nachzuweisen. Zusätzlich können Hinweise auf 
1. öffentlich-rechtliche Festsetzungen und Verfahren, wie 

Lärmschutzzonen, Umlegungen, Sanierungen, 
2. amtliche Feststellungen, wie streitige Grenzen, 
3. Nachweise oder Register anderer öffentlicher Stellen, wie 

Baulastenblatt-Nummern, 
4. für Berlin in Abteilung II des Grundbuchs eingetragene 

Rechte und Vormerkungen, 
5. Zuordnungen von Eigentümern, Erbbauberechtigten und 

Nutzungsberechtigten zu Eigentümerarten sowie 
6. Regionalstrukturen, wie Amtsgerichte, Statistische Gebiete, 

Blöcke, 
aufgeführt werden. Außerdem sind Angaben über die Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten sowie über die Gebäudeeigentümer, die nicht Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte der betroffenen Grundstücke sind, nach 
Maßgabe des § 16 sowie Grundbuchbezeichnungen einschließ-
lich der Buchungsarten aufzuführen.  
 
(4)   [ . . . ] 
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 15 
 

[ . . . ] 
 
Die Eintragungen in die Verzeichnisse und in die Flurkarte 
beruhen in der Regel auf vermessungstechnischen Ergebnissen. 
Die bei den Vermessungen ermittelten Maßzahlen1) und 
sonstigen Ergebnisse werden als Katasterunterlagen übernom-
men. Die Unterlagen sind in Verbindung mit der Flurkarte 
notwendig, um den Katasternachweis mit der erforderlichen 
Genauigkeit und Rechtssicherheit in die Örtlichkeit übertragen 
zu können.  
 
[ . . . ] 
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1)
   s. Heft 3   Vermessungsrecht : 

 Landesvermessung →  Grenzvermessung 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



Bestandteile des  
Liegenschaftskatasters : 
 

→    § 15 Abs. 1 VermGBln 

Flurkarte 

Verzeichnis  

Katasterunterlage  
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Heft 1 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 16 
Eigentümerangaben 

(1) Die Namen, Geburtsnamen und Geburtsdaten der Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten sind im Liegenschaftskataster übereinstimmend mit den 
Angaben des Grundbuchs1) aufzuführen. Bei juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts können Hinweise auf den 
Vermögensnachweis oder die Zweckbestimmung der Grund-
stücke den Namen hinzugefügt werden.  
 
(2) Für im Grundbuch nicht gebuchte Grundstücke sind die 
Eigentümer im Liegenschaftskataster entsprechend Absatz 1 
aufzuführen. Ein Wechsel im Eigentum ist der zuständigen 
Behörde von dem neuen Eigentümer unter Vorlage geeigneter 
Nachweise anzuzeigen. 
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1)   
s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters :   

 Eigentumskataster →   B. 1. 18. a),b) : Mitteilungspflicht  des Grundbuchamts   
  

 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 16 (Fortsetzung) 

Eigentümerangaben  
 
(3) Gebäudeeigentümer, die nicht Eigentümer, Erbbauberech-
tigte oder Nutzungsberechtigte der betroffenen Grundstücke 
sind1), sowie die Anschriften der Grundstückseigentümer, Erb-
bauberechtigten, Nutzungsberechtigten und Gebäudeeigen-
tümer sind im Liegenschaftskataster aufzuführen, soweit sie der 
zuständigen Behörde verläßlich bekannt sind. Zusätzlich können 
die Namen und Anschriften von Verfügungsberechtigten und 
Bevollmächtigten der Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigten, Nutzungsberechtigten und Gebäudeeigentümer aufge-
führt werden.  
 
(4) Wird das Liegenschaftskataster in automatisierten Daten-
verarbeitungsverfahren geführt, so sind die gespeicherten 
Eigentümerangaben zu löschen, sobald diese durch Fortführung 
(§ 19) historisch geworden sind 
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1)   
s. Heft 7   Liegenschaftsrecht : 

 Bürgerliches Gesetzbuch →  § 95 :  Gebäude auf fremden Grund und Boden 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 17 
Benutzung  

 
(1) Aus dem Liegenschaftskataster werden auf Antrag Angaben 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Grundbuchbezeichnungen 
einschließlich der Buchungsarten (Flurstücks- und Gebäude-
angaben), Eigentümerangaben nach § 16 und Angaben aus den 
Katasterunterlagen zur Verfügung gestellt. Dabei dürfen 
1. Flurstücks- und Gebäudeangaben jedermann zur Verfügung 

gestellt werden und 
2. Eigentümerangaben nur dann zur Verfügung gestellt 

werden, wenn der Antragsteller ein berechtigtes Interesse 
darlegt. 

Die Darlegung ist nicht erforderlich, wenn die Angaben von 
Vermessungsstellen nach § 2, Notaren, Unternehmen der 
öffentlichen Energie- und Wasserversorgung und der öffent-
lichen Abwasser- und Abfallbeseitigung, Behörden und 
sonstigen öffentlichen Stellen für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
oder von Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten und 
Nutzungsberechtigten über ihre Liegenschaften begehrt 
werden. [ . . . ]  
 
(2) Angaben aus dem Liegenschaftskataster dürfen nicht zur 
Verfügung gestellt werden, wenn ein vorrangiges Schutzinte-
resse eines Einzelnen oder der Allgemeinheit entgegensteht; 
kommt eine Versagung in Betracht, hat der Antragsteller die zur 
Entscheidung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) bis (6)  [ . . . ] 
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 17a 
Automatisiertes Abrufverfahren  

 
(1) Angaben aus dem Liegenschaftskataster dürfen nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 7 sowie des § 17 Abs. 1 Satz 5 und 6 
für einen automatisierten Abruf bereitgestellt werden. § 15 Abs. 
2 des Berliner Datenschutzgesetzes findet keine Anwendung.  
 
(2) Die Erlaubnis zum Abruf von Flurstücks- und Gebäude-
angaben kann jedermann auf Antrag erteilt werden. Über die 
Empfänger von Flurstücks- und Gebäudeangaben muss den 
Betroffenen keine Auskunft nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 des Berliner 
Datenschutzgesetzes erteilt werden.  
 
(3) bis (7)   [ . . . ] 
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 18 
Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis  

 
 

s. Heft 8 : 
 

→ Beurkundungsrecht 

 

 
 
 

28 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 19 
Fortführung und Erneuerung  

 
(1) Das Liegenschaftskataster wird durch Eintragung von 
Veränderungen in die Verzeichnisse und in die Flurkarte 
fortgeführt.  
 
(2) Sind auf Grund eines Vertrages1), einer Erklärung oder aus 
anderen Gründen Grenzen2) neuzubilden, fallen Grenzen weg, 
wird ein Grundstück bebaut oder baulich verändert oder ändert 
sich die Nutzung eines Grundstückes oder Gebäudes, so haben 
die Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer die für die 
Eintragung von Veränderungen in die Verzeichnisse und die 
Flurkarte erforderlichen Unterlagen auf ihre Kosten anfertigen 
und der zuständigen Behörde einreichen zu lassen, es sei denn, 
daß sie die Veränderungen nicht zu vertreten haben.  
 
(3) Die zuständige Behörde kann zur Erfüllung der Verpflichtung 
nach Absatz 2 eine Frist setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf 
sie das Erforderliche auf Kosten des Verpflichteten zu veran-
lassen hat.  
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1)
   s. Heft 7   Liegenschaftsrecht : 

 Bürgerliches Gesetzbuch  →  § 311b  
 

2)
   s. Heft 3   Vermessungsrecht  : 

 Landesvermessung →  Grenzvermessung :  Begriff „Grenze“ 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 19 (Fortsetzung) 

Fortführung und Erneuerung  
 

 
(4) Das Liegenschaftskataster ist zu erneuern, wenn es den 
Erfordernissen nach § 1 nicht genügt. Die Kosten für eine Erneu-
erung trägt Berlin.  
 
(5) Die Fortführung der Flurstücksbezeichnung und der 
Flurstücksfläche sowie die Erneuerung des Liegenschafts-
katasters sind den Beteiligten durch Bescheid bekanntzugeben. 
Bei einer umfangreichen Fortführung oder Erneuerung kann der 
Bescheid öffentlich bekanntgegeben werden. 
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 19 
 

Damit das Liegenschaftskataster den Erfordernissen nach § 1 
dieses Gesetzes genügt, wird es durch Fortführung auf dem 
neuesten Stand gehalten. Das Liegenschaftskataster wird 
fortgeführt, indem die Flurkarte und die Verzeichnisse 
verändert werden. Grundlage für Veränderungen sind die 
Katasterunterlagen.  
 
Grenzen sind in der Regel auf Grund eines Vertrages oder einer 
Erklärung neuzubilden. Die Grenzbildung kann jedoch dem 
sonst maßgeblichen Willen des Eigentümers entzogen sein.  So 
wird z. B. die Grenze zwischen dem Gewässer und den 
Ufergrundstücken durch die Uferlinie bestimmt., zu deren 
Ermittlung der Mittelwasserstand dient. Während die 
Festsetzung der Uferlinie nach den Vorschriften des Berliner 
Wassergesetzes vom 23. Februar 1960 (GVBl. S. 133) 1),  [ . . . ], 
Aufgabe der Wasserbehörde ist, wird die Uferlinie vermessungs-
technisch durch eine Vermessungsstelle festgelegt. 
 
[ . . . ] 
 
Das Liegenschaftskataster ist zu erneuern, wenn Unterlagen 
mangelhaft oder unvollständig sind und die für die 
Rechtssicherheit erforderliche Eindeutigkeit und Genauigkeit 
nicht gegeben ist.  [ . . . ]  
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1) 
  s. Heft 9   Wasserrecht    

 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 20 
Grenzfeststellung  

 
(1) Neuzubildende Grenzen sind in das Liegenschaftskataster 
erst zu übernehmen, nachdem sie festgestellt worden sind.  
 
(2) Bestehende Grenzen werden festgestellt, wenn dies 
erforderlich wird, weil für sie keine einwandfreien Kataster-
unterlagen1) vorhanden sind, oder wenn das Liegenschafts-
kataster gemäß § 19 Abs. 4 zu erneuern ist.  
 
(3) Bestehende Grenzen, für die einwandfreie Katasterunter-
lagen1) vorhanden sind, gelten als festgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 21 
Grenzfeststellungsverfahren 

 
s. Heft 6 : 

 

→ Verwaltungsverfahrensrecht 
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1)   s. Heft 3  Vermessungsrecht  : 
 Landesvermessung •  Grenzvermessung →  Ausführungsvorschriften über die Grenzvermessungen : 
                                                                                         -   Definition  „einwandfreie Katasterunterlage“ 

 
 
 
Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 20 
 

[ . . . ] 

 
[ . . . ]  Bestehende Grenzen werden gemäß Absatz 2 nur festge-
stellt, wenn ein Antrag gestellt wird oder die Feststellung an-
läßlich anderer Vermessungsarbeiten notwendig oder zweck-
mäßig ist. Bei einer Erneuerung des Liegenschaftskatasters wer-
den bestehende Grenzen in jedem Fall festgestellt.  
 
Um Grenzen fehlerfrei feststellen zu können, müssen 
insbesondere die vermessungstechnischen Angaben in den 
Katasterunterlagen, die den Verlauf der Grenzen bestimmen, 
einwandfrei, d. h. gesichert und widerspruchsfrei sein.  
 
Die Überleitungsvorschrift des Absatzes 3 ist aus sachlichen 
Gründen notwendig.  
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 22 
Abmarkung  

 
(1) Grenzpunkte festgestellter Grenzen können zur örtlichen 
Kennzeichnung mit dauerhaften Grenzzeichen (Grenzmarken) 
abgemarkt werden, die unbefugt weder verändert, wieder-
hergestellt noch entfernt werden dürfen.  
 
(2) Die Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten und 
Nutzungsberechtigten sind berechtigt, Grenzpunkte ihrer 
Grundstücks- und Flurstücksgrenzen abmarken zu lassen. Sie 
sind dazu verpflichtet, wenn 
1. Grenzen durch Urteile oder gerichtliche Vergleiche 

festgelegt werden,  
2. die Kennzeichnung von Grenzen an Verkehrsflächen, 

Grünflächen oder Gemeinbedarfsflächen im öffentlichen 
Interesse liegt.  

 
(3) Als Abmarkung gelten auch vorhandene Grenzzeichen in 
Grenzpunkten von Grenzen nach § 20 Abs. 3.  
 
 

§ 23 
Abmarkungsverfahren 

 
s. Heft 6 : 

 

→ Verwaltungsverfahrensrecht 
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 22 
 

§ 919 Abs. 2 BGB1) schreibt vor, daß sich die Art der Abmarkung 
und das Verfahren nach Landesgesetzen bestimmen. Deshalb 
werden die §§ 22 und 23 in das Gesetz aufgenommen.  
 
Der Verlauf der Grenzen wird durch das Zahlenwerk des Liegen-
schaftskatasters2) gesichert.  
Zur örtlichen Kennzeichnung können Grenzpunkte mit Grenz-
marken abgemarkt werden, um den Grundstückseigentümern 
die Ausdehnung ihre Rechte sichtbar zu machen.   
Eine allgemeine Pflicht zur Kennzeichnung der Grenzen ist nicht 
notwendig, da die Grenzen in städtischen Gebieten bereits 
häufig durch bauliche Anlagen (z. B. Häuser, Mauern usw.3)) 
gekennzeichnet sind.  
Aus Gründen der Rechtssicherheit muß die örtliche Kenn-
zeichnung mit dem Katasternachweis übereinstimmen2); des-
halb dürfen Grenzmarken unbefugt weder verändert, wieder-
hergestellt noch entfernt werden.  
Die Kennzeichnung von Grenzen an Verkehrsflächen usw. 
(Absatz 2 Nr. 2) ist notwendig, um Ordnungsaufgaben der 
Bauaufsicht, Straßenaufsicht [ . . . ] usw. erfüllen zu können.  
Das öffentliche Interesse ist immer dann gegeben, wenn 
Grenzen nicht schon durch andere feste Einrichtungen 
gekennzeichnet sind.  
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1)
   s. Heft 7   Liegenschaftsrecht :    

  Bürgerliches Gesetzbuch   
 
2)

   s. Heft 3   Vermessungsrecht  :   
  Landesvermessung →  Grenzvermessung :  Rechtsprechung zur Abmarkung   

 
3)

   s. Heft 7   Liegenschaftsrecht :    
  Nachbarrechtsgesetz 
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

Fünfter Teil 
Ordnungswidrigkeiten; 

Übergangs- und Schlußvorschriften  
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 7 Abs. 1 die Ergebnisse der Landesvermessung, 

die Ergebnisse der Vermessungen für raumplanerische 
oder städtebauliche Zwecke oder die Nachweise aus dem 
Liegenschaftskataster veröffentlicht oder vervielfältigt, 

2. entgegen § 8 die zuständige Behörde nicht oder nicht 
rechtzeitig benachrichtigt, 

3. unbefugt Vermessungsmarken oder Grenzmarken 
verändert, wiederherstellt oder entfernt (§ 11 Abs. 3, § 22 
Abs. 1), 

4. Koordinaten aus der Flurkarte entgegen § 17 Abs. 1 Satz 5 
verwendet, 

5. entgegen § 17a Abs. 5 mit nicht vorgehaltenen oder zuge-
lassenen Datenverarbeitungskomponenten auf den Daten-
speicher zugreift, 

6. das automatisierte Abrufverfahren nach § 17a über den 
zulässigen Gebrauch hinaus oder für unlautere oder 
sittenwidrige Zwecke verwendet.  

 
(2)   [ . . . ]  
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu       
50 000 Euro geahndet werden.  
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Heft 1 

 
 

Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 28 
Durchführung 

 
(1) Die für das Vermessungswesen zuständige Senatsverwaltung 
erläßt durch Rechtsverordnung Vorschriften über  
1. die Einrichtung, Fortführung und Erneuerung des Liegen-

schaftskatasters,  
2. die Benutzung des Liegenschaftskatasters,  
3. die Voraussetzungen, unter denen Grundstücke zu nume-

rieren sind, [ . . . ],  
4. die Bereitstellung von Angaben der Bodenwirtschaftlichen 

Datei.  
 
(2) Die für das Vermessungswesen zuständige Senatsverwaltung 

kann Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz erlassen.  
 
 
 

§ 29 
Übergangsvorschrift 

 
→  s. Heft 4 :    

 

Berufsrecht des ÖbVI 
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Vermessungsrecht - 
Liegenschaftskataster 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 30 
Aufhebung von Vorschriften  

 
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten alle 
Vorschriften außer Kraft, deren Gegenstände in diesem Gesetz 
geregelt sind oder die diesem Gesetz widersprechen. 
Insbesondere treten außer Kraft: 
1. §§ 362 bis 371 I 17 des Allgemeinen Landrechts für die 

preußischen Staaten vom 5. Februar 1794 1), 
2. das Gesetz betreffend die Errichtung und Erhaltung von 

Marksteinen vom 7. Oktober 1865 (GVBl. Sb. I 403-4) 1), 
3. Artikel 2 der Verordnung betreffend das Grundbuchwesen 

vom 13. November 1899 (GVBl. Sb. I 3212-3) 2), 
4. das Gesetz über die Neuordnung des Vermessungswesens 

vom 3. Juli 1934 (RGBl. I S. 534) 3),  
5. das Gesetz über die Beurkundungs- und Beglaubigungs-

befugnis der Vermessungsbehörden vom 15. November 
1937 (RGBl. I S. 1257) 2), 

6. das Gesetz über die Bildung von Hauptvermessungs-
abteilungen vom 18. März 1938 (RGBl. I S. 277) 4), 

7. die Verordnung über die Vereinfachung und Verein-
heitlichung des Kataster- und Vermessungswesens vom 30. 
September 1944 (RGBl. I S. 273) 4) und 

8. die Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die 
Vereinfachung und Vereinheitlichung des Kataster- und 
Vermessungswesens vom 30. September 1944 vom 1. 
Oktober 1944 (RGBl. I S. 274) 4). 
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1)
   s. Heft 3   Vermessungsrecht :  Landesvermessung →  Historische Vorschriften  

  
2)

   s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters →  Eigentumskataster :   B. 1. 6. a)  /  B. 1. 9. 
 
3)

   s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters →  Mehrzweckkataster :  C. 1. 1.  
 
4)

   s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters →  Zeittafel :   Anlagen 17 und 18 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 31 *) 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1974 in Kraft. 

 

Das vorstehende Gesetzwird hiermit verkündet. 
Der Regierende Bürgermeister 

 

N e u b a u e r  
Bürgermeister 

_______________ 
*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprüng-

lichen Fassung vom 8. April 1974 (GVBl. S. 806). 

§ 30 (Fortsetzung) 

Aufhebung von Vorschriften  
 

(2)                                    →  s. Heft 4 :    
 

Berufsrecht des ÖbVI 
 
  

(3)   [ . . . ] 
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Chronik  
des   

Liegenschaftskatasters  
 

Preußen  -   Berl in 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammengestellt und bearbeitet,  
Berlin 2000 

 

Helmut Hoffmann 
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 Kataster  →   Begriff 
 
 Zeittafel 
 
 Gliederung der Sonderhefte 
 
 
S o n d e r h e f t e  :  
(s. gesonderte CD)  

 
 Anlagen zur Zeittafel 

 
 A.   Grundsteuerkataster  
 
 B.   Eigentumskataster  
 
 C.   Mehrzweckkataster  
 
 D.   Basisinformationssystem 
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15 
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G l i e d e r u n g  d e r  S o n d e r h e f t e  

 
Vorschriften : 
 Zweck und 

Aufgabe 

 
 

A. 1.  

 
 

B. 1.  

 
 

C. 1.  

 
 

D. 1.  

 
Bestandteile :  
 Form und  
    Inhalt  
 

 
 

A. 2.  

 
 

B. 2.  

 
 

C. 2.  

 
 

D. 2.  

 
Nummerie- 
rung :  
 der   

 
 

A. 3.  

 
 

B. 3.  

 
 

C. 3.  

 
 

D. 3.  

Parzellen  Flurstücke 

Grundsteuer 
- kataster 

A. Eigentums 
- kataster 

B. Mehrzweck 
- kataster 

C. Basis-
informations 

- system  
D.  

1
8

6
1

 

1
8

7
2

 

1
9

3
4

 

1
9

9
5
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Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammengestellt und bearbeitet,  

Berlin 2013 
 

Helmut Hoffmann 





 
 
 
 

Vermessungsrecht  
 

→   Landesvermessung  
 

Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 

I n h a l t  
 
 
 

 Zweck und Gegenstand der Vermessungen : 
→ Überblick 
 

 Gesetz über das  
      Vermessungswesen in Berlin (VermGBln)  
 
 Grenzvermessungen  

 
 Gebäudevermessungen 
 
 Rechtsprechung  
 
 Historische Vorschriften  
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5 
 

11 
 

21 
 

24 
 

27 
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§ 9 Nr. 2 VermGBln : 
 

Vermessungen,  
die der Einrichtung, der Fortführung und der Erneuerung  

des Liegenschaftskatasters  
dienen  

 

Fortführung 
§ 19 (1) VermGBln  

s. Heft 1  Seite 29 

Erneuerung 
§ 19(4) VermGBln 

s. Heft  1 Seite 30 

Veränderung  
in der Form  

des Flurstücks 

Veränderung  
des  

Gebäudebestandes 

Veränderung 
der 

Nutzung 

einzelfall- 
bezogene 

Erneuerung 

groß- 
flächige 

Erneuerung 

Flurstücks- 
zerlegung 

 
infolge 
Bildung 
neuer 

Grenzen 

Flurstücks- 
verschmel- 

zung 
infolge 
Wegfall 

bestehend. 
Grenzen 

Gebäude- 
neubau, 

 
Grundriss- 
änderung  

von 
Gebäuden 

Gebäude- 
abriss  

 
  
 
 
 

Erfassung  
der   

Nutzungs-
grenzen 

 
  
 

auf  
Veranlassung  

der  
Grundstücks-
eigentümer 

oder 
v. A. w. 

 
§ 19 (2) 

VermGBln 

auf  
Veranlassung  

der  
Grundstücks-
eigentümer 

oder 
v. A. w. 

 
§ 19 (2) 

VermGBln  

Einrichtung 
(in Berlin ist das 

Liegenschaftskataster 
flächendeckend 

eingerichtet)  

auf  
Veranlassung  

der  
Grundstücks-
eigentümer 

oder 
v. A. w. 

 
§ 19 (2) 

VermGBln 

auf  
Veranlassung  

der  
Grundstücks-
eigentümer 

oder 
v. A. w.  

 
§ 19 (2) 

VermGBln 

Erfassung der 
bestehenden 

Flurstücks- 
grenzen 

 
 
 

Erfassung der 
bestehenden 

Flurstücks-
grenzen, 

Gebäude und  
Nutzungs-
grenzen 

 
 
 
 
 
 

v. A. w. 
 

§ 19 (4)  
VermGBln 

 
 
 
 
 
 

v. A. w. 
 

§ 19 (4) 
VermGBln 

Grenz- 
vermessung 

Gebäude- 
vermessung 

Topografische  
Vermessung 

Grenz- 
vermessung 

Neu-
vermessung 

Zweck und Gegenstand der Vermessungen  →  Ü b e r b l i c k   

auf  
Veranlassung  

der  
Grundstücks-
eigentümer 

oder 
v. A. w. 

 
§ 19 (2) 

VermGBln 

Feld- 
vergleich 
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Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 
 

 Gesetz über das  
       Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) :  
 

→  Zweiter Teil :   Landesvermessung :    
 

 § 9   Zweck  
 
 § 10   Festpunktfeld  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 

8 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

Zweiter Teil 
Landesvermessung 

 
§ 9 

Zweck 
 

Die Landesvermessung hat  
 

1. ein Lage- und Höhenfestpunktfeld herzustellen,  
 

2. Vermessungen durchzuführen, die der Einrichtung, der 
Fortführung und der Erneuerung des Liegenschafts-
katasters dienen 1),  

 

3. die Gestaltung und Bedeckung der Erdoberfläche des 
Landes durch terrestrische Vermessungen oder durch 
Luftbildvermessungen zu erfassen,  

 

4. Landeskartenwerke und Sonderkarten herzustellen und 
herauszugeben.  
 
 

1)
   s. Seite 4 
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Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 9 
 

Die Landesvermessung umfaßt alle vermessungstechnischen 
Arbeiten, die für das gesamte Landesgebiet durchgeführt 
werden müssen. § 9 bestimmt, welche Teilaufgaben zur Landes-
vermessung gehören. Diese Teilaufgaben stehen technisch und 
wirtschaftlich in enger Beziehung zueinander und fügen sich 
organisch zur Landesvermessung zusammen.  
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

§ 10 
Festpunktfeld  

 
Das Lage- und Höhenfestpunktfeld bildet die geodätische 
Grundlage für die terrestrischen Vermessungen, für die Luft-
bildvermessung, für die Landeskartenwerke, für das Liegen-
schaftskataster und für die Vermessungen für raumplanerische 
und städtebauliche Zwecke. Es ist so fortzuführen oder zu 
erneuern, daß es den Erfordernissen nach Satz 1 und dem Stand 
der geodätischen Wissenschaft entspricht.  
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Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 10 
 

[ . . . ]  
 
Das Festpunktfeld ist notwendige Grundlage aller Vermessun-
gen nach § 9 und § 24. Nur so können die Ergebnisse der 
Vermessungen in einen widerspruchsfreien Lagezusammenhang 
gebracht und einheitlich in Karten dargestellt werden.  
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Vermessungsrecht  
 

→   Landesvermessung  
 

Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 
 

 Grenzvermessungen :  
 

→ Begriff :   „Grenze“  
 Grundstücksgrenze   
 Grundbuchgrenze 
 Flurstücksgrenze  
 Örtliche Grenze  
 

→ Ausführungsvorschriften über  
      die Grenzvermessungen : 

 Inhaltsverzeichnis 
 Definition :  

 „einwandfreie Katasterunterlagen“ 
 Wahrung des Prinzips der Nachbarschaft 
 Behandlung abgemarkter Grenzpunkte 

 
 

→ Sonderheft : 
      Handbuch Grenzvermessung : 

 Ereignisgesteuerter Prozeß  
 Begriffsbestimmungen 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

12 
13 
14 
15 

 
 
 

16 
 

18 
19 
20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heft 3 

 
 

Vermessungsrecht - 
Landesvermessung 

 
 
 

11 



 
 
 
Heft 3 

 
 

Vermessungsrecht - 
Landesvermessung 

 
 
 

12 

  
  Rechtsgeschäft : s. Heft 7  

  Grundstückskaufvertrag (schuldrechtl. Teil) 
  Auflassung (Einigung) 

       

   
  
§  311 b  BGB 
§  925 BGB 
  

  
 Zivilgerichtl iche Entscheidung : s. Heft 7    

  Grenzscheidungsklage : Urteil  
   Vergleich : gütliche Einigung  

  

  
 
§  920 BGB 
  
  

  
   Änderung kraft Gesetzes :  

 Wirkung des öffentl. Glaubens  s. Heft 7  
 Buchersitzung  s. Heft 7 

 Zuschlag in der Zwangsversteigerung  s. Heft 7  

 Veränderung der Grenzen an Gewässern   
            s. Heft 9 

  

  
   
§  892  BGB 
§  900  BGB 
§  90    ZVG 
BWaStrG, LWaG 

  
   Öffentlich rechtliche Verfahren :  

 Bodenordnung  
 Umlegung, Vereinfachte Umlegung,  
 Flurbereinigung, 
 Zuordnung,  
 Bodensonderung,  
 Aufteilung des Bodens  

 Enteignung : 
 Einigung,  Enteignungsbeschluss 

          

  
  
  
BauGB  -Vierter Teil - 
FlurbG, LwAnpG 
VermögensZOG 
BoSoG 
VO Bodenreform 
   
BauGB  - Fünfter Teil - 

Grundstücksgrenze   
 nach der  materiellen  Rechtslage der Grundstücke :  
 

→ „Grundstück“  s. Heft 7   Liegenschaftsrecht  •  BGB  →  § 90,  Kommentar,  Reichgerichtsentscheidung 

 
 
 
 

Die materielle Rechtslage der Grundstücke ergibt sich aus : 
 gesetzlich geregelten Vorgängen :  
 

Begriff  :   „Grenze“  
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Begriff  :   „Grenze“  

Grundbuchgrenze   
 nach der  formellen  Rechtslage der Grundstücke : 
  

→ „Grundbuch“  s.  Heft 7   Liegenschaftsrecht  •  GBO 

 

 
  

Die formelle Rechtslage der Grundstücke ergibt sich aus dem :   
 Grundbuch   (Grundstück =  Buchungseinheit des Grundbuchs)  durch :  

  
●   Eintragung der durch die materielle Rechtslage eingetretenen   
       Rechtsänderung an Grundstücken in das Grundbuch 
       s.  Heft 7   Liegenschaftsrecht •  BGB  →  § 873  

  
Eintragung nur aufgrund öffentlicher oder öffentlich beglaubigter 
Urkunden  s.  Heft 7   Liegenschaftsrecht  •  GBO  →  § 29 

 
 

→ auf Antrag :   s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  GBO  →  § 13   

  
 mit Bewilligung des Berechtigten bei Rechtsgeschäft 
             s. Seite 12 und Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  GBO  →  § 19 

 
 einer Berichtigung mit Bewilligung des Berechtigten und 

Nachweis der Unrichtigkeit aufgrund :  
 zivilgerichtlicher Entscheidungen  s. Seite 12 

 Änderungen kraft Gesetzes  s. Seite 12   
  
 

→   auf Ersuchen :   s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  GBO  →  § 38 

 
 einer nach gesetzlicher Vorschrift befugten Behörde :  

 Eintragung bestandskräftiger Ergebnisse  öffentlich recht-
licher Verfahren s. Seite 12, die bis zur Eintragung „amtliches 
Verzeichnis“ der Grundstücke nach § 2 Abs. 2 der Grund-
buchordnung sind. s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  GBO 
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Begriff  :   „Grenze“  

Flurstücksgrenze  
 Begrenzung der Flurstücke  
 

→ „Flurstück“  s. Heft 1   Vermessungsrecht  - Liegenschaftskataster  •  VermGBln  →  § 15 Abs. 2 

 
 
Die Flurstücksgrenze ergibt sich aus dem :  
  Katasternachweis : 

  Flurkarte und den ihr zugrunde liegenden Katasterunterlagen  
      (i. d. R. Vermessungszahlenwerk, Grenzfeststellungsunterlagen)    
           s. Heft 1   Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln  →  § 15 Abs. 1 

 
 
Anmerkungen : 
  
1. Bestehende Flurstücksgrenzen sind aufgrund der geschichtlichen Entwicklung 

des Liegenschaftskatasters s. Heft 2  Chronik des Liegenschaftskatasters  mit unterschiedlicher 
Qualität in den Katasterunterlagen nachgewiesen; entweder liegen für sie 
einwandfreie Katasterunterlagen s. Seite 18   vor oder nicht.   
Sind für bestehende Flurstücksgrenzen einwandfreie Katasterunterlagen 
vorhanden, gelten sie als festgestellt s. Heft 1 Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln  

→  § 20 Abs. 3 .  
Liegen für bestehende Flurstücksgrenzen keine einwandfreien Katasterunter-
lagen vor, sind sie im Rahmen eines durchzuführenden Grenzfeststellungs-
verfahrens festzustellen s. Heft 1 Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln  →  §  20   Abs. 2 . 
  
   

2. Aus der Funktion des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der 
Grundstücke s. Heft 7   Liegenschaftsrecht • Grundbuchordnung → § 2 Abs. 2 leitet sich ab, dass die 
Flurstücksgrenzen als Grundstücksgrenzen gelten s. Heft 7 Liegenschaftsrecht  •  BGB   →  §§ 

891, 892 i. V. m. der Rechtsprechung . 
Dieser Grundsatz gilt nur, soweit sichergestellt ist, dass keine rechtswirksamen 
Grenzveränderungen s. Seite 12  eingetreten sind oder sonst kein Fall der Unmaß-
geblichkeit des Katasternachweises vorliegt s. Sonderheft Handbuch Grenzvermessung →  

Begriffsbestimmungen ; dies ist der Fall : 
 bei einem Aufnahmefehler, bei Grenzveränderungen durch bergbauliche 

Verschiebungen oder bei einer Ungenauigkeit des Aufnahmeverfahrens.  
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Begriff  :   „Grenze“  

Örtliche Grenze  
 

 wird gebildet durch die Verbindungslinie zwischen örtlich vorhandenen Grenzmar-
ken  s. Heft 1 Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster •  VermGBln →  § 22 Abs. 1, Gebäudepunkten und 
von Punkten dauerhafter Grenzeinrichtungen in Übereinstimmung mit ihrem 
Nachweis im Liegenschaftskataster   
s. Heft 1 Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster •  VermGBln →  § 15 Abs. 1 

 

Die Übereinstimmung der örtlichen Grenze mit dem Katasternachweis ist gegeben, 
wenn ihre Grenzmarken, dauerhaften Grenzeinrichtungen zulässig von der festge-
stellten Flurstücksgrenze s. Heft 1  Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster •  VermGBln →  § 20 Abs. 3 und  Seite 20 

sowie Rechtsprechung  s. Seite 25   abweichen (= „d“ s. Abb.). Die örtliche Grenze  widerlegt die 
„Gesetzliche Vermutung“ s. Heft 7  Liegenschaftsrecht •  BGB →  § 891, wenn sie nicht mit ihrem 
Katasternachweis übereinstimmt. Dies ist der Fall, wenn örtlich vorhandene 
Grenzmarken, dauerhafte Grenzeinrichtungen unzulässig von der festgestellten 
Flurstücksgrenze abweichen („d“ > zulässige  Abweichung  s. Seite 17  AV Grenzvermessung  →   

Anlage 3 und Rechtsprechung s. Seite  26).  
 

Die örtliche Grenze ist  i. d. R. auch die Besitzstandsgrenze (örtlich vorhandene 
Einfriedung) s. Heft 7 Liegenschaftsrecht •  Nachbarrechtsgesetz  die den Besitz (Ausübung der tatsäch-
lichen Gewalt über das Grundstück) s. Heft 7  Liegenschaftsrecht •  BGB   →  § 854  räumlich begrenzt. 
Die örtliche Grenze kann von der Besitzstandsgrenze abweichen (s. Abb.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

festgestellte 

Flurstücksgrenze 

örtliche Grenze 

Besitzstandsgrenze 

 Abweichung = „d“ 
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 Ausführungsvorschriften  

über die Grenzvermessungen  
(AV Grenzvermessung)  

vom 30. Mai 2005 (ABl. S. 2030)  
 
 

I n h a l t   
 
 
1  Allgemeines 
 
2  Veranlassung 
 
3  Vermessungsunterlagen 
3.1 – Allgemeines 
3.2 - Auszug aus dem Vermessungszahlenwerk 
3.3 - Auszug aus dem Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) 
3.4 - Zusammenstellung  
 
4  Herstellung bestehender Flurstücksgrenzen  
4.1 - Allgemeines  
4.2 - Grenzabsteckung  
4.3 - Grenzermittlung  
4.4 - Umfang der Grenzherstellung 
4.5 - Einsatz von Programmsystemen zur flächenhaften Ausgleichung  
 
5  Festlegung neu zu bildender Flurstücksgrenzen  
 
6  Abmarkung  
 
7  Örtliche Vermessung  
7.1 - Allgemeines  
7.2 - Aufmessung  
7.3 - Sicherungsmaße  
7.4 - Zusätzliche Erfassungen  
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8  Vermessungsriss und Auswertung  
8.1 – Allgemeines  
8.2 - Führung  
8.3 - Inhalt  
8.4 - Ausarbeitung  
8.5 - Bescheinigungen  
8.6 - Auswertung  
 
9  Grenztermin  
9.1 - Allgemeines 
9.2 - Einladung  
9.3 - Darlegung der entscheidungserheblichen Tatsachen  
9.4 - Niederschrift über den Grenztermin  
 
10  Vermessungsschriften  
10.1 - Allgemeines  
10.2 - Einreichen  
10.3 - Qualitätskontrolle  
 
11 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten  
 
Anlagen  
Anlage 1 Koordinatenkataster  
Anlage 2 Erneuerung des Liegenschaftskatasters  
Anlage 3 Zulässige Abweichungen bei Grenzvermessungen  
Anlage 4 Auswertung  
Anlage 5 Vermessungsriss (Muster)  
 
Anhang Begriffsbestimmungen  

  

AV Grenzvermessung 
Fortsetzung →   I n h a l t    
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4 Herstellung bestehender Flurstücksgrenzen  
 
4.1 - Allgemeines   
 
(1) Eine bestehende Flurstücksgrenze wird hergestellt, indem ihre 
Grenzpunkte auf der Grundlage einwandfreier Katasterunterlagen 
abgesteckt werden (Grenzabsteckung) oder die Lage der Grenze nach 
sachverständiger Bewertung des Sachverhalts ermittelt wird 
(Grenzermittlung).  
 
 
(2) Die Katasterunterlagen sind einwandfrei, wenn  
 
a) die in den Unterlagen nachgewiesenen Bestimmungsmaße für die 

Flurstücksgrenzen durch Sicherungsmaße oder die in den 
Unterlagen nachgewiesenen Flurstücksgrenzen durch Mehrfach-
bestimmungen geprüft sind und vorhandene Widersprüche 
sachverständig durch Bewertung der Unterlagen oder im Rahmen 
von Grenzabsteckungen aufzuklären sind und  
 

b) nach den Unterlagen die Flurstücksgrenzen auf Grund hinreichend 
übereinstimmender Punkte abgesteckt werden können.  

Ausführungsvorschriften  
über die Grenzvermessungen  

(AV Grenzvermessung)  

Auf Grund des § 28 Abs. 2 des Gesetzes über das Vermessungswesen in 
Berlin (VermGBln) in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 
(GVBl. S. 524), wird bestimmt:  



 
 
Heft 3 

 
 

Vermessungsrecht - 
Landesvermessung 

 
 

19 



 
 
Heft 3 

 
 

Vermessungsrecht - 
Landesvermessung 

 
 

20 

               Behandlung abgemarkter Grenzpunkte :  
 
 

 Grenzmarke weicht zulässig vom Sollpunkt ab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grenzmarke weicht unzulässig vom Sollpunkt ab :  
 
 



 
 
 

Vermessungsrecht  
 

→   Landesvermessung  
 

Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 
 

 Gebäudevermessungen : 
 

→ Ausführungsvorschriften über die  
      Vermessung von Gebäuden : 
 

 Inhaltsverzeichnis  
 
 Definition : 

 „Gebäude“ 
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 Ausführungsvorschriften  

über die Vermessung von Gebäuden  
(AV Gebäudevermessung)  

vom 08. Mai 2007 (ABl. S. 1493)  
 
 

Inhalt 
  

1 - Allgemeines  
1.1 - Grundsatz  
1.2 - Vermessungsverpflichtung  
1.3 - Zuständigkeit  
1.4 - Auftragserledigung  
 
2 - Vermessung  
2.1 - Allgemeines  
2.2 - Vermessungsunterlagen  
2.3 - Aufmessung  
2.4 - Zusätzliche Erfassungen  
 
3 - Vermessungsriss und Auswertung  
3.1 - Vermessungsriss  
3.2 - Bescheinigungen  
3.3 - Auswertung  
 
4 - Vermessungsschriften  
 
5 - Überwachung der Vermessungsverpflichtung  
 
6 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
Anlagen  
Anlage 1 Fehlergrenzen  
Anlage 2 Nutzungsartenverzeichnis  
Anlage 3 Darstellung im Vermessungsriss  
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1 - Allgemeines  
 
1.1 - Grundsatz  
 
(3) Gebäude im Sinne dieser Ausführungsvorschriften sind oberirdische 
bauliche Anlagen , die selbständig benutzbar und überdacht sind, von 
Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, 
dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, sowie von 
einiger Beständigkeit und mit dem Erdboden fest verbunden sind. Keine 
Gebäude sind demnach Laufkräne, Schornsteine, Brücken, Traglufthallen 
und ähnliche bauliche Anlagen.  

Ausführungsvorschriften  
über die Vermessung von Gebäuden  

(AV Gebäudevermessung)  

Auf Grund des § 28 Abs. 2 des Gesetzes über das Vermessungswesen in 
Berlin (VermGBln) in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 
(GVBl. S. 524), wird bestimmt:  



 
 
 

Vermessungsrecht  
 

→   Landesvermessung  
 

Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 
 
 Rechtsprechung :  

 
→ OVG Niedersachsen v. 23. 04. 2003 : 

 rechtwidrige Grenzfeststellung 
 
→ OVG Nordrhein- Westfalen v. 05. 09. 2012 : 

 Abmarkung  bestimmt nicht  die Lage 
      des Grenzpunktes   
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Gericht : 
 
 
 
Entscheidungsdatum : 
 
Aktenzeichen : 
 
Dokumenttyp : 

Niedersächsisches 
Oberverwaltungsgericht 
8. Senat  
 
23. 04. 2003  
 
8 LA 53 / 03 
 
Beschluss 

Liegenschaftskataster: 
→  rechtswidrige Grenzfeststellung 

 
 

L e i t s a t z  
 
1. Eine Grenzfeststellung ist nur dann rechtwidrig, wenn 

eine andere  als die im Liegenschaftskataster nach-
gewiesene Flurstücksgrenze festgestellt worden ist. 
 

2. Der Rechtmäßigkeit der Grenzfeststellung steht nicht 
entgegen, dass der Nachweis der Flurstücksgrenze im 
Liegenschaftskataster unzutreffend ist.  



 
 
 
Heft 3 

 
 

Vermessungsrecht - 
Landesvermessung 

 
 
 

26 

Gericht : 
 
 
 
Entscheidungsdatum : 
 
Aktenzeichen : 
 
Dokumenttyp : 

Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
14. Senat  
 
05. September 2012  
 
14 A 2814 / 09 
 
Beschluss 

Kataster- und Vermessungsrecht : 
→  Abmarkung 

 
Entscheidungsgründe (Auszug) : 
 
Es kann nicht erwartet werden, dass die Abmarkung den 
jeweiligen Grenzpunkt ohne jede Abweichung von den 
Koordinaten des Liegenschaftskatasters vor Ort mathema-
tisch exakt kennzeichnet. Derartige Genauigkeitsanforde-
rungen sind angesichts der historischen Entwicklung des 
Katasterzahlenwerks mit Vermessungen aus unterschied-
lichen Epochen mit  Messmethoden unterschiedlicher 
Genauigkeit nicht zu erfüllen. 
 
Die Abmarkung soll den Verlauf  der Grenze in der 
Örtlichkeit veranschaulichen. Sie bestimmt nicht mit 
konstitutiver Wirkung die Koordinaten des betrachteten 
Grenzpunktes. Diese ergeben sich vielmehr aus dem 
Datenwerk des Liegenschaftskatasters.  



 
 
 

Vermessungsrecht  
 

→   Landesvermessung  
 

Vermessungen zur Einrichtung, Fortführung  
und Erneuerung des Liegenschaftskatasters  

 
 
 
 Historische Vorschriften :  

 
→ Allgemeines Landrecht für  
      die Preußischen Staaten  
 
→ Gesetz, betreffend die Einrichtung   
       und Erhaltung von Marksteinen   
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Das  
Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten  

(ALR)  
 
war ein Gesetzeswerk, das unter Friedrich dem Großen und 
Friedrich Wilhelm II. von den Rechtsgelehrten Svarez und Klein 
unter Federführung des preußischen Großkanzlers Johann 
Heinrich von Carmer erarbeitet wurde und am 1. Juni 1794 in 
Kraft trat. Es war die erste und ist weiterhin die einzige 
vollständige zusammenhängende Kodifizierung des Rechts. 
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EINLEITUNG 
I. Von den Gesetzen überhaupt 

II. Allgemeine Grundsätze des Rechts 
 

ERSTER THEIL 

Siebzehnter Titel:  
Vom gemeinschaftlichen Eigenthume 

 
Fünfter Abschnitt:  

Von Gränzscheidungen 

Wie Gränzscheidungen anzulegen. 
 

§. 362. Sowohl bey Gemeinheitstheilungen, als in allen andern Fällen, 
wo eine Bestimmung der Gränzen erforderlich ist, müssen dieselben 
deutlich bezeichnet werden.  
 
§. 363. Diese Auszeichnung, sie mag durch die Gränzreine, Graben, 
Steine, Pfähle, Bäume, oder Gränzhügel bestimmt werden, muß so 
beschaffen seyn, daß sie nicht leicht verrückt oder verdunkelt werden 
könne.  
 
§. 364. Es ist hinlänglich, wenn die Gränzgraben oder Reine zwischen 
einzelnen Besitzungen Einen Fuß, zwischen verschiedenen Feldmarken 
aber Vier Fuß breit sind.  

Allgemeines Landrecht  
für die  

Preußischen Staaten  
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Wie Gränzscheidungen anzulegen. 
  
 

 
§. 365. Doch kann eine bisher bestandene grössere Breite zum 
Nachtheile derjenigen, welche ein Nutzungsrecht darauf haben, 
solchergestalt nicht eingeschränkt werden.  
 
§. 366. Die Mitte des Grabens oder Reins, welcher die Gränze bestimmt, 
ist für die eingentliche Gränzlinie zu achten.   
 
§. 367. Gränzpfähle, Bäume, und Steine, müssen durch oberhalb des 
Bodens eingehauene, oder durch untergelegte unverwesliche Merkmale 
bezeichnet werden.  
 
§. 368. Ein Hügel, welcher für ein Gränzzeichen angegeben wird, hat 
diese Eigenschaft nur alsdann, wenn unter demselben dergleichen 
Merkmale sich finden; oder wenn die Bestimmung desselben zu einem 
Gränzzeichen aus andern Umständen deutlich zu entnehmen ist.  
 
§. 369. Wege, Fußsteige, und Bäche, welche ihre Lage leicht verändern, 
sollen zur Bezeichnung der Gränzen in der Regel nicht angenommen 
werden.  
 
§. 370. Wo die Bezeichnung der Gränzen nicht durch Reine oder Graben, 
sondern durch Steine, Pfähle oder Hügel geschieht, müssen diese 
Gränzzeichen so angelegt werden, daß der Gränzzug durch eine grade 
Linie von einem zum andern bestimmt werde.  
 
§. 371. Vorstehende Regeln sind sowohl bey Bestimmung bisher streitig 
gewesener, als bey Erneuerung unstreitiger Gränzen zu beobachten. 
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ÖbVI →  Beliehener Unternehmer :  
 
 
→ Beliehener Unternehmer ist die durch einen Hoheitsträger mit 

der Erfüllung öffentlicher Aufgaben im eigenen Namen betraute 
Person.   

 
→ Ein beliehener Unternehmer kann nicht nur eine natürliche, 

sondern auch eine juristische Privatperson sein, also auch ein 
Verein oder eine GmbH.  

 
→ Die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ist 

grundsätzlich Sache der staatlichen Behörden und der unter-
staatlichen juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Um 
aber private Initiative, Sachkenntnis u. Erfahrung zu nutzen und 
zugleich die öffentliche Verwaltung zu entlasten, überträgt der 
Staat auf bestimmten Gebieten natürlichen oder juristischen 
Personen des Privatrechts die Ausübung hoheitlicher Befugnisse.  

 
→ Die Beleihung darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes erfolgen; sie begründet ein öffentlich-rechtliches 
Auftrags- und Treuhandverhältnis.  

 
→ Beliehene Unternehmer sind z. B. die nicht-beamteten Notare, 

die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, die in den 
Technischen Überwachungsvereinen (TÜV) zusammengefassten 
amtlich anerkannten Sachverständigen bei der Prüfung von 
Kraftfahrzeugen.   

→ Beliehene Unternehmer, die öffentlich-rechtlich tätig sind, 
können als Behörden im verfahrensrechtlichen Sinn (§ 1 Absatz 4 
VwVfG) 1) angesehen werden. Entsprechend können auch eigen-
ständig Verwaltungsakte erlassen werden. Darüber hinaus sind 
Beliehene als Beamte im haftungs-rechtlichen Sinne anzusehen. 
Eine durch sie verursachte Pflichtverletzung führt zur Amtshaf-
tung.  
 

 1)   s. Heft 6   Verwaltungsverfahrensrecht  •  VwVfG 



 
 
 
 

Berufsrecht  
 

des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI) 

 
 
 
 
 

 Gesetz über das  
      Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) :  
 

→ § 3  Öffentl. bestellte Verm.-Ing.    
 
→ §  29  Übergangsvorschrift  
 
→ § 30   Aufhebung von Vorschriften 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 3 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  

 
(1) Als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist auf Antrag 
zu bestellen, wer Deutscher ist, das 60. Lebensjahr nicht 
überschritten hat, die persönliche Eignung besitzt und [ . . . ] 

(6)   s. Heft 8  Beurkundungsrecht  •  Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin     
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(5) Zuständige Behörde für die Bestellung und für die Aufsicht 
über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (Auf-
sichtsbehörde) ist die für das Vermessungswesen zuständige 
Senatsverwaltung. Im Rahmen der Aufsicht dürfen die 
Geschäftsräume des Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs während der Geschäftsstunden zur Überprüfung 
seiner Berufsausübung betreten werden. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Artikel 19 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von 
Berlin) 1) wird insoweit eingeschränkt.  

(8) Die für das Vermessungswesen zuständige Senatsverwal-
tung erläßt durch Rechtsverordnung Vorschriften über :  2) 

1)  s. Heft 5   Verfassungsrecht : 

 Grundgesetz 
 Verfassung von Berlin  →  heute Artikel 28 Abs. 2 
 

2)  s. Seite  13 



 

Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 3 
 

Diese Vorschrift gewährt ein subjektives öffentliches Recht auf 
Bestellung als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur und 
regelt deren Voraussetzungen. 
 
[ . . . ] 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

§ 29 
Übergangsvorschrift 

 
Die auf Grund bisher geltender Vorschriften zugelassenen 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure gelten als bestellt 
nach § 3 dieses Gesetzes. 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 

 
 

§ 30  
Aufhebung von Vorschriften  

 
(2) Die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure vom 20. Januar 1938 (RGBl. I S. 40) 1), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Oktober 1976 (GVBl. S. 2452) 2), 
tritt mit dem Inkrafttreten der nach § 3 Abs. 8 Nr. 2 bis 4 zu 
erlassenden Rechtsverordnung 3) außer Kraft.  
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1)   
s. Seite 54  

 
2)   

s. Seite 10 
 
3)

    s. Seite 13   
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s. Seite 54 
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des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI) 

 
 
 

  
 Verordnung über den  
       Beruf des ÖbVI (ÖbVI – BO) : 
 

→ Erster Teil :   Allgemeines   
 
→ Zweiter Teil :   Persönliche Eignung,  
                                Bestellungsverfahren, 
                                Erlöschen der Bestellung   
 
→ Dritter Teil :   Berufsausübung  
 
→ Vierter Teil :   Ordnungswidrigkeiten,  
                               Übergangsvorschriften, 
                               Inkrafttreten           
 
o Ausführungsvorschriften über den Beruf 

 des ÖbVI (AV ÖbVI-BO) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 
 

17 
 
 
 

18 
 

24 
 
 
 

28 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 
vom 31. März 1987 (GVBl. S. 1333), zuletzt geändert durch Artikel 

V des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. S. 263) 
 

Auf Grund des § 3 Abs. 8 Nr. 2 bis 4 des Gesetzes über das 
Vermessungs-wesen in Berlin vom 8. April 1974 (GVBl. S. 806), 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1986 (GVBl. S. 2042), 
wird verordnet: 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

Erster Teil 
Allgemeines 

 

§ 1 
Rechtsstellung, Berufsbezeichnung  

 
(1) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur ist als 
Vermessungsstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über 
das Vermessungswesen in Berlin (im folgenden als "Gesetz" 
bezeichnet) ein Organ des Vermessungswesens im Lande Berlin. 
Es übt einen freien Beruf aus; seine Tätigkeit ist kein Gewerbe.  
 
(2) Die Bestellung berechtigt, die Berufsbezeichnung "Öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur" zu führen. Weitere Bezeich-
nungen, insbesondere Bezeichnungen, die auf eine frühere 
Beamteneigenschaft oder eine frühere Berufstätigkeit hinwei-
sen, dürfen im Rahmen der Berufsausübung nicht geführt 
werden; das Recht, 
1. akademische Grade, 
2. die Bezeichnung "Beratender Ingenieur" nach Maßgabe der 

Vorschriften des Berliner Architekten und Baukammer-
gesetzes vom 28. Juni 1984 (GVBl. S. 895) s. Seite 26 

zu führen, bleibt unberührt. Die Aufsichtsbehörde (§ 3 Abs. 5 
Satz 1 des Gesetzes) kann einem Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur, der wegen hohen Alters oder wegen körper-
licher Leiden auf seine Bestellung verzichtet, auf seinen Antrag 
die Erlaubnis erteilen, die Berufsbezeichnung mit dem Zusatz 
"in Ruhe" oder "i. R." zu führen. 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

§ 2 
Aufgaben  

 
Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur darf neben der 
Mitwirkung an der Erfüllung der in § 1 des Gesetzes normierten 
öffentlichen Aufgaben auch andere Aufgaben auf allen Gebieten 
des Vermessungswesens wahrnehmen; er darf insbesondere 
beratend und gutachtlich tätig sein. 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

Zweiter Teil 
Persönliche Eignung, Bestellungsverfahren,  

Erlöschen der Bestellung 
 

§ 3 
Persönliche Eignung 

 
§ 4 

Antrag auf Bestellung 
 

§ 5  
Bestellungsverfahren 

 
§ 6  

Liste  
 

§ 7  
Verzicht auf die Bestellung 

 
§ 8  

Rücknahme der Bestellung 
 

§ 9  
Widerruf der Bestellung 

 
§ 10 

Geschäftsabwicklung bei Erlöschen der Bestellung 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

Dritter Teil 
Berufsausübung 

 
§ 11 

Allgemeine Berufspflichten  
 

(1) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat seinen 
Beruf eigenverantwortlich, gewissenhaft und unparteiisch 
auszuüben. Er hat die Beteiligten sachgemäß zu beraten und zu 
belehren.  
 
(2) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat sich jeder 
Tätigkeit zu enthalten, die mit seiner Rechtsstellung nicht 
vereinbar wäre. Tätigkeiten gegen Entgelt, die nicht unter die 
Vorschrift des § 2 fallen, hat er der Aufsichtsbehörde schriftlich 
anzuzeigen.  
 
(3) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat sich 
durch sein Verhalten innerhalb und außerhalb seines Berufes 
der Achtung und des Vertrauens, die seinem Beruf 
entgegengebracht werden, würdig zu zeigen. Auf Werbung muß 
der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur verzichten.  
 

 
 
 
Heft 4 

 
 
 

Berufsrecht des ÖbVI 



 
 
 

19 

 

Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

§ 11  (Fortsetzung) 

Allgemeine Berufspflichten  
 

(4) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat über 
Angelegenheiten, die ihm in Ausübung seines Berufes anver-
traut oder sonst bekannt werden, Schweigen zu bewahren, es 
sei denn, daß ihn die Beteiligten von der Schweigepflicht 
entbinden. Soweit er in Angelegenheiten, in denen er an der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben mitwirkt, von der Schweige-
pflicht entbunden wird, darf er ohne Einwilligung der Aufsichts-
behörde weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen 
oder Erklärungen abgeben. Er muß die bei ihm beschäftigten 
Mitarbeiter auf die Wahrung der Schweigepflicht verpflichten.  
 
(5) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat im 
Rahmen der Berufsausübung seine Berufsbezeichnung zu 
führen.  
 
(6) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur ist für die 
Richtigkeit der Ergebnisse seiner beruflichen Tätigkeit verant-
wortlich. Die Verantwortung für die Richtigkeit bleibt auch 
bestehen, wenn Ergebnisse in das Liegenschaftskataster 
übernommen worden sind. Der Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieur hat die angefertigten Vermessungsrisse, 
Pläne und andere Ergebnisse unter Angabe des Ortes, des 
Datums und seiner Berufsbezeichnung zu unterschreiben. 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  
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§ 12 
Dienstsiegel  

 
(1) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur führt das 
kleine Landessiegel als Farbdruckstempel.  Der obere Halbkreis 
des Stempels enthält Vor- und Zunahmen des Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieurs, der untere Halbkreis die 
Worte "Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in Berlin".  
 
(2) Das Dienstsiegel darf nur 
1. bei der Mitwirkung an der Erfüllung der in § 1 des Gesetzes 

normierten öffentlichen Aufgaben, 
2. bei der öffentlichen Beurkundung von Tatbeständen, die 

am Grund und Boden durch vermessungstechnische 
3. Ermittlungen festgestellt werden (§ 3 Abs. 6 des Gesetzes), 

bei der gutachtlichen Tätigkeit in Angelegenheiten, die mit 
den unter Nummer 1 und 2 genannten Arbeiten 
zusammenhängen,  

verwendet werden.  
 
(3) Ist die Bestellung eines Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs erloschen, zieht die Aufsichtsbehörde 
dessen Dienstsiegel ein.  
 
(4) Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften über die 
Landessiegel. 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  
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Berufsrecht des ÖbVI 

§ 13 
Geschäftsstelle 

 
§ 14 

Bürogemeinschaft, Sozietät 
 

§ 15 
Aufträge 

 
§ 16 

Auftragsverzeichnis,  
Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen 

 
§ 17  

Haftspflichtversicherung 
 

§ 18  
Einsatz von Mitarbeitern   

 
§ 19 

Vermessungserlaubnis 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

§ 20 
Aufsicht  

 
(1) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur ist 
verpflichtet, der Aufsichtsbehörde alle erforderlichen Auskünfte 
über seine Berufsausübung zu geben. Er hat nach schriftlicher 
Anmeldung den Beauftragten der Aufsichtsbehörde 
1. Einsicht in seine Geschäftsunterlagen zu gewähren und 
2. die Überprüfung der Arbeitsausführung, der Geschäfts-

räume, der Einrichtungen und Geräte, des Einsatzes und 
der Überwachung der Mitarbeiter, der Ermittlung der 
Vergütung und der ordnungsgemäßen Abgabe von 
Vermessungsergebnissen und Unterlagen (§ 4 des 
Gesetzes) zu ermöglichen,  

soweit es zur Prüfung der ordnungsgemäßen Berufsausübung 
erforderlich ist. Er ist verpflichtet, Beanstandungen der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich zu beheben.  
 
(2) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat der 
Aufsichtsbehörde am Ende eines jeden Kalenderjahres eine 
Übersicht über die bei ihm beschäftigten Mitarbeiter zu geben.  
 
(3) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur hat das 
Recht, die bei der Aufsichtsbehörde über seine Bestellung und 
Berufsausübung geführte Akte einzusehen. 
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

§ 21 
Vertretung 

 
 

§ 22 
Geschäftsführung des Vertreters  
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Verordnung 
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI-Berufsordnung - ÖbVI-BO)  

 

Vierter Teil 
Ordnungswidrigkeiten, Übergangsvorschriften, 

Inkrafttreten  
 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten  

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 27 Abs. 2 des Gesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig die Berufsbezeichnung "Öffent-
lich bestellter Vermessungsingenieur" oder diese Berufsbezeich-
nung mit dem Zusatz "in Ruhe" oder "i.R." führt, ohne dazu 
befugt zu sein (§ 1 Abs. 2 Satz 1 und 3). 

 
 

§ 24 
Übergangsvorschriften für Vermessungserlaubnisse 

§ 25 
Inkrafttreten  

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 31. März 1987 

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen  
W i t t w e r  
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 Berliner Architekten- und Baukammergesetz(ABKG)  

vom 6. Juli 2006 
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1  Amtl. Anm.:  
Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie0 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22, L 271 vom 16. Oktober 2007, S. 18, L 93 vom 4. April 2008, S. 
28, L 33 vom 3. Februar 2009, S. 49), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 279/2009 (ABl. L 93 vom 7. April 2009, S. 11) geändert worden ist.  

 
 
 
 
 
 

ZWEITER TEIL  
  

Schutz der Berufsbezeichnung  
Beratende Ingenieurin  

und  
Beratender Ingenieur;  

Baukammer Berlin  
 
 

Erster Abschnitt 
Berufsaufgaben und Berufsbezeichnungen 
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 Berliner Architekten- und Baukammergesetz(ABKG)  

vom 6. Juli 2006 

§ 30 
Berufsaufgaben der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und 

Ingenieure  
 

(1) Berufsaufgabe der Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Ausübung von 
Ingenieurtätigkeiten in einer oder mehreren Fachrichtungen durch Übernahme 
von technischen und technisch-wissenschaftlichen Aufgaben, die sich auf 
Beratung, Planung, Berechnung, Konstruktion, Prüfung und Gutachtertätigkeit 
beziehen, wobei sich die Tätigkeit auf alle oder einzelne Aufgaben beziehen 
kann. Zu den Berufsaufgaben gehören auch Forschungs-, Lehr- und 
Entwicklungsaufgaben.  
 
(2) Ingenieurinnen und Ingenieure, die in einer oder mehreren Fachrichtungen 
des Bauingenieur-, Vermessungs-, Wasserwirtschafts- oder Verkehrswesens, 
der technischen Gebäudeausrüstung, der Bauphysik einschließlich Akustik, der 
Baustoffkunde, der Bodenmechanik, des Erd- und Grundbaus sowie der 
Umwelt- und Sicherheitstechnik für bauliche Anlagen und Baugrund tätig sind, 
sind im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure.  
 
(3)   [ . . . ] 
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 Berliner Architekten- und Baukammergesetz(ABKG) 

vom 6. Juli 2006 

§ 32 
Berufsbezeichnungen  

 
(1) Die Berufsbezeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder „Beratender 
Ingenieur“ darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in die „Liste der 
Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure“ eingetragen ist. 
Wortverbindungen mit der Bezeichnung „Beratende Ingenieurin“ oder 
„Beratender Ingenieur“ dürfen nur Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure 
verwenden. Die Bezeichnung „Freischaffende Ingenieurin“ oder 
„Freischaffender Ingenieur“ ist unzulässig.  
 
(2) Die Berufsbezeichnungen nach Absatz 1 dürfen im Namen einer 
Gesellschaft einschließlich einer Partnerschaftsgesellschaft nur geführt 
werden, wenn die Gesellschaft in das Verzeichnis nach § 34, in ein 
vergleichbares Verzeichnis in einem anderen Bundesland oder als auswärtige 
Gesellschaft eingetragen ist.  
 
(3) Die Berufsbezeichnung darf nicht mehr geführt werden, wenn die 
Entscheidung über die Löschung der Eintragung in der Liste unanfechtbar ist 
oder ihre sofortige Vollziehung angeordnet und die aufschiebende Wirkung 
nicht wiederhergestellt ist.  
 
(4) Die Vorschriften des Ingenieurgesetzes vom 29. Januar 1971 (GVBl. S. 323), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2006 (GVBl. S. 205), und das 
Recht zum Führen akademischer Grade bleiben unberührt.  
 
(5)   [ . . . ] 
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 Historische Vorschriften 
 

→  Feldmesserreglement 1813  
 
→  Gewerbeordnung 1845  
 
→  Feldmesserreglement 1857  
 
→  Gewerbeordnung  1869  
 
→  Feldmesserreglement 1871  

 
→ Amts-/ Berufsbezeichnung  
 
→  Berufsordnung der ÖbVI 1938 
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1) 

1)
   s. Heft 2   Chronik des Liegenschaftskatasters 

→ Mehrzweckkataster :  C.1.1. 
 

s. Heft 5  Verfassungsrecht : 
 GG  →  Artikel 123 
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 Grundgesetz für die  
Bundesrepublik Deutschland (GG) :  
 
→ Eingangsformel 
 
→  Präambel 
 
→ Die Grundrechte  
 
→ Der Bund und die Länder  
 
→ Die Gesetzgebung des Bundes  
 
→ Die Bundesverwaltung  
 
→ Die Rechtsprechung  
 
→ Übergangs- und Schlußbestimmungen 
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Grundgesetz  
für die  

Bundesrepublik Deutschland 
- GG - 

 
Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 (BGBl. I S.1), 

zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478) 

Eingangsformel  
  
Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in 
öffentlicher Sitzung festgestellt, daß das am 8. Mai des Jahres 1949 
vom Parlamentarischen Rat beschlossene G r u n d g e s e t z  f ü r   d i e  
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d in der Woche vom 16. bis 22. 
Mai 1949 durch die Volksvertretungen von mehr als Zweidritteln der 
beteiligten deutschen Länder angenommen worden ist. Auf Grund 
dieser Feststellung hat der Parlamentarische Rat, vertreten durch seine 
Präsidenten, das Grundgesetz ausgefertigt und verkündet. Das Grund-
gesetz wird hiermit gemäß Artikel 145 Abs. 3 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht:  
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Grundgesetz  
für die  

Bundesrepublik Deutschland 
- GG - 

 
Ausfertigungsdatum: 23.05.1949 (BGBl. I S.1), 

zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478) 

Präambel  
  
I m  B e w u ß t s e i n  s e i n e r  V e r a n t w o r t u n g  v o r  G o t t      
u n d  d e n  M e n s c h e n ,  v o n  d e m W i l l e n  b e s e e l t,             
a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t e s  G l i e d  i n  e i n e m  v e r e i n  t e n  
E u r o p a  d e m  F r i e d e n  d e r  W e l t  z u  d i e n e n ,  h a t  s i c h  
d a s  D e u t s c h e  V o l k  k r a f t  s e i n e r  v e r f a s s u n g s g e-     
b e n d e n  G e w a l t  d i e s e s  G r u n d g e s e t z   g e g e b e n . 
D i e  D e u t s c h e n  i n  d e n  L ä n d e r n  B a d e n - W ü r t t e m-    
b e r g , B a y e r n , B e r l i n , B r a n d e n b u r g , B r e m e n,   H a m- 
b u r g , H e s s e n , M e c k l e n b u r g – V o r p o m m e r n , N i e -      
d e r s a c h s e n , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , R h e i n l a n d -      
P f a l z , S a a r l a n d , S a c h s e n , S a c h s e n - A n h a l t , S c h l e s- 
w i g - H o l s t e i n  u n d  T h ü r i n g e n  h a b e n  i n  f r e i e r            
S e l b s t b e s t i m m u n g  d i e  E i n h e i t  u n d  F r e i h e i t            
D e u t s c h l a n d s  v o l l e n d e t . D a m i t  g i l t  d i e s e s               
G r u n d g e s e t z   f ü r  d a s  g e s a m t e  D e u t s c h e V o l k . 
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Die Grundrechte  
 

Artikel  1  
 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt 1). 
  
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.  
  
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollzie-
hende Gewalt 1) und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
  
 
 
 
 
 
1)   s. Seite 13  •  GG  → Artikel 20  
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Bundesrepublik Deutschland 
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Artikel  12  
 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 1) 

  
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, 
außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen 
öffentlichen Dienstleistungspflicht.  
  
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Frei-
heitsentziehung zulässig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1)  s. Heft 4   Berufsrecht des ÖbVI  •  VermGBln  →  § 3  
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1)   s. Heft 1  Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln  → § 5(1) 
       s. Heft 4  Berufsrecht des ÖbVI  •  VermGBln  →  § 3(5)    

Artikel  13 
  

(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 1) 
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Artikel  14  
 

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.1)   Inhalt 
und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.  
  
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen.  
  
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie 
darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das 
Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist 
unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 
Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht 
im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 
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1)  s. Heft 7  Liegenschaftsrecht : 

 Verbindung des Liegenschaftskatasters  mit dem Grundbuch :   
                   →  Eigentumssicherungssystem  an Grundstücken  
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Der Bund und die Länder  
 

Art 20 
 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 
sozialer Bundesstaat.  
 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt.  
 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die 
vollziehende Gewalt1) und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.  
 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere 
Abhilfe nicht möglich ist. 

1) s. Heft 1   Vermessungsrecht  •  VermGBln   →  § 2 Abs. 2 : Mitwirkung der ÖbVI an der Erfüllung der Aufgaben nach § 1 
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Art 28 
 

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den 
Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den 
Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung 
haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 
geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und 
Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach 
Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt 
und wählbar. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten 
Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.  
 
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der 
Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeinde-
verbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches 
nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die 
Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen 
der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört 
eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschafts-
kraftbezogene Steuerquelle.  
 
(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der 
Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 
2 entspricht. 
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Art 30  
 

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grund-
gesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt. 

Art 33 
 

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürger-
lichen Rechte und Pflichten.  
 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.  
 
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die 
Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste 
erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 
Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil 
erwachsen.  
 
(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige 
Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Ausnahme von 

der Regel : s. Heft 4 Berufsrecht des ÖbVI → Beliehener Unternehmer) zu übertragen, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.  
 
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung 
der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln 
und fortzuentwickeln. 
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Verfassungsrecht  

Art 34 
 

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen 
Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so 
trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die 
Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf 
Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg 
nicht ausgeschlossen werden. 
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Verfassungsrecht  

Die Gesetzgebung des Bundes  
 

Art 70  
 

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses 
Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 1) 

 
(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern 
bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die 
ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung. 

 
 
 

Art 71  
 

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben 
die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie 
hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden.  
 
 
 
1)   s. Heft 1  Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster •  VermGBln  
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Verfassungsrecht  

Art 72 
 

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder 
die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von 
seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch 
gemacht hat.  
 
(2) [ . . . ]  
 
(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch 
gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende 
Regelungen treffen über: 
1. das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 
2. den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemei-

nen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes 
oder des Meeresnaturschutzes); 

3. die Bodenverteilung; 
4. die Raumordnung; 
5. den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Rege-

lungen); 
6. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.  
 
Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate 
nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des 
Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 
geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere 
Gesetz vor. 
 
(4)   [ . . . ] 
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Verfassungsrecht  

Art 73  
 

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:  
 
1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung ein-

schließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung; 
2. die Staatsangehörigkeit im Bunde; 
3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweiswesen, 

die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung; 
4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte1) 

sowie die Zeitbestimmung; 
5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und 

Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und 
den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließ-
lich des Zoll- und Grenzschutzes;  

 
[ . . . ]  

(2) [ . . . ] 
 
 
 
1)  s. Heft  10   Die Maßeinheiten, das Eichwesen und die Prüfpflicht für Messgeräte des amtlichen Vermessungswesens 
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Verfassungsrecht  

Art 74 
 

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende 
Gebiete:  
 
1. das bürgerliche Recht 1), das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, 

das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des Untersuchungs-
haftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die 
Rechtsberatung; 

2. das Personenstandswesen; 
 
[ . . . ]  

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht 
(ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und das Wohngeld-
recht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämien-
recht, das Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmanns-
siedlungsrecht;  

 
[ . . . ] 

29. den Naturschutz und die Landschaftspflege; 
30. die Bodenverteilung; 
31. die Raumordnung; 
32. den Wasserhaushalt 2); 
33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse.  
 
(2) [ . . . ] 
 
1)  s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  BGB 

 

2)  s. Heft  9  Wasserrecht  •  WHG 
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Verfassungsrecht  

Die Bundesverwaltung 

Art 89  
 

(1) Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen.  
 
(2) Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen1) durch eigene 
Behörden. Er nimmt die über den Bereich eines Landes 
hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Binnenschiffahrt und die 
Aufgaben der Seeschiffahrt wahr, die ihm durch Gesetz übertragen 
werden. Er kann die Verwaltung von Bundeswasserstraßen, soweit 
sie im Gebiete eines Landes liegen, diesem Lande auf Antrag als 
Auftragsverwaltung übertragen. Berührt eine Wasserstraße das 
Gebiet mehrerer Länder, so kann der Bund das Land beauftragen, für 
das die beteiligten Länder es beantragen.  
 
(3) [ . . . ] 

 
 
 
1)

   s. Heft 9  Wasserrecht  •  WaStrG 
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Verfassungsrecht  

Die Rechtsprechung  
 

Art 92  
 

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird 
durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grund-
gesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der 
Länder ausgeübt. 
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Verfassungsrecht  

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art 123  
 

(1) Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des Bundestages gilt 
fort, soweit es dem Grundgesetze nicht widerspricht.  
 
(2) [ . . . ] 

Art 145  
 

(1) Der Parlamentarische Rat stellt in öffentlicher Sitzung unter 
Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins die Annahme dieses 
Grundgesetzes fest, fertigt es aus und verkündet es.  
 
(2) Dieses Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in 
Kraft.  
 
(3) Es ist im Bundesgesetzblatte zu veröffentlichen. 

 
 

Art 146  
 

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit 
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine 
Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von 
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
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Verfassungsrecht  

s. Seite 46 



 
 
 
 

Verfassungsrecht  
 
 
 
 

 Verfassung von Berlin :  
 

→ Vorspruch   
 

→ Die Grundlagen  
 

→ Grundrechte und Staatsziele  
 
→ Die Volksvertretung  
 
→ Die Regierung  / Die Verwaltung 
 
→ Die Rechtspflege  
 
→  Übergangs- und Schlußbestimmungen  
 
und :  
 
→ Allgemeines Zuständigkeitsgesetz (AZG) : 

 Gliederung und Aufgaben  
der Berliner Verwaltung  
 

→ Bezirksverwaltungsgesetz (BzVwG) : 
 Grundlagen der Bezirksverwaltung 
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zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2010 (GVBl. S. 134) 
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Verfassungsrecht  

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 8. Juni 1995 folgende 
Verfassung beschlossen, der die Bevölkerung Berlins in der Volksab-
stimmung vom 22. Oktober 1995 zugestimmt hat:  

Vorspruch 
 

In dem Willen,  
Freiheit und Recht jedes einzelnen zu schützen, Gemeinschaft 
und Wirtschaft demokratisch zu ordnen und dem Geist des 
sozialen Fortschritts und des Friedens zu dienen,  

hat sich Berlin, die Hauptstadt des vereinten Deutschlands, diese 
Verfassung gegeben:  
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Verfassungsrecht  

Die Grundlagen  
 

Artikel 1  
 

(1) Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt.   
 
(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.   
 
(3) Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für 
Berlin bindend.  
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Verfassungsrecht  

Artikel 3  
 

(1) Die gesetzgebende Gewalt wird durch Volksabstimmungen, 
Volksentscheide und durch die Volksvertretung ausgeübt, die voll-
ziehende Gewalt durch die Regierung und die Verwaltung sowie in den 
Bezirken im Wege von Bürgerentscheiden. Die richterliche Gewalt liegt 
in den Händen unabhängiger Gerichte.  
 
(2) Volksvertretung, Regierung und Verwaltung einschließlich der 
Bezirksverwaltungen nehmen die Aufgaben Berlins als Gemeinde, 
Gemeindeverband und Land wahr.  
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Verfassungsrecht  

Artikel 4 
 

(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke. Diese umfassen die bisherigen 
Bezirke 1) : 
 
1. Mitte, Tiergarten und Wedding,  
2. Friedrichshain und Kreuzberg,  
3. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow,  
4. Charlottenburg und Wilmersdorf,  
5. Spandau,  
6. Zehlendorf und Steglitz,  
7. Schöneberg und Tempelhof,  
8. Neukölln,  
9. Treptow und Köpenick,  
10. Marzahn und Hellersdorf,  
11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,  
12. Reinickendorf.  
 
(2) Jede Änderung seines Gebietes bedarf der Zustimmung der 
Volksvertretung. Eine Änderung der Grenzen der Bezirke kann nur 
durch Gesetz vorgenommen werden. Für Grenzänderungen von 
geringerer Bedeutung, denen die beteiligten Bezirke zustimmen, kann 
durch Gesetz Abweichendes bestimmt werden.  
 
 
1)

   s. Seite 47 
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Verfassungsrecht  

Grundrechte und Staatsziele  
 

Artikel 6  
 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.  

Artikel 23  
 

(1) Das Eigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken 
ergeben sich aus den Gesetzen.   
 
(2) Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit auf 
gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden.  

Artikel 28  
 

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum.  [ . . . ]  
 
(2) Der Wohnraum ist unverletzlich.  [ . . . ]  
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Verfassungsrecht  

Die Volksvertretung  
 

Artikel 38  
 

(1) Das Abgeordnetenhaus ist die von den wahlberechtigten Deutschen 
gewählte Volksvertretung.   
 
[ . . . ]  
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Verfassungsrecht  

Die Regierung  
 

Artikel 55 
 

(1) Die Regierung wird durch den Senat ausgeübt.  
 
(2) Der Senat besteht aus dem Regierenden Bürgermeister und bis zu 
acht Senatoren. 

Die Verwaltung  
 

Artikel 66  

 
(1) Die Verwaltung ist bürgernah im demokratischen und sozialen Geist 
nach der Verfassung und den Gesetzen zu führen.   
 
(2) Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der 
Selbstverwaltung. Sie nehmen regelmäßig die örtlichen Verwaltungs-
aufgaben wahr. 
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Verfassungsrecht  

Artikel 67  
 

(1) Der Senat nimmt durch die Hauptverwaltung die Aufgaben von 
gesamtstädtischer Bedeutung wahr.  
Dazu gehören: 
1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, 

Steuerung, Aufsicht),  
2. Die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung, 
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart 

zwingend einer Durchführung in unmittelbarer Regierungsverant-
wortung bedürfen.  

Die Ausgestaltung der Aufsicht wird durch Gesetz geregelt. Es kann an 
Stelle der Fachaufsicht für einzelne Aufgabenbereiche der Bezirke ein 
Eingriffsrecht für alle Aufgabenbereiche der Bezirke für den Fall 
vorsehen, daß dringende Gesamtinteressen Berlins beeinträchtigt 
werden.  
 
(2) Die Bezirke nehmen alle anderen Aufgaben der Verwaltung wahr. 
Der Senat kann Grundsätze und allgemeine Verwaltungsvorschriften 
für die Tätigkeit der Bezirke erlassen. Er übt auch die Aufsicht darüber 
aus, daß diese eingehalten werden und die Rechtmäßigkeit der 
Verwaltung gewahrt bleibt.   
 
(3) Die Aufgaben des Senats außerhalb der Leitungsaufgaben werden 
im einzelnen durch Gesetz mit zusammenfassendem Zuständigkeits-
katalog bestimmt. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der Senat 
durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den 
Bezirken zuweisen. 
 
[ . . . ] 



 
Verfassung  

von  
Berlin 

 

 
 
 

34 

 
 
 
Heft 5 

 
 
 

Verfassungsrecht  

Die Rechtspflege 
 

Artikel 78  
 
Die Rechtspflege ist im Geist dieser Verfassung und des sozialen 
Verständnisses auszuüben.  

 
 

Artikel 79  
 

(1) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz 
unterworfene Gerichte im Namen des Volkes ausgeübt.   
 
(2) An der Rechtspflege sind Männer und Frauen aller Volksschichten 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.  

 
 

Artikel 80  
 

Die Richter sind an die Gesetze gebunden.  
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Verfassungsrecht  

Übergangs- und Schlußbestimmungen  

Artikel 101 
 

(1) Diese Verfassung tritt, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt 
ist, nach Zustimmung in einer Volksabstimmung am Tage nach der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verfassung von Berlin vom 1. September 1950 
(VOBl. I S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1995 (GVBI. 
S. 339), außer Kraft.   
 
(2) Artikel 99 tritt mit dem Beginn der 13. Wahlperiode des 
Abgeordnetenhauses von Berlin in Kraft.   
 
(3) Artikel 55 Abs. 2 findet auf den bei Inkrafttreten dieser Verfassung 
im Amt befindlichen Senat keine Anwendung.  
 
Die vorstehende Verfassung wird hiermit verkündet.   
 

Der Regierende Bürgermeister  
 

E b e r h a r d  D i e p g e n   
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Verfassungsrecht  



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 

 
vom 2. Oktober 1958 (GVBl. S. 947, 1020) 

in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472) 
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Verfassungsrecht  

Gliederung und Aufgaben der Berliner Verwaltung  
 
 

§ 1  
Einheit der Berliner Verwaltung  

 
In Berlin werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht getrennt. 

 
 

§ 2  
Gliederung der Berliner Verwaltung  

 
(1) Die Berliner Verwaltung wird vom Senat (der Hauptverwaltung) 
und von den Bezirksverwaltungen wahrgenommen.  
 
(2) Die Hauptverwaltung umfasst die Senatsverwaltungen, die ihnen 
nachgeordneten Behörden (Sonderbehörden) und nichtrechtsfähigen 
Anstalten und die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigenbetriebe.  
 
(3) Die Bezirksverwaltungen umfassen auch die ihnen nachgeord-
neten nichtrechtsfähigen Anstalten und die unter ihrer Aufsicht 
stehenden Eigenbetriebe. 
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Verfassungsrecht  

§ 3 
Aufgaben der Hauptverwaltung  

und der Bezirksverwaltungen  
 

(1) Die Hauptverwaltung nimmt die Aufgaben von gesamtstädtischer 
Bedeutung wahr. Dazu gehören: 
1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, 

Steuerung, Aufsicht), 
2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung, 
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart 

zwingend einer Durchführung in unmittelbarer Regierungsverant-
wortung bedürfen. 

 
(2) Die Bezirksverwaltungen nehmen alle anderen Aufgaben der 
Verwaltung wahr.  
 
(3) Einzelne Aufgaben der Bezirke können durch einen Bezirk oder 
mehrere Bezirke wahrgenommen werden. Im Einvernehmen mit den 
Bezirken legt der Senat die örtliche Zuständigkeit durch 
Rechtsverordnung fest.  
 
(4) Senatsverwaltungen, Bezirksämter, Sonderbehörden und 
nichtrechtsfähige Anstalten unterrichten sich gegenseitig von allen 
wichtigen Ereignissen, Entwicklungen undVorhaben, die auch für die 
anderen zur Erfüllung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind 
(Informationspflicht). Sind mehrere Verwaltungsstellen zuständig, so 
wirken sie zügig und erfolggerichtet zusammen. Die federführende 
Verwaltungsstelle holt die Mitentscheidungen der anderen regelmäßig 
in einem Zuge ein, also in gemeinsamem Gespräch und nicht schriftlich 
nacheinander. 



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 
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Verfassungsrecht  

§ 4 
Zuständigkeitsverteilung  

 
(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungs-
aufgaben werden im einzelnen durch die Anlage zu diesem Gesetz 
(Allgemeiner Zuständigkeitskatalog) bestimmt. Alle dort nicht 
aufgeführten Aufgaben sind Aufgaben der Bezirke. Im Vorgriff auf eine 
Katalogänderung kann der Senat durch Rechtsverordnung einzelne 
Aufgaben der Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen.  
 
(2) Die Zuständigkeiten bei Polizeiaufgaben und Ordnungsaufgaben 
werden durch besonderes Gesetz mit zusammenfassendem Zuständig-
keitskatalog geregelt. Die Vorschriften der §§ 9 bis 13 a über 
Bezirksaufsicht und Eingriffsrecht gelten auch für Ordnungsaufgaben 
der Bezirksverwaltungen. 
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Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 

 

 
 
 

41 

 
 
 
Heft 5 

 
 
 

Verfassungsrecht  

§ 5 
Durchführung bundesrechtlich geregelter Aufgaben 

 
(1) Werden der Berliner Verwaltung durch Bundesrecht neue Aufgaben 
zugewiesen, so gelten, sofern nichts anderes vorgeschrieben wird,  
 
a) staatliche Aufgaben, die, soweit sie nicht Sonderbehörden 

zugewiesen sind, von der unteren Verwaltungsbehörde oder der 
Gemeindebehörde wahrzunehmen sind, und Selbstverwaltungs-
aufgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände als Aufgaben 
der Bezirke;  

 
b) andere staatliche Aufgaben als Aufgaben der Hauptverwaltung.  
 
(2) Enthält das Bundesrecht keine Zuständigkeitsbestimmungen, so 
findet § 4 Anwendung. 



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 
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Verfassungsrecht  

§ 6 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften  

 
(1) Verwaltungsvorschriften zur Ausführung von Gesetzen 
(Ausführungsvorschriften) und andere allgemeine Verwaltungsvor-
schriften für die Behörden und nichtrechtsfähigen Anstalten der 
Berliner Verwaltung erläßt der Senat.  
 
(2) Die zuständige Senatsverwaltung kann erlassen 
a) Ausführungsvorschriften, soweit sie in einem Gesetz dazu 

ermächtigt ist;  
 
[ . . . ]  

§ 7 
Durchführung der Bezirksaufgaben  

 

(1) Die Bezirksverwaltungen sind in der Durchführung ihrer Aufgaben 

an Rechts- und Verwaltungsvorschriften gebunden.  
 
(2) Die zuständigen Senatsverwaltungen können zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben von den Bezirksverwaltungen erforderlichenfalls Auskünfte, 
Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen fordern. 



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 
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Verfassungsrecht  

§ 9 
Grundsätze der Bezirksaufsicht  

 
(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterliegen die Bezirks-
verwaltungen der allgemeinen Aufsicht (Bezirksaufsicht). Diese wird 
nach den §§ 11 bis 13 vom Senat, im übrigen von der Senats-
verwaltung für Inneres als Bezirksaufsichtsbehörde geführt.  
 
(2) Die Bezirksaufsicht hat die verfassungsmäßig gewährleistete 
Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung zu fördern und zu schützen.  
 
(3) Die Bezirksaufsicht hat sicherzustellen, daß die Rechtmäßigkeit der 
Verwaltung gewahrt bleibt und Verwaltungsvorschriften eingehalten 
werden. Sie darf dabei die Entschlußkraft und Verantwortungs-
freudigkeit der bezirklichen Organe nicht beeinträchtigen. 



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 
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Verfassungsrecht  

Anlage 
Allgemeiner Zuständigkeitskatalog 

(ZustKat AZG) 
 

(zu § 4 Abs. 1 Satz 1) 
 

Aufgaben der Hauptverwaltung  
außerhalb der Leitungsaufgaben 

(Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht) 



Gesetz 
über die  

Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung 
(Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG) 
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Verfassungsrecht  

Nr. 8 
Raumordnung; städtebauliche Planung 

und ihre Durchführung; Enteignung; Vermessung 
 

[ . . . ] 

(7) Basisinformationssystem, geodätisches Landesbezugssystem, 
Landesinformationssystem; Abgabe von Liegenschaftskatasterangaben 
und Erteilung von Erlaubnissen zum Abruf von Liegenschafts-
katasterangaben, wenn das Gebiet mehrerer Bezirke betroffen ist; 
Zulassung von Ausnahmen von der Verpflichtung, für den Empfang von 
Eigentümerangaben aus dem Liegenschaftskataster das berechtigte 
Interesse im Einzelfall darzulegen.  
 
(8) Wertermittlungen in Angelegenheiten von hauptstädtischer 
Bedeutung auf besondere Anforderung der Senatsverwaltung für 
Finanzen; Vermessungen für den Verkehrswegebau der Hauptver-
waltung; Luftbildvermessung.  
 
(9) Geschäftsstelle des oberen Umlegungsausschusses; Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses für Grundstückswerte; Bestellung von 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren; Aufsicht über die 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieure. 
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Verfassungsrecht  

Groß-Berlin von 1920 
nach dem Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin  

vom 27. April 1920 Preuß. GS Nr. 19, S. 123   
s. Heft 2 Chronik des Liegenschaftskatasters  →  Sonderheft   •  Anlagen zur Zeittafel :  Anlage 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Land Berlin  
nach dem  

Gesetz über die Verringerung der Zahl der Bezirke (Gebietsreformgesetz)      
vom 10.6. 1998, GVBl. S. 131,  

i.V. mit der „Bekanntmachung der Bezirksgrenzen“ 
vom 12. 4. 2001, GVBl. S. 103   

s. Heft 2 Chronik des Liegenschaftskatasters  →  Sonderheft   •  Anlagen zur Zeittafel :  Anlage  36  



 

Bezirksverwaltungsgesetz 
- BzVwG -  

 
in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692) 
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Grundlagen der Bezirksverwaltung 
 

§ 1 
Bezirkseinteilung  

 
(1) Das Gebiet von Berlin umfasst die bisherigen Bezirke 
1.   Mitte, Tiergarten und Wedding, 
2.   Friedrichshain und Kreuzberg, 
3.   Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow, 
4.   Charlottenburg und Wilmersdorf, 
5.   Spandau, 
6.   Zehlendorf und Steglitz, 
7.   Schöneberg und Tempelhof, 
8.   Neukölln, 
9.   Treptow und Köpenick, 
10.   Marzahn und Hellersdorf, 
11.   Lichtenberg und Hohenschönhausen, 
12.   Reinickendorf.  
 
(2) Eine Änderung der Zahl und der Grenzen der Bezirke kann nur 
durch Gesetz vorgenommen werden. Grenzänderungen von geringer 
Bedeutung können durch Rechtsverordnung des Senats vorgenommen 
werden, wenn die beteiligten Bezirke zustimmen. 

 



 

Bezirksverwaltungsgesetz 
- BzVwG -  

 
in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692) 
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§ 2 
Allgemeine Rechtsstellung und Organe der Bezirke 

 
(1) Die Bezirke sind Selbstverwaltungseinheiten Berlins ohne Rechts-
persönlichkeit.  
 
(2) Organe der Bezirke sind die Bezirksverordnetenversammlungen und 
die Bezirksämter.  
 

§ 3 
Bezirksaufgaben  

 
(1) Die Bezirke nehmen ihre Aufgaben unter Beteiligung ehrenamtlich 
tätiger Bürger wahr.  
 
(2) Das Gesetz über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner 
Verwaltung (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) bestimmt, 
a) welche Aufgaben Bezirksaufgaben sind,   [ . . . ] 

§ 37 
Organisation; Geschäftsverteilung des Bezirksamtes 

 
(1) Die Gliederung des Bezirksamts ergibt sich aus der Anlage zu 
diesem Gesetz   [ . . . ] 



 

Bezirksverwaltungsgesetz 
- BzVwG -  

 
in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692) 
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Anlage (zu § 37 Abs. 1 Satz 1): 
 
Das Bezirksamt gliedert sich unterhalb der Ebene der Geschäfts-
bereiche (Abteilungen) in die nachfolgend genannten Organisations-
einheiten.  
 
I. Fachämter:  

 
1.    „Amt für Bürgerdienste“  
2.    „Jugendamt“  
3. „Amt für Soziales“  
4. „Amt für Weiterbildung und Kultur“   

 
5.     „Stadtentwicklungsamt“ mit den Aufgabenstellungen: 

-   Stadtplanung 
-   Bau- und Wohnungsaufsicht 
- Vermessung (einschließlich Liegenschaftskataster und  
    Wertermittlung) 
-   Denkmalschutz 
-   Quartiersmanagement.  
 

6.   „Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt“   
7.   „Ordnungsamt“ mit den Aufgabenstellungen: 
8.   „Gesundheitsamt“ mit den Aufgabenstellungen: 
9. „Umwelt- und Naturschutzamt“  
10. „Schul- und Sportamt“  

 
II.    Serviceeinheiten 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen  
in Berlin 

Recht im Allgemein ist :  
 
→ ein Sammelbegriff für alle Ordnungssysteme 

(Rechtsordnung), deren Ziel es ist, durch 
Normen (Gesetze) das Zusammenleben in 
einer Gesellschaft verbindlich und auf Dauer 
zu regeln bzw. soziale Konflikte zu ver-
meiden 



 
 
 
 

Verfassungsrecht  
 
 

 
 
 Recht und Gesetz  : 
 

→ Definition der Begriffe : 
 
 Rechtsquellen 

 
 Rechtsarten 

 
 Rechtsgebiete 

 
 Rechtsnormen 

 
 Rechtsobjekte  

 
 Rechtssubjekte 

 
 Rechtshandlungen  
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53 
 

54 
 

55 
 

56 
 

57 
 

58 



 
 
 
Heft 5 

 
 
 

Verfassungsrecht  
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Rechtsquellen 

 

 
Gesetztes Recht 

 
geschriebenes  

Recht  
 
 

 Gesetze 
 

 höchstrichterliche 
Entscheidungen 
 

=   Rechtsnormen 
 

 

 
Gewohnheitsrecht 

 
ungeschriebenes 

Recht 
 
 
 das durch langdau-

ernde Übung von 
den Bürgern ge-
schaffene Recht  
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Rechtsarten 

 

 
das  

materielle Recht 
 
 
 

 stellt den           
Inhalt  

      der Rechtsordnung 
      dar  
 
 
 

z. B. : 
 

 was ist ein 
Flurstück 

 
 
 
s. Heft 1  Vermessungsrecht   
                  -  Liegenschaftskataster  

 VermGBln  →  § 15 (2) 
 

 
das 

formelle Recht 
 
 
 
 regelt das  

 Verfahren  
zur  Durchführung 
des materiellen 
Rechts 

 
 

z. B. :  
 
 wie wird ein 

Flurstück gebildet  
 
 
 
s. Heft  1  Vermessungsrecht     
                   -   Liegenschaftskataster  

  VermGBln →  § 19 (2)    
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Rechtsgebiete 

 

 
Öffentliches Recht 

 
regelt die 
Rechtsverhältnisse  
 
 des Bürgers zum 

Staat, 
 
 der Verwaltungs-

träger untereinan-
der; 

 
vertikale  

Rechtsverhältnisse 
 

Der Bürger ist dem 
Staat untergeordnet 

(Subordination) 
 

hierzu gehört z. B. das : 
 Völkerrecht, 
 Verfassungsrecht, 
 Verwaltungsrecht 
 

 
Privates Recht 

 
regelt die 
Rechtsverhältnisse  
 
 der Bürger zuein-

ander 
 
 
 
 
 

horizontale 
Rechtsverhältnisse 

 
Die Bürger sind ein-

ander gleichgeordnet 
(Koordination) 

 
hierzu gehört z. B. das : 
 Bürgerliche Recht, 
 Nachbarrecht, 
 Urheberrecht, 
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Rechtsnormen 

 

 
des  

öffentlichen Rechts 
 

z. B. : 
 
 

 Grundgesetz 1) 

 
 Verfassung Berlin 1) 

 
 VermGBln 2)  

 
 VwVfG 3) 
 
 
1)  s. Heft 5  Verfassungsrecht 
 
2)  

s. Hefte 1 und 3  Vermessungsrecht  
 

3)  s. Heft 6  Verwaltungsverfahrensrecht  

 

 
des 

privaten Rechts 
 

z. B. : 
 
 
 BGB 1) 

 
 NachbG Bln 1) 

 
 
 
 
 
 
1)  s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  
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Rechtsobjekte 

 

 
des  

öffentlichen Rechts 
 

z. B. : 
 
 

 Flurstück 
 

 Gebäude 
 
 
s. Heft 1  Vermessungsrecht   
                   - Liegenschaftskataster  

 VermGBln  →  §§ 14 (1),  15 (2) 
 

 
des 

privaten Rechts 
 

z. B. : 
 
 
 Grundstück und 
       wesentliche  
       Bestandteile  
 
 
s. Heft  7  Liegenschaftsrecht  

  BGB  →  §§  90 , 94 i. V.  mit 
      Reichsgerichtsurteil v.   1914    
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Rechtssubjekte 

 

 
des  

öffentlichen Rechts 
 

z. B. : 
 
 

 Behörden : 
 des Bundes 
 der Länder 
 der Kommunen 

  
 
 Beliehene Unter-

nehmer  z. B. :  
       –   ÖbVI 1) 

 
1)  s. Heft  4  Berufsrecht des ÖbVI  

 
des 

privaten Rechts 
 

z. B. : 
 
 
 Bürger 1) 

 
 GmbH 1) 

 
 Vereine 1) 

 
 Behörde als Partei 
       =  Verwaltung 
        
 
1)  s. Heft 7  Liegenschaftsrecht  •  BGB 
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Rechtshandlungen 

 

 
auf dem Gebiet 

des    
öffentlichen Rechts 

 
→  nach innen durch : 
 Anweisungen  
 Verwaltungs- / 
       Ausführungs- 
       vorschriften 1) 

 
 
→ nach außen durch : 
 RechtsVO 
 Satzungen 
 Verwaltungsakte 2) 

 
Behörde handelt 

hoheitlich 
 
Rechtsweg : 
→ Verwaltungs-

gerichtsbarkeit 

 
1)  

s. Heft  3  Vermessungsrecht 
                          -  Landesvermessung  

 Grenzvermessung  →  AV  

 
2)  

s. Heft 6  Verwaltungsverfahrensrecht  
  VwVfG  →  § 35  

 
auf dem Gebiet 

des 
privaten Rechts 

 
auf Grundlage 

übereinstimmender 
Willenserklärungen  

 der Parteien  
 

 Grundstückskauf-
vertrag und   

      Auflassung  1)   

 
 
 
 

Verwaltung handelt 
fiskalisch 

 
Rechtsweg : 
→ Zivilgerichts- 
       barkeit 

 
1)  

s. Heft  7  Liegenschaftsrecht     
  BGB   →  §§ 311 b, 925 
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 Gesetz über das  
      Vermessungswesen in Berlin (VermGBln)  

 
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)   
 
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
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Verwaltungsverfahrensrecht  
 
 
 
 

 Gesetz über das  
       Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) : 
  

→ Grenzfeststellungsverfahren  
 
→ Abmarkungsverfahren 

 
→ Inhalt und Bedeutung der : 

 Grenzfeststellung / Abmarkung 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

 

§ 21 
Grenzfeststellungsverfahren 

 
(1) Zur Grenzfeststellung nach § 20 (s. Heft 1 Seite 32)  wird ein Grenz-
feststellungsverfahren 1)  durchgeführt.  
 
(2) Den Beteiligten2) ist Gelegenheit zur Stellungnahme 3) zu 
geben. Dazu soll ein Grenztermin 3) abgehalten werden, zu dem 
die Beteiligten einzuladen sind. Über den Grenztermin ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die die Stellungnahme der zum 
Grenztermin erschienenen Beteiligten zu den entscheidungs-
erheblichen Tatsachen enthält.  
 
(3) Sind die Grenzfeststellungsunterlagen nach Form und Inhalt 
zur Übernahme in das Liegenschaftskataster geeignet, so stellt 
die zuständige Behörde (s. Heft 1 Seite 8)  die Grenze fest 4) und gibt 
dies den Beteiligten durch Grenzfeststellungsbescheid be-
kannt.5)  § 19 Abs. 5 Satz 2 findet entsprechende Anwendung (s. 

Heft 1 Seite 30).  
 

 
1)

   s. Seite  34  →  Überblick  
 
2)

   s. Seiten  17  bis  19 
 
3)

   s. Seite  7 und Seite 23  
 

4)  s. Seiten 10 und 25 bis  28 

 

5)  s. Seite 29 und Seite  30  
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Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 21 
 

Das Grenzfeststellungsverfahren ist ein nicht förmliches 
Verfahren und nur an die allgemeinen Verfahrensgrundsätze 
des 2. Abschnitts1) des Verwaltungsverfahrensgesetzes gebun-
den.   
  
Entsprechend § 11 2) des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgt 
die Anhörung im Grenztermin.  Dieser Termin ist zweckmäßig, 
da es sich in der Regel um mehrere Beteiligte handelt. Zur 
Beweissicherung ist eine Niederschrift aufzunehmen.  
 
[ . . . ] 
 
 
 
 
1)   

heute :  Teil II, Abschnitt 1  VwVfG  s. Seite 15 
 

2)  heute :   § 28  VwVfG  s. Seite 23 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

§ 23 
Abmarkungsverfahren  

 
(1) Für das Abmarkungsverfahren gilt § 21 1)  entsprechend.  
 
(2) Grenztermine zur Feststellung von Grenzen und zur 
Abmarkung von Grenzpunkten können vereinigt wer-den.  
 
(3) Die Vorschriften über die Abmarkung von Grenzpunkten 
gelten auch für die Wiederherstellung, wenn Grenzmarken 
verlorengegangen sind oder versetzt wurden. 
 
 
 
 
 
1)

   s. Seite 6 
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Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 23 
 

Wie das Grenzfeststellungsverfahren (§ 21) ist auch das 
Abmarkungsverfahren ein nicht förmliches Verfahren und nur 
an die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes gebunden.  
 
Werden anläßlich einer Grenzfeststellung  Grenzpunkte abge-
markt, ist im Interesse der Beteiligten und zur Verwaltungs-
vereinfachung eine Vereinigung des Termins nach   § 21 und des 
Abmarkungstermins angebracht.  
 
Eine Abmarkung als Kennzeichnung von Grenzpunkten 
unterliegt äußeren Einwirkungen, durch die Grenzmarken 
verloren oder versetzt werden können. Auch die Wieder-
herstellung der Abmarkung erfolgt in einem Abmarkungs-
verfahren.  
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→   Grenzfeststellung 
 neu zu bildender 

Flurstücksgrenzen 
 
 
 

 
 bestehender 

Flurstücksgrenzen 

 
. . . ist als feststellender Verwaltungsakt mit Dauer-
wirkung die amtliche (mit öffentlichen Glauben 
versehene) Bestätigung, dass die festgelegte Flurstücks-
grenze mit den ihr zugrunde liegenden Beweismitteln      

s. Seite 22 und Heft 3 Vermessungsrecht – Landesvermessung •  Grenzvermessun-

gen übereinstimmt (Rechtsakt).  
  
. . . ist als feststellender Verwaltungsakt mit Doppel- und 
Dauerwirkung die amtliche (mit öffentlichen Glauben 
versehene) Bestätigung, dass die ermittelte Flurstücks-
grenze mit den ihr zugrunde liegenden Beweismitteln     
s. Seite 22 und Heft 3 Vermessungsrecht – Landesvermessung •  Grenzvermessun-

gen  übereinstimmt (Rechtsakt).  (s. auch  Heft 3  Vermessungsrecht- 

Landesvermessung   •  Rechtsprechung  →  OVG  Niedersachsen) 

 
Die Regelungswirkung der Grenzfeststellung besteht 
darin, dass die örtlich ungewisse Lage eines Grenz-
punktes (Grenzverlaufs) durch eine Feststellung mit 
Bindungswirkung für die Beteiligten konkretisiert und 
individualisiert wird.  
 

 
→   Abmarkung  

 
. . . ist als beurkundender Verwaltungsakt die amtliche 
(mit öffentlichen Glauben versehene) Bestätigung, dass 
der durch eine Grenzmarke gekennzeichnete Grenz-
punkt mit seiner Grenzfeststellung übereinstimmt 
(Rechtsakt). (s. auch Heft 3  Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Recht-

sprechung  →  OVG Nordrhein-Westfalen) 

  
Die Regelungswirkung der Abmarkung besteht darin, 
dass der festgestellte Grenzpunkt durch die Grenzmarke 
zutreffend gekennzeichnet wird (Richtigkeitsvermu-
tung).  
 
Durch die Abmarkung erhält die Grenzmarke die 
Eigenschaft und den Schutz eines amtlichen Grenz-
zeichens i. S. § 22 Abs. 1 VermGBln i. V. mit § 27 Abs. 1 
lfd. Nr. 3. VermGBln.  
 

Inhalt und Bedeutung der : 



 
 
 
 

Verwaltungsverfahrensrecht  
 
 
 
 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) :  
  

→ Teil I :   Anwendungsbereich  
 
→ Teil II :   Verwaltungsverfahren  
 
→ Teil III :   Verwaltungsakt  

 Klarstellung des OVG Berlin  
 
→ Teil VI :   Rechtsbehelfsverfahren  

 
→ Arten der Rechtsbehelfe 

 
→ Grenzfeststellung- und Abmarkung 

 Verfahrensablauf :   Ü b e r b l i c k  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
15 

 
25 
27 

 
32 

 
33 

 
 

34 
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Gesetz 
über das 

Verfahren der Berliner Verwaltung 
(VwVfG Bln) 

  
vom 8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898) 

zuletzt geändert durch Artikel I § 14 des Gesetzes  
vom 19. Juni 2006 (GVBl. S. 573) 

§ 1  
Anwendungsbereich 

  
(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der 
Behörden Berlins gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1253 / GVBl. S. 1173) in 
der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht in den §§ 2 bis 4a 
dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.  
  
(2)   [ . . .] 
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Verwaltungsverfahrensgesetz  

(VwVfG) 
  

Ausfertigungsdatum: 25.05.1976 (BGBl. I S. 1253) 
in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist 
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Teil I 
Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, 

elektronische Kommunikation, Amtshilfe, europäische 
Verwaltungszusammenarbeit 

  
Abschnitt 1 

Anwendungsbereich, örtliche Zuständigkeit, elektronische 
Kommunikation  

  
§ 1  

Anwendungsbereich  
  
(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungs-
tätigkeit der Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht im Auftrag des Bundes 
ausführen, soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche 
oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten.  
  
(2), (3)  [ . . . ] 
  
(4) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 
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Verwaltungsverfahren 
 

nach dem VwVfG  
i. V.  

mit den Fachgesetzen 
 

 
nichtförmliche 

Verwaltungsverfahren 
 
 

Teil II VwVfG 
 

in Verbindung mit : 
 
 § 21 VermGBln  
 
 

 Grenzfeststel-
lungsverfahren 

 
 

 
förmliche  

Verwaltungsverfahren 
 
 

Teil V VwVfG 
 
in Verbindung mit : 

 
  Planfeststellungs- 
     verfahren,  
 
 die durch Rechts-

vorschriften an-
geordnet sind 

 

 

Das VwVfG gilt subsidiär ( zweitrangig, unterstützend); es ist nicht 
anwendbar, soweit  Rechtsvorschriften, nach denen ein Verwaltungs-
verfahren durchzuführen ist, inhaltsgleiche oder entgegenstehende 
Regelungen enthalten. 
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Teil II 
Allgemeine Vorschriften über das Verwaltungsverfahren 

 
Abschnitt 1 

Verfahrensgrundsätze 
  
 

§ 9  
Begriff des Verwaltungsverfahrens  

 
Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist die nach 
außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der 
Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines 
Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags gerichtet ist; es schließt den Erlass des 
Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen 
Vertrags ein. 
  

§ 10  
Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens  

 
Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, 
soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des 
Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweckmäßig und zügig 
durchzuführen. 
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§ 11  
Beteiligungsfähigkeit  

 
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind  
1. natürliche und juristische Personen,  
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,  
3. Behörden.  
  
 

§ 12  
Handlungsfähigkeit  

 
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind  
1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäfts-

fähig sind,  
2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der 

Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, soweit sie für den Gegen-
stand des Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts als geschäftsfähig oder durch Vorschriften des öffent-
lichen Rechts als handlungsfähig anerkannt sind,  

3. juristische Personen und Vereinigungen (§ 11 Nr. 2) durch ihre 
gesetzlichen Vertreter oder durch besonders Beauftragte,  

4. Behörden durch ihre Leiter, deren Vertreter oder Beauftragte.  
  
[ . . . ] 
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§ 13  
Beteiligte  

 
(1) Beteiligte sind  
1. Antragsteller und Antragsgegner, 
2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will 

oder gerichtet hat, 
3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen 

Vertrag schließen will oder geschlossen hat, 
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem 

Verfahren hinzugezogen worden sind. 
  
(2) Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, 
deren rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens 
berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang 
des Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, so ist 
dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem Verfahren hinzuzuziehen; 
soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der Einleitung 
des Verfahrens zu benachrichtigen.  
  
(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 
1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 
  
 

§ 14  
Bevollmächtigte und Beistände 

 
(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 

lassen.  [ . . . ] 
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§ 20  
Ausgeschlossene Personen  

 
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig 
werden,  
1. wer selbst Beteiligter ist; 
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist; 
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein 

oder in diesem Verwaltungsverfahren vertritt; 
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in 

diesem Verfahren vertritt; 
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei 

ihm als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines 
gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen 
Anstellungskörperschaft Beteiligte ist; 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegen-
heit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist. 

 
Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen 
kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, 
dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren 
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 
  
[ . . . ] 
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§ 21  
Besorgnis der Befangenheit 

 
(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine 
unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem 
Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, 
wer in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden 
soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu 
unterrichten und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu 
enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter der 
Behörde, so trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich 
der Behördenleiter nicht selbst einer Mitwirkung enthält.  
  
(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 Abs. 4 
entsprechend. 
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§ 22  
Beginn des Verfahrens  

 
Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und 
wann sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn 
die Behörde auf Grund von Rechtsvorschriften  
  
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss;  
 
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt. 
 
  
 
 

§ 23  
Amtssprache  

 
(1) Die Amtssprache ist deutsch. 
  
  
[ . . . ] 
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§ 24  
Untersuchungsgrundsatz 

 
(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie 
bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und 
an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden.  
  
(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für 
die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.  
  
(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder 
Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb 
verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für 
unzulässig oder unbegründet hält. 
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§ 26  
Beweismittel  1) 2) 

 
(1) Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflicht-
gemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich 
hält. Sie kann insbesondere  
1. Auskünfte jeder Art einholen, 
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen 

oder die schriftliche oder elektronische Äußerung von 
Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 
4. den Augenschein einnehmen.  
  
(2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts 
mitwirken. Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und 
Beweismittel angeben. Eine weitergehende Pflicht, bei der 
Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht 
zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussage, besteht nur, soweit 
sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist.  
  
(3)  [ . . . ] 
 
 
1)

   s. Heft 1 Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln  →  § 15 
 
2)

   s. Heft  3  Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Grenzvermessungen  →  Ausführungsvorschriften Grenzverm 
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§ 28 
Anhörung Beteiligter  

 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines 
Beteiligten eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
  
(2) Von der Anhörung kann abgesehen 1) werden, wenn sie nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn  
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im 

öffentlichen Interesse notwendig erscheint; 
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung 

maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde; 
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in 

einem Antrag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen 
Ungunsten abgewichen werden soll; 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen will; 

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden 
sollen.  

  
(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches 
Interesse entgegensteht. 
 
 
 
1)

   Von der Anhörung im Grenztermin kann nicht abgesehen werden, da nach VermGBln § 21 Abs. 2 (s. Seite 6)  der 
Grenztermin  abgehalten werden soll. Die „Soll-Regelung“ im VermGBln lässt die Ausnahme nicht zu.  
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§ 29 
Akteneinsicht durch Beteiligte  

 
(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren 
betreffenden Akten1) zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur 
Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen 
erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungs-
verfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten 
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 
eine Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf 
Akteneinsicht.  
  
(2)  [ . . . ]   
  
(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im 
Einzelfall kann die Einsicht auch bei einer anderen Behörde oder bei 
einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Aus-
nahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten.  
  
1)   Grenzfeststellungs-  / Abmarkungsunterlagen  →  s. VermGBln : § 21 Abs. 3 / § 23 Abs. 1  Seite 6 / 8 

 
 
 

§ 30  
Geheimhaltung  

 
Die Beteiligten haben Anspruch darauf, dass ihre Geheimnisse, 
insbesondere die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden 
Geheimnisse sowie die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der 
Behörde nicht unbefugt offenbart werden. 
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Teil III 
Verwaltungsakt  

 
Abschnitt 1 

Zustandekommen des Verwaltungsaktes  
 
 
 

§ 35  
Begriff des Verwaltungsaktes  

 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere 
hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines 
Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf 
unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. Allgemein-
verfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemei-
nen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis 
richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder 
ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 
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nach dem VwVfG :  
 

 

nach dem VermGBln : 

 

 jede Verfügung, Ent- 
scheidung oder andere 
hoheitliche Maßnahme  

 

 

→ Grenzfeststellung  /  
→ Abmarkung 

 

 die eine Behörde  
 

 

→ Vermessungsamt 

 

 zur Regelung eines Ein- 
zelfalls  

 

 

→ z.B. Flurstückszerlegung 

 

 auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts 

 
trifft und die auf 

 

 
→ VermGBln 

 

 unmittelbare Rechts-
wirkung nach außen  

 
gerichtet ist 

 

 
→ Grundstückseigentümer 

Verwaltungsakt ist : 
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Nach herrschender Meinung können Behörden desselben 
Rechtsträgers keine Verwaltungsakte gegeneinander erlassen.  

  
Wegen der staatsrechtlichen Ordnung Berlins als Stadt- 
staat 1) kann eine Berliner Behörde gegen eine andere 
Berliner Behörde weder eine Grundverfügung erlassen, 
noch durch weitere Verwaltungsakte ein Zwangsmittel 
androhen und festsetzen.  
  
Diese Klarstellung  hat das Oberverwaltungsgericht Berlin getroffen : 
 

→   Urteil vom 6. 5. 1963 – II B 35/62 

 

Klarstellung des OVG Berlin  

1)   s. Heft  5  Verfassungsrecht  •  Verfassung von Berlin  →  Artikel 1  
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§ 37  
Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes   

 
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein.  
  
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder 
in anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist 
schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein 
berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies unverzüglich 
verlangt. Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter denselben 
Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit 
keine Anwendung. 
  
[ . . . ] 
 
 
  

§ 39  
Begründung des Verwaltungsaktes  

 
(1) Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder 
elektronisch bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu 
versehen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben. 
  
[ . . . ] 
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§ 41 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes  

 
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, 
für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist ein 
Bevollmächtigter bestellt, so kann die Bekanntgabe ihm gegenüber 
vorgenommen werden.  
  
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post 
übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als 
bekannt gegeben. [ . . . ];  im Zweifel hat die Behörde den Zugang des 
Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen.  
  
(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, 
wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist.  [ . . . ] 
  
(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektro-
nischen Verwaltungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein 
verfügender Teil ortsüblich bekannt gemacht wird.  [ . . . ] 
  
(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes 
mittels Zustellung bleiben unberührt. 
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Abschnitt 2 
Bestandskraft des Verwaltungsaktes  

 
§ 43  

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes  
 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er 
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt 
wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.  
  
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht 
zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch 
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist.  
  
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
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§ 48  
Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.  
  
[ . . . ] 
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Teil VI 
Rechtsbehelfsverfahren 

 
§ 79  

Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte  
 

Für förmliche Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte gelten die 
Verwaltungsgerichtsordnung und die zu ihrer Ausführung ergan-
genen Rechtsvorschriften, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist; im Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes. 
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Arten der Rechtsbehelfe gegen Verwaltungshandeln : 
 
 
 

 
 

 

Rechtsbehelfe  
gegen Verwaltungshandeln 

 

formlose 
Rechtsbehelfe 

 

 

förmliche  

Rechtsbehelfe 

 

Gegen- 
vorstellung 

 

Aufsichts-
beschwerde 

 

Dienstaufsichts-
beschwerde 

gegen 
privatrechtliches 

Verwaltungshandeln 

gegen 
öffentl. - rechtl. 

Verwaltungshandeln 

Rechtsschutz  
vor den ordentl. 

Gerichten 

 

Rechtsschutz  
vor den 

Arbeitsgerichten 

 

Widerspruch 

Rechtsschutz 
vor den  

Verwaltungs-

gerichten 
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Grenzfeststellung und Abmarkung mit Ablaufschema des Verwaltungsverfahrens  
nach dem VermGBln (s. S. 6 bis 9)  i. V. mit dem VwVfG  (s. S. 13 bis 30) :      
→   Ü b e r b l i c k  

 § 20  
Grenzfeststellung 

(s. Heft 1, S. 32) 

Abs. 3 Abs. 1 Abs. 2 

 

→  neu zu bildender  
Grenzen 

 
vor Übernahme in das 
Liegenschaftskataster 

 
 
 
 
 

Grenzfestlegung 
 

auf Grundlage einer Erklärung,  
eines Vertrages oder anderer Vorgaben 

 der Berechtigten 
(s. Verfahrensschritt zu 2.) 

 

→  bestehender    
Grenzen 

 
wenn für sie keine einwandfreien 

Katasterunterlagen (s. Heft 3  →  S. 18) 
vorhanden sind 

 
 
 
 

Grenzermittlung 
 

auf Grundlage der Flurkarte, verwert-  
barer Katasterunterlagen (s. Heft 1, S. 
20, 23) sowie weiterer Beweismittel 

(s. Verfahrensschritt zu 2.) 

 

→ bestehende Grenzen 
gelten als festgestellt 

 
wenn für sie einwandfreie 

Katasterunterlagen (s. Heft 3  →  S. 18) 
vorhanden sind 

 
 
 
 

Grenzabsteckung 
 

auf Grundlage der Flurkarte  und der ihr 
zugrunde liegenden einwandfreien 

Katasterunterlagen (s. Heft 1, S. 20, 23) 
 

Festlegung neuer Grenzen 
(s. Heft 3  →  Grenzvermessung) 

Herstellung bestehender Grenzen 
(s. Heft 3  →  Grenzvermessung)  

§ 21 
Grenzfeststellungsverfahren 

ist ein nicht förmliches Verfahren und nur an die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des 
Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG – gebunden (s. § 10 VwVfG, s. S. 15) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Beginn des Verfahrens  (§ 22 VwVfG, s. S. 20) : 
    →  v. A. w. (a. g. Veranlassung n. § 19 VermGBln, s. Heft 1, S. 29)  

2. Untersuchungsgrundsatz  (§§ 24, 26 VwVfG, s. S. 21, 22) : 
    →  Grenzvermessung (§ 9 VermGBln, s. Heft 3, S. 4, 6, 11) 

3. Beteiligte (§ 13 VwVfG, s. S. 17) :  
    →  Grundstückseigent., Veranlasser der Grenzverm.   

4. Anhörung Beteiligter (§ 28 VwVfG, s. S. 23) : 
    →  Grenztermin  (§ 21 Abs. 2 VermGBln, s. S. 6) 

5. Verfahrensakte  (§ 21 Abs. 3 VermGBln) : 
    →  Grenzfeststellungsunterlagen (s. S. 6) 

6. Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG, s. S. 25 bis 28) : 
    →  Grenzfeststellung  (§ 21 Abs. 3 VermGBln, s. S. 6, 10) 

7. Bekanntgabe der Grenzfeststellung (§ 41 VwVfG, s. S. 29) : 
    →  Grenzfeststellungsbescheid  (§ 21 Abs. 3 VermGBln, s. S. 6) 
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§ 22 
Abmarkung 
(s. Heft 1, S. 34) 

 
von Grenzpunkten zur örtlichen 

Kennzeichnung  festgestellter Grenzen 
mit Grenzzeichen (Grenzmarken) 

aufgrund : 
-  Abmarkungsanspruch 
-  Abmarkungspflicht  

 

 

§ 23 
Abmarkungsverfahren 

 
für das Abmarkungsverfahren  gilt § 21 
VermGBln entsprechend  
 
der „Abmarkungstermin“ kann mit dem 
Grenztermin  (s. 4. Verfahrensschritt) 
vereinigt werden 
 
Vorschrift gilt auch für die Wieder-
herstellung von Grenzzeichen.  
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 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) : 
 

→ Teil 1 :   Gerichtsverfassung 
 

 Gerichte  
 
 Verwaltungsrechtsweg  
      und Zuständigkeit  

 
 Besondere Vorschriften für  
      Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen 
       

→ Ablauf eines Widerspruchsverfahrens 
 

→ Schema für die Prüfung eines Widerspruchs 
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Gerichtsorganisation  
 
 
 
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist dreistufig aufgebaut.  
 
 
Verwaltungsgerichte  (VG) :  
 
→ als erste Instanz zuständig für die meisten verwaltungs-

gerichtlichen Verfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) : 
 
→ ist Revisions- und Rechtsbeschwerdeinstanz mit Sitz in Leipzig.   

 
→ kann bei Streitigkeiten der Versicherungsaufsicht und übrigen 

nichtverfassungsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und 
Ländern erste Instanz sein. 

Oberverwaltungsgerichte (OVG) : 
 
→ sind Berufungs- und Beschwerdeinstanz der Verwaltungsge-

richte (in allen Bundesländern eigerichtet), 
 
→ sind bei Normenkontrollen von Satzungen, landesrechtlichen 

Vereinsverboten und Genehmigungen von technischen oder 
verkehrlichen Großprojekten erste Instanz (§ 47 VwGO). 
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Teil I 
Gerichtsverfassung 

 
1. Abschnitt 

Gerichte 
 

§ 1  
 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den 
Verwaltungsbehörden getrennte Gerichte ausgeübt. 
  
 

§ 2 
 

Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in den Ländern die 
Verwaltungsgerichte und je ein Oberverwaltungsgericht, im Bund 
das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig. 

  

 
Verwaltungsgerichtsordnung  

(VwGO) 
 

Ausfertigungsdatum: 21.01.1960 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. März 1991   (BGBl. I S. 686),  

geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786)  
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Verwaltungsgerichtsordnung  

(VwGO) 
 

6. Abschnitt 
Verwaltungsrechtsweg und Zuständigkeit 

 
§ 40  

 
(1) Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die 
Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht 
ausdrücklich zugewiesen sind.  [ . . . ] 
  
(2) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
(Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlaß eines abge-
lehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungsklage) 
begehrt werden.   
  

§ 42  
 

(1) Durch Klage kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts 
(Anfechtungsklage) sowie die Verurteilung zum Erlaß eines 
abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsakts (Verpflichtungs-
klage) begehrt werden.  
  
(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur 
zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den 
Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen 
Rechten verletzt zu sein.  
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Verwaltungsgerichtsordnung  

(VwGO) 
 

8. Abschnitt 
Besondere Vorschriften für Anfechtungs- und 

Verpflichtungsklagen 
  
 
 

§ 68  
(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren 
nachzuprüfen.  [ . . . ] 
  
  

§ 69 
 

Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs.  
  
  

§ 70  
 

(1) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der 
Verwaltungsakt dem Beschwerten bekanntgegeben worden ist, 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erheben, die 
den Verwaltungsakt erlassen hat.  
  
(2)  [ . . . ] 
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Kontrolle 
der 

Behörde 
 

 
Selbstkontrolle 

 
durch die  
Behörde 

 
 

 Gegenvorstellung 
      des Bürgers an die 
      Behörde  
 
 
 Widerspruch 
       mit dem Ziel, die  
       Rechtmäßigkeit  
       des Verwaltungs- 
       aktes zu überprü- 
       fen  
 

 
Fremdkontrolle 

 
durch die Verwaltungs- 

gerichtsbarkeit 
 
 

 Klage 
       
       Befugnis zur Klage  
       hat derjenige, der 
       geltend machen 
       kann, durch den  
       Verwaltungsakt in 
       seinen Rechten  
       verletzt zu sein 
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Verwaltungsgerichtsordnung  

(VwGO) 
 

§ 72  
 

Hält die Behörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm 
ab und entscheidet über die Kosten. 
  
 
 

§ 73  
 

(1) Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein 
Widerspruchsbescheid.  [ . . . ]  
  
(2)   [ . . . ] 
  
(3) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechts-
mittelbelehrung zu versehen und zuzustellen. Zugestellt wird von 
Amts wegen nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungs-
gesetzes. Der Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die 
Kosten trägt. 
  
 
 

§ 74  
 

(1) Die Anfechtungsklage muß innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben werden.  [ . . . ] 
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Ablauf eines Widerspruchsverfahrens : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

→ Eingangsdatum auf dem Widerspruchschrei-
ben vermerken 

 

→ Zulässigkeit des Widerspruchs prüfen 
 

 der Widerspruch ist zulässig ?     

 

→ Begründetheit des Widerspruchs prüfen 
 

 der Verwaltungsakt ist rechtswidrig ?    

 

ja 
 

nein 

 
→ Abhilfebescheid  

erteilen 
 
      

 

 
→ Widerspruchsbescheid  

         erteilen 
            

 

nein 
 

ja 

 
 

→ Beteiligte anhören 
 

 in einem neuen Grenztermin  
 

 
 



 
 
 
Heft 6 

 
 
 

Verwaltungsverfahrensrecht 

 
 
 

43 

 

 

Schema für die Prüfung eines Widerspruchs : 

 
 
 
 
 

 
ja 

 

 

Hat der Widerspruch Aussicht auf Erfolg ? 

 

Der Widerspruch ist zulässig ? 

 

Der Widerspruch ist begründet ? 

 

ja 
 

nein 

 

dem Widerspruch  
ist 

abzuhelfen  
 
 

der Widerspruch ist als 
unzulässig 

zurückzuweisen 

der Widerspruch ist als 
unbegründet 

zurückzuweisen 

 

nein 
 

ja 



 
 
 
 

Verwaltungsverfahrensrecht  
 
 
 
 

 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) : 
 

→ Anwendungsbereich / Allgemeines 
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Verwaltungszustellungsgesetz  
(VwZG) 

 
vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354),  
zuletzt geändert durch Artikel 17 des  

Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786)  
  

§ 1 Anwendungsbereich 
  
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für das Zustellungs-
verfahren der Bundesbehörden, der bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
und der Landesfinanzbehörden.  
  
(2) Zugestellt wird, soweit dies durch Rechtsvorschrift oder 
behördliche Anordnung bestimmt ist.  
  

§ 2 Allgemeines 
  
(1) Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder 
elektronischen Dokuments in der in diesem Gesetz bestimmten 
Form. 
(2), (3)   [ . . . ]  
  
§  3    Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde  
§  4    Zustellung durch die Post mittels Einschreiben  
§  5    Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis; 
           elektronische Zustellung  
§ 5a   Elektronische Zustellung gegen Abholbestätigung über 
           De-Mail-Dienste  
§  6    Zustellung an gesetzliche Vertreter  
§  7    Zustellung an Bevollmächtigte  
§  8    Heilung von Zustellungsmängeln 
§  9    Zustellung im Ausland  
§  10  Öffentliche Zustellung 
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I n h a l t  
 
 
 

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
  
 Nachbarrechtsgesetz (NachbG Bln)  

 
 Gesetz über die Zwangsversteigerung (ZVG) 
 
 Grundbuchordnung (GBO), 

→ Grundbuchverfügung (GBV) 
 
 Verbindung des Liegenschaftskatasters  
       mit dem Grundbuch  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Heft 7 

 
 
 

Liegenschaftsrecht 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

41 
 

48 
 

51 
 
 
 

65 



 
 
 
Heft 7 

 
 
 

Liegenschaftsrecht 

 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Liegenschaftsrecht  
 
 
 
 

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 

→ Einführungsgesetz zum BGB 
 

→  Buch 1 :   Allgemeiner Teil  
 

→ Buch 2 :   Recht der Schuldverhältnisse 
 

→ Buch 3 :   Sachenrecht 
 
 Die dinglichen Rechte - Überblick 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 
Ursprüngliche Fassung vom 18. August 1896 (RGBl.  S. 195) 

in Kraft getreten am 1. Januar 1900 
 

Neubekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42),  
letzte Änderung durch  

Art. 4 G vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) 
 

Buch 1 
Allgemeiner Teil 

 
Abschnitt 1 

 
Personen  

 
Titel 1 

Natürliche Personen, Verbraucher, Unternehmer  
 
 
 

§ 1  
Beginn der Rechtsfähigkeit  

 
Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der 
Geburt.  
 
 

§ 2  
Eintritt der Volljährigkeit  

 
Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.  
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Titel 2 
Juristische Personen 

 
 
 

§ 21  
Nicht wirtschaftlicher Verein  

 
Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintra-
gung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. 
 
 
 

§ 22  
Wirtschaftlicher Verein  

 
Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, erlangt in Ermangelung besonderer bundesgesetzlicher 
Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verlei-
hung steht dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat. 

§ 55  
Zuständigkeit für die Registereintragung  

 
Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das 
Vereinsregister hat bei dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen 
Bezirk der Verein seinen Sitz hat. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Untertitel 2 
Stiftungen 

 
§ 80  

Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung 
 

(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das 
Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die zuständige 
Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz 
haben soll.  
 
(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das 
Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1 genügt, die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert 
erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet. 
Bei einer Stiftung, die für eine bestimmte Zeit errichtet und deren 
Vermögen für die Zweckverfolgung verbraucht werden soll 
(Verbrauchsstiftung), erscheint die dauernde Erfüllung des 
Stiftungszwecks gesichert, wenn die Stiftung für einen im 
Stiftungsgeschäft festgelegten Zeitraum bestehen soll, der 
mindestens zehn Jahre umfasst.  
 
(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche Stiftungen bleiben 
unberührt. Das gilt entsprechend für Stiftungen, die nach den 
Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Untertitel 3 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts  

 
 

§ 89  
Haftung für Organe; Insolvenz 

 
(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die 
Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts 
entsprechende Anwendung.  
 
(2) Das Gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen und 
Anstalten des öffentlichen Rechts das Insolvenzverfahren zulässig ist, 
von der Vorschrift des § 42 Abs. 2. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Abschnitt 2 
Sachen und Tiere 

 
 

§ 90  
Begriff der Sache 1) 2) 

 
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 
 
 
1)

   s. Seiten 12, 13 

 
2) BECK’SCHE KURZ-KOMMENTARE - BAND 7 -    

PALANDT   Bürgerliches Gesetzbuch 
  

68. neubearbeitete Auflage  2009 
  

 § 90 
  

Begriff der Sache :  RndNr. 4 
  

3) Bedeutung : 
 

→  nur an Sachen kann Eigentum im Sinne des § 903 (s. Seite 26)  . . . bestehen. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 93  
Wesentliche Bestandteile einer Sache  

 
Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden 
können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem 
Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht 
Gegenstand besonderer Rechte sein. 
 

§ 94  
Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes  

 
(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören 
die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, 
insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, 
solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Samen wird mit dem 
Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen wesentlicher 
Bestandteil des Grundstücks.  
 
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die 
zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Buch 2 
Recht der Schuldverhältnisse  

 
Abschnitt 3 

Schuldverhältnisse aus Verträgen 
 

Titel 1 
Begründung, Inhalt und Beendigung 

 
Untertitel 1 
Begründung 

§ 311b  
Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass  

 
(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das 
Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, 
bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser 
Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, 
wenn die Auflassung1) und die Eintragung in das Grundbuch2) 

erfolgen. 
 
[ . . . ] 
 
1)

   s. BGB  :  § 925  Seite 38   
 

2)
   s. BGB :  § 873  Seite 17   
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Buch 3 
Sachenrecht  

 
Abschnitt 1 

Besitz  
 
 

§ 854  
Erwerb des Besitzes  

 
(1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen 
Gewalt über die Sache erworben.  
 
(2) Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt 
zum Erwerb, wenn der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die 
Sache auszuüben. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Abschnitt 2 
Allgemeine Vorschriften über Rechte an Grundstücken 

 
 

§ 873  
Erwerb durch Einigung und Eintragung  

 
(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur 
Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur Übertragung 
oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung des 
Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der 
Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das 
Grundbuch1) erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vor-
schreibt.  
 
(2) Vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur 
gebunden, wenn die Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem 
Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder 
wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der 
Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung ausge-
händigt hat. 
 
 
 
1)

   s. GBO :  § 3  Seite 54 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 890  
Vereinigung von Grundstücken; Zuschreibung  

 
(1) Mehrere Grundstücke können dadurch zu einem Grundstück 
vereinigt werden, dass der Eigentümer sie als ein Grundstück in das 
Grundbuch eintragen lässt.  
 
(2) Ein Grundstück kann dadurch zum Bestandteil eines anderen 
Grundstücks gemacht werden, dass der Eigentümer es diesem im 
Grundbuch zuschreiben lässt. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 891  
Gesetzliche Vermutung 1)  

 
(1) Ist im Grundbuch für jemand ein Recht eingetragen, so wird 
vermutet, dass ihm das Recht zustehe.  
 
(2) Ist im Grundbuch ein eingetragenes Recht gelöscht, so wird 
vermutet, dass das Recht nicht bestehe. 
 
 
 
1)

   s. Seiten 20, 21 
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„Grundbuch, Grundstück, Grenze;  Handkommentar zur Grundbuchordnung unter 

besonderer Berücksichtigung katasterrechtlicher Fragen  2. Auflage  

von  Richter / Bengel / Simmerding   

- S. 239   RdNr. 17 : 
 

Wird die Karte zur Identifizierung des Grundstücks und zur Feststellung seiner Grenzen in der 

Örtlichkeit verwendet, wozu die Karte als Bestandteil des Liegenschaftskatasters und des 

amtlichen Verzeichnisses der Grundstücke im Sinne von § 2 Abs. 2 GBO legitimiert ist, so 

sind in die Interpretation der Karte auch die Unterlagen der Karte einzubeziehen. 

Näheres hierzu siehe RdNrn 20 ff. 

- S. 240   RdNr. 20 :  
 

D. Zur Bedeutung der Unterlagen der Flurkarte 
 

Zum Flurkartenwerk im weiteren Sinne gehören neben den eigentlichen Karten die u. U. recht 

vielfältigen Zahlen- und Kartennachweise, die an Entstehung und Weiterentwicklung der Karte 

bis zum letzten Stand Anteil hatten, vornehmlich die Risse, Brouillons, Koordinaten und 

photogrammetrischen Ausarbeitungen, aber auch die sonstigen früheren Supplementkarten, 

Kartenauszüge, Operate usw. Die Unterlagen können : 

 -     . . .  
 

 -    Fehler der Flurkarten aufzeigen, die bei der Verarbeitung der Messungszahlen und der  

Anfertigung der Karte unterlaufen sind;   . . . 

§  891     Gesetzliche Vermutung      

 

IV.   Der Inhalt der Vermutung 

 

1.   Die positive Vermutung des Abs. 1 

s. Urteil Seite  21 

s. Seiten  58 / 62  
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

 
 

§ 892  
Öffentlicher Glaube des Grundbuchs 1) 

 
(1) Zugunsten desjenigen, welcher ein Recht an einem Grundstück 
oder ein Recht an einem solchen Recht durch Rechtsgeschäft 
erwirbt, gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es sei denn, dass 
ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die 
Unrichtigkeit dem Erwerber bekannt ist. Ist der Berechtigte in der 
Verfügung über ein im Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten 
einer bestimmten Person beschränkt, so ist die Beschränkung dem 
Erwerber gegenüber nur wirksam, wenn sie aus dem Grundbuch 
ersichtlich oder dem Erwerber bekannt ist.  
 
(2) Ist zu dem Erwerb des Rechts die Eintragung erforderlich, so ist 
für die Kenntnis des Erwerbers die Zeit der Stellung des Antrags auf 
Eintragung oder, wenn die nach § 873 erforderliche Einigung erst 
später zustande kommt, die Zeit der Einigung maßgebend. 
 
 
 
1)

   s. Seiten 23, 24 
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§  892     Öffentlicher Glaube des Grundbuchs  

 

III. Das Beglaubigungsgebiet im einzelnen 

  

1.   Bestand und Grenzen des Grundstücks  
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 900  
Buchersitzung 1)  

 
(1) Wer als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen 
ist, ohne dass er das Eigentum erlangt hat, erwirbt das Eigentum, 
wenn die Eintragung 30 Jahre bestanden und er während dieser Zeit 
das Grundstück im Eigenbesitz gehabt hat. Die dreißigjährige Frist 
wird in derselben Weise berechnet wie die Frist für die Ersitzung 
einer beweglichen Sache. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange ein 
Widerspruch gegen die Richtigkeit der Eintragung im Grundbuch 
eingetragen ist.  
 
(2) Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn für 
jemand ein ihm nicht zustehendes anderes Recht im Grundbuch 
eingetragen ist, das zum Besitz des Grundstücks berechtigt oder 
dessen Ausübung nach den für den Besitz geltenden Vorschriften 
geschützt ist. Für den Rang des Rechts ist die Eintragung maßgebend. 
 
 
 
 
1)   

Folge einer Buchersitzung  (Entscheidung des Grundbuchamtes) für die Führung des Liegenschaftskatasters :  
 

→ ein im Liegenschaftskataster enthaltener Aufnahmefehler 
2)

 ist als  geheilt anzusehen, 
→ das Liegenschaftskataster ist zu berichtigen   
 
 

2)   
s. Heft 3 Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Grenzvermessung  →  Sonderheft  Handbuch Grenzvermessung :  

                                                                                                             –  Begriffsbestimmungen : 
                                                                                                                     –   Unmaßgeblichkeit der Katasterunterlagen 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Abschnitt 3 
Eigentum  

 
Titel 1 

Inhalt des Eigentums  
 
 
 
 

§ 903  
Befugnisse des Eigentümers  

 
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder 
Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben 
verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.    [ . . . ] 

§ 905  
Begrenzung des Eigentums  

 
Das Recht des Eigentümers eines Grundstücks erstreckt sich auf den 
Raum über der Oberfläche und auf den Erdkörper unter der 
Oberfläche. Der Eigentümer kann jedoch Einwirkungen nicht 
verbieten, die in solcher Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, 
dass er an der Ausschließung kein Interesse hat. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 909  
Vertiefung  

 
Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der 
Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es 
sei denn, dass für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt 
ist. 
 
 

§ 910  
Überhang  

 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes 
oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück 
eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von 
herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des 
Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung 
bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.  
 
(2) Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln 
oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht 
beeinträchtigen. 
 
 

§ 911  
Überfall  

 
Früchte, die von einem Baume oder einem Strauche auf ein 
Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses 
Grundstücks. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn das 
Nachbargrundstück dem öffentlichen Gebrauch dient. 



 
 
 
Heft 7 

 
 
 

Liegenschaftsrecht 

 
 
 

28 

 

Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 912  
Überbau; Duldungspflicht  

 
(1) Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines 
Gebäudes über die Grenze gebaut, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der Nachbar den Überbau zu 
dulden, es sei denn, dass er vor oder sofort nach der Grenzüber-
schreitung Widerspruch erhoben hat.  
 
(2) Der Nachbar ist durch eine Geldrente zu entschädigen. Für die 
Höhe der Rente ist die Zeit der Grenzüberschreitung maßgebend. 
 
 
 

§ 913  
Zahlung der Überbaurente  

 
(1) Die Rente für den Überbau ist dem jeweiligen Eigentümer des 
Nachbargrundstücks von dem jeweiligen Eigentümer des anderen 
Grundstücks zu entrichten.  
 
(2) Die Rente ist jährlich im Voraus zu entrichten. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

 
§ 914  

Rang, Eintragung und Erlöschen der Rente  
 
(1) Das Recht auf die Rente geht allen Rechten an dem belasteten 
Grundstück, auch den älteren, vor. Es erlischt mit der Beseitigung des 
Überbaus.  
 
(2) Das Recht wird nicht in das Grundbuch eingetragen. Zum Verzicht 
auf das Recht sowie zur Feststellung der Höhe der Rente durch 
Vertrag ist die Eintragung erforderlich.  
 
(3) Im Übrigen finden die Vorschriften Anwendung, die für eine 
zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines Grundstücks 
bestehende Reallast gelten. 
 
 
 

§ 915  
Abkauf  

 
(1) Der Rentenberechtigte kann jederzeit verlangen, dass der 
Rentenpflichtige ihm gegen Übertragung des Eigentums an dem 
überbauten Teil des Grundstücks den Wert ersetzt, den dieser Teil 
zur Zeit der Grenzüberschreitung gehabt hat. Macht er von dieser 
Befugnis Gebrauch, so bestimmen sich die Rechte und 
Verpflichtungen beider Teile nach den Vorschriften über den Kauf.  
 
(2) Für die Zeit bis zur Übertragung des Eigentums ist die Rente 
fortzuentrichten. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 917  
Notweg  

 
(1) Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung 
notwendige Verbindung mit einem öffentlichen Wege, so kann der 
Eigentümer von den Nachbarn verlangen, dass sie bis zur Hebung 
des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Herstellung der 
erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notwegs und 
der Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls durch 
Urteil bestimmt.  
 
(2) Die Nachbarn, über deren Grundstücke der Notweg führt, sind 
durch eine Geldrente zu entschädigen. Die Vorschriften des § 912 
Abs. 2 Satz 2 und der §§ 913, 914, 916 finden entsprechende 
Anwendung. 
 
 

§ 918  
Ausschluss des Notwegrechts  

 
(1) Die Verpflichtung zur Duldung des Notwegs tritt nicht ein, wenn 
die bisherige Verbindung des Grundstücks mit dem öffentlichen 
Wege durch eine willkürliche Handlung des Eigentümers aufgehoben 
wird.  
 
(2) Wird infolge der Veräußerung eines Teils des Grundstücks der 
veräußerte oder der zurückbehaltene Teil von der Verbindung mit 
dem öffentlichen Wege abgeschnitten, so hat der Eigentümer 
desjenigen Teils, über welchen die Verbindung bisher stattgefunden 
hat, den Notweg zu dulden. Der Veräußerung eines Teils steht die 
Veräußerung eines von mehreren demselben Eigentümer 
gehörenden Grundstücken gleich. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 919  
Grenzabmarkung 1)  

 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer 
eines Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung 
fester Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder 
unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt.  
 
(2) Die Art der Abmarkung und das Verfahren bestimmen sich nach 
den Landesgesetzen; enthalten diese keine Vorschriften, so 
entscheidet die Ortsüblichkeit.  
 
(3) Die Kosten der Abmarkung sind von den Beteiligten zu gleichen 
Teilen zu tragen, sofern nicht aus einem zwischen ihnen bestehenden 
Rechtsverhältnis sich ein anderes ergibt. 

 
 
 
1)  s. Seiten 32, 33, 34 und 

       s. Heft 3 Vermessungsrecht – Landesvermessung  :  
                                                              •  Grenzvermessungen 
                                                              •   Rechtsprechung 



 
 
 
Heft 7 

 
 
 

Liegenschaftsrecht 

 
 
 

32 

Neubearbeitung 2002 

von 

Herbert Roth 

Hans Hermann Seiler 

Redaktor 

Karl-Heinz Gursky 

 

§ 919  (Grenzabmarkung) 



 
 
 
Heft 7 

 
 
 

Liegenschaftsrecht 

 
 
 

33 

Neubearbeitung 2002 

von 

Herbert Roth 

Hans Hermann Seiler 

Redaktor 

Karl-Heinz Gursky 

 

§ 919  (Grenzabmarkung) 
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§ 919  (Grenzabmarkung) 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 920  
Grenzverwirrung 1) 2) 

 
(1) Lässt sich im Falle einer Grenzverwirrung die richtige Grenze nicht 
ermitteln, so ist für die Abgrenzung der Besitzstand maßgebend. 
Kann der Besitzstand nicht festgestellt werden, so ist jedem der 
Grundstücke ein gleich großes Stück der streitigen Fläche zuzuteilen. 
 
(2) Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende Bestimmung der 
Grenze zu einem Ergebnis führt, das mit den ermittelten Umständen, 
insbesondere mit der feststehenden Größe der Grundstücke, nicht 
übereinstimmt, ist die Grenze so zu ziehen, wie es unter Berück-
sichtigung dieser Umstände der Billigkeit entspricht.  
 
1)

   Folge einer richterlichen Entscheidung über eine Grenzverwirrung für die Führung des Liegenschaftskatasters :  
 

→ das Liegenschaftskataster ist zu berichtigen, wenn die Grundstücksgrenze durch rechtskräftiges Urteil 
oder eines Vergleichs anders festgelegt wurde, als sie im Liegenschaftskataster nachgewiesen ist.  

 

 
2)

  Anordnung über die Mitteilungen in Zivilsachen 
Vom 29. April 1998  

 
Zweiter Teil 

Die einzelnen Mitteilungen 
 

1. Abschnitt 
Mitteilungen in Verfahren verschiedener Art 

 
I. Allgemeine Mitteilungen 

 
3   Mitteilungen über Grenzstreitigkeiten 
(1) Mitzuteilen sind Grenzstreitigkeiten, die Gegenstand eines Urteils, eines Vergleichs oder eines dem Gericht 
mitgeteilten außergerichtlichen Vergleichs sind, wenn ihre Kenntnis aus Sicht des Gerichts zur Führung der in § 2 Abs. 2 
GBO bezeichneten amtlichen Verzeichnisse erforderlich ist. Die Mitteilung ist insbesondere dann erforderlich, wenn 
durch das Urteil oder den Vergleich eine Grundstücksgrenze neu festgelegt wird (§ 15 Nr. 2 EGGVG). 

 
(2) Soweit der Rechtsstreit durch rechtskräftiges Urteil beendet wurde, erfolgen die Mitteilungen durch Übersendung 
einer Ausfertigung der Entscheidungsformel bzw. soweit diese aus sich heraus nicht verständlich ist, der Entscheidung, 
im übrigen durch Übersendung einer Ausfertigung eines gerichtlichen Vergleichs oder einer Abschrift eines dem Gericht 
übermittelten außergerichtlichen Vergleichs. 

 
(3) Die Mitteilungen sind von der Richterin oder dem Richter zu veranlassen. 

 
(4) Sie sind an die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige Behörde zu richten. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 921  
Gemeinschaftliche Benutzung von Grenzanlagen  

 
Werden zwei Grundstücke durch einen Zwischenraum, Rain, Winkel, 
einen Graben, eine Mauer, Hecke, Planke oder eine andere 
Einrichtung, die zum Vorteil beider Grundstücke dient, voneinander 
geschieden, so wird vermutet, dass die Eigentümer der Grundstücke 
zur Benutzung der Einrichtung gemeinschaftlich berechtigt seien, 
sofern nicht äußere Merkmale darauf hinweisen, dass die 
Einrichtung einem der Nachbarn allein gehört. 
 
 
 

922  
Art der Benutzung und Unterhaltung  

 
Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der in § 921 bezeichneten 
Einrichtungen gemeinschaftlich berechtigt, so kann jeder sie zu dem 
Zwecke, der sich aus ihrer Beschaffenheit ergibt, insoweit benutzen, 
als nicht die Mitbenutzung des anderen beeinträchtigt wird. Die 
Unterhaltungskosten sind von den Nachbarn zu gleichen Teilen zu 
tragen. Solange einer der Nachbarn an dem Fortbestand der 
Einrichtung ein Interesse hat, darf sie nicht ohne seine Zustimmung 
beseitigt oder geändert werden. Im Übrigen bestimmt sich das 
Rechtsverhältnis zwischen den Nachbarn nach den Vorschriften über 
die Gemeinschaft. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 923  
Grenzbaum  

 
(1) Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, 
wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu 
gleichen Teilen.  
 
(2) Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen. 
Die Kosten der Beseitigung fallen den Nachbarn zu gleichen Teilen 
zur Last. Der Nachbar, der die Beseitigung verlangt, hat jedoch die 
Kosten allein zu tragen, wenn der andere auf sein Recht an dem 
Baume verzichtet; er erwirbt in diesem Falle mit der Trennung das 
Alleineigentum. Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, 
wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach 
nicht durch ein anderes zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden 
kann.  
 
(3) Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze 
stehenden Strauch. 
 
 

§ 924  
Unverjährbarkeit nachbarrechtlicher Ansprüche  

 
Die Ansprüche, die sich aus den §§ 907 bis 909, 915, dem § 917 Abs. 
1, dem § 918 Abs. 2, den §§ 919, 920 und dem § 923 Abs. 2 ergeben, 
unterliegen nicht der Verjährung. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

Titel 2 
Erwerb und Verlust des Eigentums an Grundstücken  

 
 
 

§ 925  
Auflassung  

 
(1) Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 
873 erforderliche Einigung des Veräußerers und des Erwerbers 
(Auflassung) muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor 
einer zuständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der 
Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder 
Notar zuständig. Eine Auflassung kann auch in einem gerichtlichen 
Vergleich oder in einem rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan 
erklärt werden.  
 
(2) Eine Auflassung, die unter einer Bedingung oder einer Zeit-
bestimmung erfolgt, ist unwirksam. 
 
 
 

§ 925a  
Urkunde über Grundgeschäft  

 
Die Erklärung einer Auflassung soll nur entgegengenommen werden, 
wenn die nach § 311b Abs. 1 Satz 1 erforderliche Urkunde über den 
Vertrag vorgelegt oder gleichzeitig errichtet wird. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) 

 

§ 928  
Aufgabe des Eigentums, Aneignung des Fiskus  

 
(1) Das Eigentum an einem Grundstück kann dadurch aufgegeben 
werden, dass der Eigentümer den Verzicht dem Grundbuchamt 
gegenüber erklärt und der Verzicht in das Grundbuch eingetragen 
wird.  
 
(2) Das Recht zur Aneignung des aufgegebenen Grundstücks steht 
dem Fiskus des Landes zu, in dem das Grundstück liegt. Der Fiskus 
erwirbt das Eigentum dadurch, dass er sich als Eigentümer in das 
Grundbuch eintragen lässt. 

§ 927  
Aufgebotsverfahren  

 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann, wenn das Grundstück 
seit 30 Jahren im Eigenbesitz eines anderen ist, im Wege des 
Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen werden. Die 
Besitzzeit wird in gleicher Weise berechnet wie die Frist für die 
Ersitzung einer beweglichen Sache. Ist der Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen, so ist das Aufgebotsverfahren nur zulässig, wenn er 
gestorben oder verschollen ist und eine Eintragung in das 
Grundbuch, die der Zustimmung des Eigentümers bedurfte, seit 30 
Jahren nicht erfolgt ist.  
 
(2) ,   (3)   [ . . . ] 
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  

  
vom 28. September 1973  (GVBl. S. 1654) 

 

ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften 

  
  

§ 1 
Nachbar, Erbbauberechtigter  

  
(1) Nachbar im Sinne dieses Gesetzes ist der Eigentümer des an ein 
Grundstück angrenzenden Grundstücks.  
  
(2) Im Falle der Belastung des Grundstücks mit einem Erbbaurecht 
tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigen-
tümers.  
  
  

§ 2 
Anwendungsbereich  

  
(1) Die §§ 4 bis 35 gelten nur, soweit die Beteiligten keine von 
diesen Bestimmungen abweichenden Vereinbarungen treffen und 
zwingende öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.  
 
(2) Die in diesem Gesetz vorgesehene Schriftform ist nicht  
abdingbar.  
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  
 

ZWEITER ABSCHNITT 
Nachbarwand  

  
§ 4 

Begriff   
  
Nachbarwand ist die auf der Grenze zweier Grundstücke errichtete 
Wand, die den auf diesen Grundstücken errichteten oder zu 
errichtenden Bauwerken als Abschlußwand oder zur Unterstützung 
oder Aussteifung zu dienen bestimmt ist. 
      
  
  
 
 
 
  

DRITTER ABSCHNITT 
Grenzwand  

  
§ 14  

Begriff   
  

Grenzwand ist die unmittelbar an der Grenze zum Nachbar-
grundstück auf dem Grundstück des Erbauers errichtete Wand. 
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  
 

SECHSTER ABSCHNITT 
Bodenerhöhungen 

  
§ 20  

  
Der Boden eines Grundstücks darf nicht über die Oberfläche des 
Nachbargrundstücks erhöht werden, es sei denn, es wird ein 
solcher Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten oder es 
werden solche Vorkehrungen getroffen und unterhalten, daß eine 
Schädigung des Nachbargrundstücks insbesondere durch Absturz, 
Abschwemmung oder Pressung des Bodens ausgeschlossen ist. 

z. B. Stützmauer 
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  
 

SIEBENTER ABSCHNITT 
Einfriedung 

  
§ 21 

Einfriedungspflicht  
  
Jeder Grundstückseigentümer kann von dem Nachbarn die 
Einfriedung nach folgenden Regeln verlangen: 
1. Wenn Grundstücke unmittelbar nebeneinander an derselben 

Straße liegen, so hat jeder Grundstückseigentümer an der 
Grenze zum rechten Nachbargrundstück einzufrieden. 

2. a) Rechtes Nachbargrundstück ist dasjenige, das von der 
Straße aus betrachtet rechts liegt. 

2. b) Liegt ein Grundstück zwischen zwei Straßen, so ist 
dasjenige Grundstück rechtes Nachbargrundstück, welches 
von derjenigen Straße aus betrachtet rechts liegt, an der sich 
der Haupteingang des Grundstücks befindet. Ist ein 
Haupteingang nicht feststellbar, so hat der Grundstücks-
eigentümer auf Verlangen des Nachbarn zu bestimmen, 
welche Straße als diejenige Straße gelten soll, an der sich der 
Haupteingang befindet; § 264 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gilt entsprechend. Durch Verlegung des 
Haupteinganges wird die Einfriedungspflicht ohne Zustim-
mung des Eigentümers des angrenzenden Grundstücks nicht 
verändert. 

2.     c) Für Eckgrundstücke gilt Buchstabe a ohne Rücksicht auf die 
         Lage des Haupteinganges. 
3. Als Straßen gelten auch Wege, wenn solche an Stelle von 

Straßen für die Lage von Grundstücken maßgeblich sind. 
4. Wenn an einer Grenze beide Nachbarn einzufrieden haben, so 

haben sie gemeinsam einzufrieden. 
5. An Grenzen, für die durch Nummer 1 keine Einfriedungspflicht 

begründet wird, insbesondere an beiderseits rückwärtigen 
Grenzen, ist gemeinsam einzufrieden.  
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  
 

ACHTER ABSCHNITT 
Grenzabstände für Pflanzen 

  
 

§ 27 
Grenzabstände für Bäume und Sträucher  

  
Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks 
haben mit Bäumen und Sträuchern folgende Mindestabstände von 
den Nachbargrundstücken einzuhalten:  [ . . . ] 
  
 
  
  

§ 28 
Grenzabstände für Hecken  

  
(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines 
Grundstücks haben mit Hecken von den Nachbargrundstücken 
folgende Mindestabstände einzuhalten: [ . . . ] 
  
(2) Absatz 1 gilt nicht für Hecken, die nach § 24 Satz 2 auf der 
Grenze gepflanzt werden. 
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Berliner Nachbarrechtsgesetz 

(NachbG Bln)  
 

§ 29 
Ausnahmen von den Abstandsvorschriften  

  
Die §§ 27 und 28 gelten nicht für  
  
1. Anpflanzungen an den Grenzen zu Flächen für die Land- und 

Forstwirtschaft, zu öffentlichen Verkehrsflächen, zu öffentli-
chen Grünflächen und zu Gewässern,  
 

2. Anpflanzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen,  
 

3. Anpflanzungen, die hinter einer geschlossenen Einfriedung 
vorgenommen werden und diese nicht überragen; als 
geschlossen gilt auch eine Einfriedung, deren Bauteile breiter 
sind als die Zwischenräume,  
 

4. Wald. 
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Gesetz  
über die Zwangsversteigerung  

und die Zwangsverwaltung 
(ZVG) 

 
Ursprüngliche Fassung vom 20. 05. 1898 (RGBl. I S. 369) 

zuletzt geändert durch  
Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582)  

 

Erster Abschnitt 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken 

im Wege der Zwangsvollstreckung  
 

Erster Titel 
Allgemeine Vorschriften  

 
 

§ 1  
 

(1) Für die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung eines 
Grundstücks ist als Vollstreckungsgericht das Amtsgericht zustän-
dig, in dessen Bezirk das Grundstück belegen ist. 
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Gesetz  
über die Zwangsversteigerung  

und die Zwangsverwaltung 
(ZVG) 

 

Zweiter Titel 
Zwangsversteigerung  

 
I. 

Anordnung der Versteigerung 
 
 

§ 15  
 

Die Zwangsversteigerung eines Grundstücks wird von dem 
Vollstreckungsgericht auf Antrag angeordnet. 
 
 
 

§ 16  
 
(1) Der Antrag soll das Grundstück, den Eigentümer, den Anspruch 
und den vollstreckbaren Titel bezeichnen.  
 
(2) Die für den Beginn der Zwangsvollstreckung erforderlichen 
Urkunden sind dem Antrag beizufügen. 
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Gesetz  
über die Zwangsversteigerung  

und die Zwangsverwaltung 
(ZVG) 

 

 
Zweiter Titel 

Zwangsversteigerung 
 

VI. 
Entscheidung über den Zuschlag 

 
 

§ 90  
 

(1) Durch den Zuschlag wird der Ersteher Eigentümer des Grund-
stücks, sofern nicht im Beschwerdewege der Beschluß rechtskräftig 
aufgehoben wird.  
 
(2) Mit dem Grundstück erwirbt er zugleich die Gegenstände, auf 
welche sich die Versteigerung erstreckt hat. 
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 Grundbuchordnung (GBO), 
 

→ Allgemeine Vorschriften 
 

→ Eintragung in das Grundbuch  
 
 
→ Grundbuchverfügung (GBV) : 

 
 Das Grundbuchblatt 

 
 Anlagen zur GBV 
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

Ursprüngliche Fassung vom 24.03.1897 (RGBl. I S. 139) 
in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 26.05.1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 01.10.2013 (BGBl. I S. 3719)  

 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften   

 
 

§ 1  
 

(1) Die Grundbücher, die auch als Loseblattgrundbuch geführt 
werden können, werden von den Amtsgerichten geführt (Grund-
buchämter). Diese sind für die in ihrem Bezirk liegenden 
Grundstücke zuständig. Die abweichenden Vorschriften der §§ 149 
und 150 für Baden-Württemberg und das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannte Gebiet bleiben unberührt.   
 
(2) Liegt ein Grundstück in dem Bezirk mehrerer Grundbuchämter, 
so ist das zuständige Grundbuchamt nach § 5 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zu bestimmen.  
 
[ . . . ] 
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

 
§ 2  

 
(1) Die Grundbücher sind für Bezirke einzurichten.  
  
(2) Die Grundstücke werden im Grundbuch nach den in den 
Ländern eingerichteten amtlichen Verzeichnissen benannt (Liegen-
schaftskataster). 1) 

  
(3) Ein Teil eines Grundstücks darf von diesem nur abgeschrieben 
werden, wenn er im amtlichen Verzeichnis unter einer besonderen 
Nummer verzeichnet ist oder wenn die zur Führung des amtlichen 
Verzeichnisses zuständige Behörde bescheinigt, dass sie von der 
Buchung unter einer besonderen Nummer absieht, weil der 
Grundstücksteil mit einem benachbarten Grundstück oder einem 
Teil davon zusammengefasst wird. 
 
 
 
1)

    Sonderregelung  : 

 z. B. :      Baugesetzbuch  •  Umlegung  
2) →  § 74   Berichtigung der öffentlichen Bücher  :   

 

(2) Bis zur Berichtigung des Liegenschaftskatasters dienen die Umlegungskarte und das Umlegungs-
verzeichnis als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung, wenn die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständige Stelle auf 
diesen Urkunden bescheinigt hat, dass sie nach Form und Inhalt zur Übernahme in das 
Liegenschaftskataster geeignet sind. Diese Bescheinigung ist nicht erforderlich, wenn die 
Flurbereinigungsbehörde die Umlegungskarte und das Umlegungsverzeichnis gefertigt hat (§ 46 
Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4). 

 

2)    s. Heft 3  Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Grenzvermessungen  →  Begriff  „Grundstücksgrenze“ :  

                                                                                                                                                          –  Öffentlich rechtliche Verfahren    
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

§ 3  
 

(1) Jedes Grundstück erhält im Grundbuch eine besondere Stelle 
(Grundbuchblatt). Das Grundbuchblatt ist für das Grundstück als 
das Grundbuch im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzusehen. 
 
(2) Die Grundstücke des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
anderer Kommunalverbände, der Kirchen, Klöster und Schulen, die 
Wasserläufe, die öffentlichen Wege, sowie die Grundstücke, 
welche einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnunter-
nehmen gewidmet sind, erhalten ein Grundbuchblatt nur auf 
Antrag des Eigentümers oder eines Berechtigten. 
 
[ . . . ]  
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

Zweiter Abschnitt 
Eintragungen in das Grundbuch 

 
 
 

§ 13  
 

(1) Eine Eintragung soll, soweit nicht das Gesetz etwas anderes 
vorschreibt, nur auf Antrag erfolgen. Antragsberechtigt ist jeder, 
dessen Recht von der Eintragung betroffen wird oder zu dessen 
Gunsten die Eintragung erfolgen soll. 
 
[ . . . ] 

§ 19  
 

Eine Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht 
von ihr betroffen wird. 
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

§ 29  
 

(1) Eine Eintragung soll nur vorgenommen werden, wenn die 
Eintragungsbewilligung oder die sonstigen zu der Eintragung 
erforderlichen Erklärungen durch öffentliche oder öffentlich 
beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Andere Voraus-
setzungen der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei dem 
Grundbuchamt offenkundig sind, des Nachweises durch öffentliche 
Urkunden.1) 

 
[ . . . ] 
 
 
 
1)

   Beim Grundbuchamt nicht offenkundig sind : 
   die Katasterunterlagen  
      (s. Heft 1  Vermessungsrecht – Liegenschaftskataster  •  VermGBln → § 15 Abs. 2  
      und Heft 3  Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Grenzvermessungen →  Begriff „Flurstücksgrenze“) 

          
Als außerhalb des Grundbuchs geführte Grenznachweise nehmen die Katasterunterlagen an der Richtigkeits-
vermutung (BGB § 891 s. Seite 19) und am Öffentlichen Glauben des Grundbuchs (BGB § 892 s. Seite 22) teil. Sie 
müssen deshalb nach GBO § 29 Satz 2 öffentlich beurkundet sein.     

         
Zu Form und Inhalt öffentlicher Urkunden sowie zur Urkundsberechtigung s. Heft 8 Beurkundungsrecht. 
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Grundbuchordnung 

(GBO) 
 

§ 38  
 

In den Fällen, in denen nach gesetzlicher Vorschrift eine Behörde 
befugt ist, das Grundbuchamt um eine Eintragung zu ersuchen, 
erfolgt die Eintragung auf Grund des Ersuchens der Behörde.1) 

1) z. B. :    Baugesetzbuch  • Umlegung  
2) →  § 74   Berichtigung der öffentlichen Bücher  :   

 

(1) Die Umlegungsstelle übersendet dem Grundbuchamt und der für die Führung des 
Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle eine beglaubigte Abschrift der Bekanntmachung nach § 71 
sowie eine beglaubigte Ausfertigung des Umlegungsplans und ersucht diese, die Rechtsänderungen in das 
Grundbuch und in das Liegenschaftskataster einzutragen sowie den Umlegungsvermerk im Grundbuch zu 
löschen. Dies gilt auch für außerhalb des Umlegungsgebiets zugeteilte Grundstücke. 

 

2)    s. Heft 3  Vermessungsrecht – Landesvermessung  •  Grenzvermessungen  →  Begriff  „Grundstücksgrenze“ :  

                                                                                                                                                          –  Öffentlich rechtliche Verfahren    
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Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung  
- Grundbuchverfügung -  

(GBV) 
 

Ursprüngliche Fassung vom 05.08.1935  (RGBl. I S. 1073) 
in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 24. Januar 1995 (BGBl. I S. 114),  

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes  
vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719)  

 

Abschnitt II 
Das Grundbuchblatt  

 
§ 4  

 
Jedes Grundbuchblatt besteht aus der Aufschrift, dem Bestands-
verzeichnis und drei Abteilungen. 

§ 6  
 

(1) In dem Bestandsverzeichnis ist die Spalte 1 für die Angabe der 
laufenden Nummer des Grundstücks bestimmt.  
 
(2) In der Spalte 2 sind die bisherigen laufenden Nummern der 
Grundstücke anzugeben, aus denen das Grundstück durch 
Vereinigung, Zuschreibung oder Teilung entstanden ist.  
 
(3a) Die Spalte 3 dient zur Bezeichnung der Grundstücke gemäß 
dem amtlichen Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung.  
 
[ . . . ] 

(5) Die Spalte 4 enthält die Angaben über die Größe des Grund-
stücks nach dem maßgebenden amtlichen Verzeichnis.  [ . . . ] 
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Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung  
- Grundbuchverfügung -  

(GBV) 
 

§ 22  
 

Die nähere Einrichtung und die Ausfüllung des Grundbuchblatts 
ergibt sich aus dem in Anlage 1 1)  beigefügten Muster. Die darin be-
findlichen Probeeintragungen sind als Beispiele nicht Teil dieser 
Verfügung. 
 
 
 
1)   Die Anlagen 1 bis 10b sind im Anlageband zu dieser Ausgabe des Bundesgesetzblattes Teil I vom 10. Februar 1995 
      Nr. 6  abgedruckt.  [ . . . ] s. Seite 60 bis  63 
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Liegenschaftsrecht  
 
 
 
 

 Verbindung des Liegenschaftskatasters  
       mit dem Grundbuch : 
 

→ Verfügung  betreffend die Erhaltung  
      der Übereinstimmung  
 

       →   System zur Eigentumssicherung an  
              Grundstücken : 
 

 §§ Kette 
 

 Überblick  
 

 Grundbuch :   
 Bestandsblatt 

 
 Liegenschaftskataster : 

 Bestandteile 
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68 
 

71 
 
 

72 
 
 

73 
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  §§ -  Kette zum System der Eigentumssicherung an Grundstücken (1 von 3) : 

 
Rechtsnorm 

 

 

Inhalt (Kurzform) 
Kommentar / Erläuterungen  

1.   GG Artikel 14 
s. Heft 5   

Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.  . . .   
 
Da es sich bei dem GG um eine Rechtsnorm auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts handelt, welches die Rechtsverhältnisse der Bürger zum Staat regelt 
(Subordinationsprinzip), gewährleistet also der Staat das Eigentum der  Bürger; 
aber wie ? Hierzu die folgenden Rechtsnormen : 

2.   BGB § 903     
s. Seite 26 

 
 

   

Der Eigentümer einer Sache kann,  . . . , mit der Sache nach belieben verfahren 
 . . . . 
  
Aus § 903 BGB leitet sich der Rechtsgrundsatz ab, dass nur Sachen Gegenstand 
des Eigentums sein können. s. Seite. 11 

3.   BGB § 90 
s. Seite 11  

Sachen im Sinne dieses Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 
  
Sachen müssen daher untereinander unterscheidbar sein; die dafür notwendige 
Abgrenzung kann gegeben sein z.B. durch den eigenen körperlichen 
Zusammenhalt der Sache, durch ihre Fassung in einem  Behältnis oder durch 
technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Grenzsteine oder die rechtlich 
maßgebliche Einzeichnung in eine Karte. 
  
Das BGB unterscheidet bewegliche Sachen und – als Gegensatz zu diesen – 
Grundstücke. 
Beide  Begriffe setzt das BGB voraus, ohne sie zu definieren. 
Bewegliche Sachen sind alle sonstigen Sachen, die nicht  . . .  Grundstücke sind. 

4.   Reichsgerichts- 
      Entscheidung  
      v.  12. 3. 1914 

s. Seite 13 

Als selbständiges Grundstück ist jeder gegen andere Teile räumlich abgegrenzte 
Teil der Erdoberfläche anzusehen, der auf einem besonderen Grundbuchblatt  . 
. .  unter einer besonderen Nummer aufgeführt ist.  
 
Danach ist Buchungseinheit des Grundbuches das Grundstück (= Rechtsobjekt des 
Privatrechts). 

5.   BGB § 873 Abs. 1 
s. Seite 73 

Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück  . . .  ist die Einigung der 
Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und 
die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich,  . . . . 

6.   GBO § 3 Abs. 1 
s. Seite 54 

Jedes Grundstück erhält im Grundbuch eine besondere Stelle (Grundbuchblatt). 
Das Grundbuchblatt ist für das Grundstück als das Grundbuch im Sinne des BGB 
anzusehen. ( Bestandteile des Grundbuchblattes : s  Grundbuchverfügung) 

7.   GBO  § 2 Abs. 2  
s. Seite 53 

Die Grundstücke werden im Grundbuch nach den in den Ländern eingerichteten 
amtlichen Verzeichnissen benannt (Liegenschaftskataster). 
  
Die Führung des Liegenschaftskatasters ist eine öffentliche Aufgabe des Landes 
Berlin gemäß  § 1 VermGBln     

8.   VermGBln  
       →   § 14 Abs. 1 
 
       →   § 14 Abs. 3 

 
s. Heft 1 

Über die Liegenschaften ist ein Kataster zu führen. Liegenschaften im Sinne 
dieses Gesetzes sind Grundstücke und Gebäude.  
 
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne 
des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. 
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  §§ -  Kette zum System der Eigentumssicherung an Grundstücken  (2 von 3) : 

 
Rechtsnorm 

 

 

Inhalt (Kurzform) 
Kommentar / Erläuterungen  

9.   VermGBln  
      →   § 15 Abs. 2 
       
 
      →   § 15 Abs. 3 

 
s. Heft 1 

Buchungseinheit des Liegenschaftskatasters ist das Flurstück als geometrisch 
eindeutig begrenzter Teil der Erdoberfläche (= Rechtsobjekt des öffentlichen 
Rechts).  
 
Die Flurstücke [ . . . ] sind mit ihren Bezeichnungen (dem Flurstückskennzeichen : 
Name der Gemarkung, Nummer der Flur, Nummer des Flurstücks), ihren 
Begrenzungen [ . . . ] nachzuweisen. 

10.   VermGBln 
         →   § 9 Nr. 2 
         
 
         →   § 10 
 

s. Heft 3 

 
 
 

 
 
         →   § 22 Abs. 1 

s. Heft 1 

 

 
Begründung zum 
VermGBln und  
Entscheidung OVG 
Nordrheinwestfalen 
v. 5. 09. 2012  

 

s. Heft 3 
 

Die Landesvermessung hat [ . . . ] Vermessungen durchzuführen, die der 
Einrichtung, der Fortführung und der Erneuerung des Liegenschaftskatasters 
dienen [ . . . ].  
 
Das Lage- und Höhenfestpunktfeld bildet die geodätische Grundlage [ . . . ], für 
das Liegenschaftskataster.  
Diese Bestimmungen begründen ein Vermessungsgebot für die im 
Liegenschaftskataster nachzuweisenden Liegenschaften. 
Mit den Vermessungen werden die Flurstücke sowie Gebäude u. a. mit ihren 
Begrenzungen raumbezogen erfasst und in den Katasterunterlagen 
nachgewiesen (s. zu 9.) 
  
Grenzpunkte festgestellter Grenzen können zur örtlichen Kennzeichnung mit 
dauerhaften Grenzzeichen (Grenzmarken) abgemarkt werden, [ . . . ] (s. auch § 
919 BGB).  
 
Mit der Abmarkung wird den Grundstückseigentümern die Ausdehnung ihrer 
Rechte auf der Erdoberfläche sichtbar gemacht; veranschaulicht, also 
konkretisiert. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss die örtliche Kennzeichnung 
mit dem Katasternachweis übereinstimmen. Die Abmarkung bestimmt jedoch 
nicht mit konstitutiver Wirkung die Lage des gekennzeichneten Grenzpunktes auf 
der Erdoberfläche. Diese ergibt sich aus den Katasterunterlagen.  

11.   Reichsgerichts- 
         Entscheidung 
         v. 12. 2. 1910 

s. Seite 24 

Die Angaben des Grundbuches über den Bestand des Grundstücks haben 
öffentlichen Glauben  ( i. S. § 892 BGB ), wenn sie aus dem Kataster in das Grund-
buch übertragen sind.   
 
Hier sind die Angaben im Bestandsverzeichnis des Grundbuches gemeint (s.  
Begründung zum Urteil ) : das „Flurstückskennzeichen“ (s. zu 9). 

12.  Bundesgerichts- 
        hof, Urteil  
        v. 2. 12. 2005 

s. Seite 21 

Die Richtigkeitsvermutung des Grundbuches - § 891 BGB - erstreckt sich auch auf 
den sich aus dem Liegenschaftskataster ergebenen Grenzverlauf. 
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  §§ -  Kette zum System der Eigentumssicherung an Grundstücken  (3 von 3) : 

 
Zusammenfassung  : 
  
Der Staat gewährleistet das Eigentum an Grundstücken i. S. des Artikels 14 GG durch die öffentlichen 
Einrichtungen  : 
  
 Grundbuch :  

→ mit den Daten   
 der  Grundstücke als Buchungseinheit, die im Bestandsverzeichnis unter einer laufenden 

Nummer geführt und nach dem Liegenschaftskataster bezeichnet werden (s. § 2 Abs. 2 
Grundbuchordnung), 

 der an den Grundstücken bestehenden Rechtsverhältnisse : 
 dingliche Rechte (Vollrechte -s. Abt. I-, und beschränkt dingliche Rechte -s. Abt. II und III-). 

  
→ Führung der Grundstücksdaten im Grundbuchblatt, bestehend aus :  

 der Aufschrift  
 dem Bestandsverzeichnis (Grundstück = Gegenstand des Eigentums sowie die mit dem 

Eigentum verbundenen Rechte), 
 der Abteilung I (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter), 
 der Abteilung II (auf dem Grundstück ruhende Lasten und Beschränkungen), 
 der Abteilung III (auf dem Grundstück ruhende Hypotheken, Grund- und Rentenschulden). 

 
 Liegenschaftskataster : 

→ mit den raumbezogenen Daten   
 der Flurstücke als Buchungseinheit, die mit einer Bezeichnung zu führen sind, dem 

Flurstückskennzeichen :  Name der Gemarkung, Nummer der Flur und Nummer des Flurstücks, 
  

 den tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen an den Flurstücken : 
 Bezeichnung, Begrenzung, Lagebezeichnung, Nutzung, Flächengröße,  
 nachrichtlich die Daten der Eigentümer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten.  

  
→ Führung der raumbezogenen Daten 

 in Verzeichnissen, Flurkarten und Katasterunterlagen    
heute :  Basisinformationssystem   ALK und ALB;  
zukünftig : „ALKIS = Automatisiertes Liegenschafts-Kataster Informations-System“ 
(integrierte Führung der Flurkarte einschließlich der ihr zugrunde liegenden Katasterunter-
lagen und der Verzeichnisse)    
s. Heft 2  Chronik des Liegenschaftskataster  •  Sonderheft  →  Basisinformationssystem  :  D.2.  

 
 
Fazit : 
 
Mit dem Flurstückskennzeichen und den Flurstücksgrenzen wird der Gegenstand des im Grundbuch 
eingetragenen Eigentumsrechts - das Grundstück -  als Sache im Sinne des § 90 BGB individualisiert; 
das bedeutet : über die Flurstücksgrenzen wird der Teil der Erdoberfläche definiert, abgegrenzt, 
welcher von dem im Grundbuch eingetragenen Eigentumsrecht räumlich beherrscht wird.  s. Seiten 72,73 

 
Mit der Abmarkung der Grenzpunkte wird den Grundstückseigentümern die Ausdehnung ihrer Rechte 
auf der Erdoberfläche sichtbar gemacht, veranschaulicht, also konkretisiert. 
  
Grundbuch und Liegenschaftskataster sind durch das Ordnungsmerkmal „Flurstückskennzeichen“ 
miteinander verknüpft und bilden als Einheit das „System der  Eigentumssicherung an Grundstücken“. 
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  System der Eigentumssicherung an Grundstücken   →  Überblick : 

 
 
 
 

Materielle Rechtslage 
an Grundstücken  

 
durch : 

 
→ Rechtsgeschäft  
 
→ zivilgerichtliche  

Entscheidung 
 
→ Gesetz 
 
→ Öffentlich - rechtliche 

Verfahren  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Grundbuch 
Nachweis der  

Rechtsverhältnisse  
an Grundstücken 

(formalrechtliche Sicherung 
der materiellen Rechtslage)  

 
im : 

 
→ Grundbuchblatt : 
 

 Grundbuch  
        im Sinne des BGB   
        gem. § 3(1) GBO 

  
 
Buchungseinheit :   
 
Grundstück :  
 
 Rechtsobjekt des Privat-

rechts, 
 räumlich abgegrenzter Teil 

der Erdoberfläche, abge-
grenzt durch die Flur-
stücksgrenzen, 

 geführt unter einer 
laufenden  Nummer im 
Bestandsverzeichnis,  

 bezeichnet nach dem 
Flurstückskennzeichen. 

 
 

 
 
 

 
Liegenschaftskataster 

Nachweis der  
tatsächlichen und rechtlichen 

Verhältnisse 
der Liegenschaften  

 

 
in :  

 
→ Verzeichnissen und 

Flurkarten : 
 Amtliches Verzeichnis 

der Grundstücke  
        gem. § 2(2) GBO  

  
 
Buchungseinheit :    
 
Flurstück :   
 
 Rechtsobjekt des öffent-

lichen Rechts, 
 geometrisch eindeutig 

begrenzter Teil der Erd-
oberfläche, dessen 
Grenzen als Grundstücks-
grenzen gelten,  

 zu führen mit einer Be-
zeichnung :  Gemarkung, 
Flur, Flurstücksnummer : 

        =  Flurstückskennzeichen.  
 
 

 

 
 

 
 

Konkretisierung  
der Flurstücke 

 
durch : 

 
→ Abmarkung  

(Kennzeichnung) ihrer 
Grenzpunkte auf der 
Erdoberfläche  
(= örtliche Grenze)  
mit Grenzmarken in 
Übereinstimmung mit 
ihrem Nachweis  im 
Liegenschaftskataster.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Grundgesetz  Artikel 14 

 
→ Eigentum wird gewährleistet 

 

an Grundstücken  
durch :  

 

Zuständigkeiten :  
 

 Bundesgesetzgeber 
 Amtsgerichte :  Grundbuchämter 
 Notare 
 Zivilgerichtsbarkeit 

 

Zuständigkeiten : 
 

 Landesgesetzgeber  
 Bezirksämter :  Stadtentwicklungsamt →  Vermessung  
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
 Verwaltungsgerichtsbarkeit 

hierzu vergleiche Heft 3 Vermessungsrecht – Landesvermessung •  Grenzvermessungen  →  Begriff „Grenze“ : 
  –  Grundstücksgrenze                           –  Grundbuchgrenze                                –  Flurstücksgrenze                                –  Örtliche Grenze                   
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    Amtsgericht   Charlottenburg 

 

 

Grundbuch 
 

von 

B e r l i n  -  G r u n e w a l d  

  
 

Lfd. Nr. 
der 

Grund- 
stücke 

  

  
 

Bis. lfd. 
Nr. der 
Grund- 
stücke 

  
Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte 

  

  
 
 
 

Größe 
  

m 2 

  
Gemarkung 

  
         Flur                   Flurstück 

  

  
Wirtschaftsart und Lage 

  
1 

  
2 

  
3 a 

  
3 b 

  
3 c 

  
4 

  
 
  

1 
  
  
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

9 
  
  
  
  
  

  
  
 

175 
 

  
  
  

  
 
  

 Gebäude- und Freifläche 
 Taubertstr. 19 A 
  
 

  
  
 

2 751 
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Bezeichnung der Grundstücke  
erfolgt nach dem  

amtlichen Verzeichnis der Grundstücke : 
   Liegenschaftskataster 

gem.   §  2  Abs. 2  Grundbuchordnung   
  

Die Richtigkeitsvermutung (BGB § 891) und der 
öffentliche Glaube des Grundbuchs ( BGB § 892) 
erstrecken sich auch auf die Bezeichnung und 
den Katastergrenznachweis ! 

Tatsächliche Angaben  
werden übernommen  

aus dem : 
   Liegenschaftskataster 

gem.  §  6  Grundbuchverfügung 
  

Tatsächliche Angaben nehmen nicht 
am öffentlichen Glauben des Grund-
buchs  teil ! 
 

Grunewald - Forst 

Entscheidungen :  Bundesgerichtshof vom 2. Dez. 2005 und Reichsgericht vom 12. Febr. 1910  
s. Seiten 21 und 24  
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 Beurkundungsgesetz (BeurkG) :  
 

→ Allgemeine Vorschriften  
 

→ Beurkundung von Willenserklärungen 
 Niederschrift  

 
→ Verhältnis zu anderen Vorschriften  

 Landesrecht  
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 1513),  
zuletzt geändert durch  

Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2378) 
 

§ 1  
Geltungsbereich  

 
(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Beurkundungen und Verwahrungen 
durch den Notar.  
  
(2) Soweit für öffentliche Beurkundungen neben dem Notar auch andere 
Urkundspersonen oder sonstige Stellen zuständig sind, gelten die 
Vorschriften dieses Gesetzes, ausgenommen § 5 Abs. 2, entsprechend. 

§ 5  
Urkundensprache  

 
(1) Urkunden werden in deutscher Sprache errichtet. 
  
(2) Der Notar kann auf Verlangen Urkunden auch in einer anderen 
Sprache errichten. Er soll dem Verlangen nur entsprechen, wenn er der 
fremden Sprache hinreichend kundig ist. 
  

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 8  
Grundsatz  

 
Bei der Beurkundung von Willenserklärungen muss eine Niederschrift 
über die Verhandlung aufgenommen werde 
  

§ 9 
Inhalt der Niederschrift  

 
(1) Die Niederschrift muss enthalten  
1. die Bezeichnung des Notars und der Beteiligten sowie 
2. die Erklärungen der Beteiligten. 
Erklärungen in einem Schriftstück, auf das in der Niederschrift verwiesen 
und das dieser beigefügt wird, gelten als in der Niederschrift selbst 
enthalten. Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Beteiligten unter 
Verwendung von Karten, Zeichnungen oder Abbildungen Erklärungen 
abgeben. 
  
(2) Die Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung enthalten. 
 
 
1) Diese Regelungen können als Leitfaden für das Abfassen der „Niederschrift über den Grenztermin“ (s. Heft 6  
Verwaltungsverfahrensrecht  •  VermGBln →  § 21 Abs. 2) dienen, auch wenn das BeurkG für das Verwaltungshandeln der 
Vermessungsstellen nicht unmittelbar anwendbar ist.   

  

Zweiter Abschnitt 
Beurkundung von Willenserklärungen 

2. 
Niederschrift 1) 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 10  
Feststellung der Beteiligten  

 
(1) In der Niederschrift soll die Person der Beteiligten so genau 
bezeichnet werden, dass Zweifel und Verwechslungen ausge-schlossen 
sind. 
  
(2) Aus der Niederschrift soll sich ergeben, ob der Notar die Beteiligten 
kennt oder wie er sich Gewissheit über ihre Person verschafft hat. Kann 
sich der Notar diese Gewissheit nicht verschaffen, wird aber gleichwohl 
die Aufnahme der Niederschrift verlangt, so soll der Notar dies in der 
Niederschrift unter Anführung des Sachverhalts angeben. 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 11  
Feststellungen über die Geschäftsfähigkeit  

 
(1) Fehlt einem Beteiligten nach der Überzeugung des Notars die 
erforderliche Geschäftsfähigkeit, so soll die Beurkundung abgelehnt 
werden. Zweifel an der erforderlichen Geschäftsfähigkeit eines 
Beteiligten soll der Notar in der Niederschrift feststellen.  
  
(2) Ist ein Beteiligter schwer krank, so soll dies in der Niederschrift 
vermerkt und angegeben werden, welche Feststellungen der Notar über 
die Geschäftsfähigkeit getroffen hat. 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 12  
Nachweise für die Vertretungsberechtigung  

 
Vorgelegte Vollmachten und Ausweise über die Berechtigung eines 
gesetzlichen Vertreters sollen der Niederschrift in Urschrift oder in 
beglaubigter Abschrift beigefügt werden. Ergibt sich die 
Vertretungsberechtigung aus einer Eintragung im Handelsregister oder in 
einem ähnlichen Register, so genügt die Bescheinigung eines Notars nach 
§ 21 der Bundesnotarordnung. 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 16  
Übersetzung der Niederschrift  

 
(1) Ist ein Beteiligter nach seinen Angaben oder nach der Überzeugung 
des Notars der deutschen Sprache oder, wenn die Niederschrift in einer 
anderen als der deutschen Sprache aufgenommen wird, dieser Sprache 
nicht hinreichend kundig, so soll dies in der Niederschrift festgestellt 
werden.  
  
(2) Eine Niederschrift, die eine derartige Feststellung enthält, muss dem 
Beteiligten anstelle des Vorlesens übersetzt werden. Wenn der Beteiligte 
es verlangt, soll die Übersetzung außerdem schriftlich angefertigt und 
ihm zur Durchsicht vorgelegt werden; die Übersetzung soll der 
Niederschrift beigefügt werden. Der Notar soll den Beteiligten darauf 
hinweisen, dass dieser eine schriftliche Übersetzung verlangen kann. 
Diese Tatsachen sollen in der Niederschrift festgestellt werden.  
  
(3) Für die Übersetzung muss, falls der Notar nicht selbst übersetzt, ein 
Dolmetscher zugezogen werden. Für den Dolmetscher gelten die §§ 6, 7 
entsprechend. Ist der Dolmetscher nicht allgemein vereidigt, so soll ihn 
der Notar vereidigen, es sei denn, dass alle Beteiligten darauf verzichten. 
Diese Tatsachen sollen in der Niederschrift festgestellt werden. Die 
Niederschrift soll auch von dem Dolmetscher unterschrieben werden. 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 61  
Unberührt bleibendes Landesrecht  

 
(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Notars bleiben folgende 
landesrechtliche Vorschriften unberührt:  
 
[ . . . ]   
 
6. Vorschriften, nach denen die Vorstände der Vermessungs-behörden, 

die das amtliche Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der 
Grundbuchordnung führen, und die von den Vorständen 
beauftragten Beamten dieser Behörden zuständig sind, Anträge der 
Eigentümer auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken zu 
beurkunden oder zu beglaubigen;  s. Seite 28 

 
7. Vorschriften über die Beurkundung der Errichtung fester Grenz-

zeichen (Abmarkung);  siehe : 

 Heft 1  Vermessungsrecht  –  Liegenschaftskataster   •  VermGBln  →  § 22,  
 Heft 6   Verwaltungsverfahrensrecht •  VermGBln  →  Inhalt und Bedeutung der Abmarkung   

 
8. Vorschriften über die Beurkundung von Tatbeständen, die am Grund 

und Boden durch vermessungstechnische Ermittlungen festgestellt 
werden, durch Behörden, öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieure oder Markscheider;  s. Seite  26 

 
[ . . . ] 

Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften 

 
1. 

Verhältnis zu anderen Gesetzen 

b) 
Landesrecht 
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Beurkundungsgesetz  

(BeurkG) 
 

§ 65  
Amtliche Beglaubigungen  

  
Dieses Gesetz gilt nicht für amtliche Beglaubigungen, mit denen eine 
Verwaltungsbehörde zum Zwecke der Verwendung in Verwaltungs-
verfahren oder für sonstige Zwecke, für die eine öffentliche Beglaubi-
gung1) nicht vorgeschrieben ist, die Echtheit einer Unterschrift oder eines 
Handzeichens oder die Richtigkeit der Abschrift einer Urkunde bezeugt, 
die nicht von einer Verwaltungsbehörde ausgestellt ist. Die Beweiskraft 
dieser amtlichen Beglaubigungen beschränkt sich auf den in dem 
Beglaubigungsvermerk genannten Verwendungszweck. Die Befugnis der 
Verwaltungsbehörden, Abschriften ihrer eigenen Urkunden oder von 
Urkunden anderer Verwaltungsbehörden in der dafür vorgeschriebenen 
Form mit uneingeschränkter Beweiskraft zu beglaubigen, bleibt 
unberührt. 
 
 
 
 
 
1)   s. Seite 14 
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Arten der Urkunden  
 
 Öffentliche Urkunden  

 sind solche,  die von einer Behörde oder von einer mit öffentliche 
Glauben versehene Person innerhalb der Grenzen der zugewiesenen 
Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form (Formerfordernis) 
aufgenommen wurden.    

 
 Privaturkunden   

 sind alle anderen, nicht öffentlichen Urkunden, auch wenn die Unter-
schrift öffentlich beglaubigt ist.  

 
 
 
 
 

Formerfordernis der Urkunden 
 
 Schriftform : 

 Die Schriftform ist die einfachste Form.  Sie verlangt, wenn nichts 
anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist (z. B. beim Testament), dass 
die Urkunde vom Aussteller unterzeichnet ist.  

  
 Öffentliche Beglaubigung : 

 Ist durch Gesetz für eine Erklärung die öffentliche Beglaubigung 
vorgesehen, so muss die Erklärung  schriftlich abgefasst und die 
Unterschrift öffentliche beglaubigt werden. Mit der öffentliche 
Beglaubigung wird bestätigt, dass die Unterschrift des Betreffenden 
tatsächlich von diesem herrührt (Identitätsnachweis). Die Urkunde 
bleibt hier Privaturkunde.   

 
 Beurkundung : 

 Die Schriftform wird durch  die stärkere Form der Beurkundung 
ersetzt. Anders als bei der öffentlichen Beglaubigung wird bei der 
Beurkundung die Urkunde als solche, d. h. ihr gesamter Inhalt, von 
der Urkundsperson errichtet und damit öffentliche Urkunde, die 
deshalb volle Beweiskraft des beurkundeten Vorgangs erbringt.  

 
 
Quelle : 
Rechtswörterbuch herausgegeben von Dr. Carl Creifsfelds  - Verlag  C.H.Beck  ISBN  978-3-406-59578-3 



 
 
 
 

Beurkundungsrecht  
 
 
 
 

 Zivilprozessordnung (ZPO) :   
 

→ Kommentar 
 Begriff  „Urkunde“ 

                            
 

→ Beweiskraft : 
 

 öffentlicher Urkunden  
 

 privater Urkunden  
 

 mangelnder Urkunden 
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Zivilprozessordnung 

(ZPO) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2005  
(BGBl. I S. 3202, ber. 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781) 

zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786)  

 

Kommentar 
  

Beweis durch Urkunden 
Vorbemerkung 

  
  

Begriff, Beweiskraft, Arten .  s. auch Seite 14 

  
Urkunde iS der ZPO ist die Verkörperung einer Gedankenäußerung in 
Schriftsätzen.  
Der Begriff ist enger als im Strafrecht.  
Beweisgegenstand ist der Gedankeninhalt des Schriftstücks. Ab-grenzung 
zum Augenschein vgl 1 vor § 371. 
Für den Urkundenbegriff spielen keine Rolle das Material, die Art der 
Herstellung, der Zweck der Errichtung, die Bedeutung des Inhalts und 
das Fehlen einer Unterschrift.  
Der Art nach sind wegen unterschiedlicher Beweiskraft zu unter-
scheiden, die öffentliche (§§ 415, 417, 418) und die Privaturkunde (§ 
416).  
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Zivilprozessordnung 

(ZPO) 
 

§ 415 
Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen  

 
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen 
ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben 
versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in 
der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), 
begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson 
abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die 
Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges.  
  
(2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig. 
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Zivilprozessordnung 

(ZPO) 
 

§ 417  
Beweiskraft öffentlicher Urkunden über amtliche Anordnung, 

Verfügung oder Entscheidung  
 

Die von einer Behörde ausgestellten, eine amtliche Anordnung, 
Verfügung oder Entscheidung enthaltenden öffentlichen Urkunden 
begründen vollen Beweis ihres Inhalts. 

§ 418  
Beweiskraft öffentlicher Urkunden mit anderem Inhalt 

 
(1) Öffentliche Urkunden, die einen anderen als den in den §§ 415, 417 
bezeichneten Inhalt haben, begründen vollen Beweis der darin 
bezeugten Tatsachen.  
  
(2) Der Beweis der Unrichtigkeit der bezeugten Tatsachen ist zulässig, 
sofern nicht die Landesgesetze diesen Beweis ausschließen oder 
beschränken.  
  
(3) Beruht das Zeugnis nicht auf eigener Wahrnehmung der Behörde 
oder der Urkundsperson, so ist die Vorschrift des ersten Absatzes nur 
dann anzuwenden, wenn sich aus den Landesgesetzen ergibt, dass die 
Beweiskraft des Zeugnisses von der eigenen Wahrnehmung unabhängig 
ist. 
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Zivilprozessordnung 

(ZPO) 
 

§ 419  
Beweiskraft mangelbehafteter Urkunden  

  
Inwiefern Durchstreichungen, Radierungen, Einschaltungen oder 
sonstige äußere Mängel die Beweiskraft einer Urkunde ganz oder 
teilweise aufheben oder mindern, entscheidet das Gericht nach freier 
Überzeugung. 

§ 416  
Beweiskraft von Privaturkunden 

 
Privaturkunden begründen, sofern sie von den Ausstellern 
unterschrieben oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens 
unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, dass die in ihnen enthaltenen 
Erklärungen von den Ausstellern abgegeben sind. 
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Beurkundungsrecht  
 
 
 
 

 Strafgesetzbuch (StGB) :   
 
→ Personen im Sinne dieses Gesetzes 

 
→ Falschbeurkundung im Amt  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Heft 8 

 
 
 

Beurkundungsrecht 

 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

23 



 
 
 
Heft 8 

 
 
 

Beurkundungsrecht 

 
 
 

22 

 
Strafgesetzbuch  

(StGB) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322) 
zuletzt geändert durch  

Gesetz vom 24.09.2013 (BGBl. I S. 3671)  
 

§ 11  
Personen- und Sachbegriffe  

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist  
  
1. Angehöriger :   [. . .]  
  
2. Amtsträger :   wer nach deutschem Recht 
a) Beamter oder Richter ist, 
b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder 
c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen 

Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisations-
form wahrzunehmen;  

  
3. Richter :   [ . . . ]  
  
4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter: 
wer, ohne Amtsträger zu sein, 
a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 

öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder 
b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, Betrieb oder 

Unternehmen, die für eine Behörde oder für eine sonstige Stelle 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder 
für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegen-
heiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist;  

  
5.  bis 9. :    [ . . ] 
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Strafgesetzbuch  

(StGB) 
 

§ 348  
Falschbeurkundung im Amt  

 
(1) Ein Amtsträger, der, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, 
innerhalb seiner Zuständigkeit eine rechtlich erhebliche Tatsache falsch 
beurkundet oder in öffentliche Register, Bücher oder Dateien falsch 
einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
  
(2) Der Versuch ist strafbar. 
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Beurkundungsrecht  
 
 
 
 

 Gesetz über das  
      Vermessungswesen in Berlin (VermGBln) :  
 

→ Beurkundungsbefugnis des ÖbVI   
 
→ Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis 
      der behördlichen Vermessungsstellen 
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Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

 
 
 
Heft 8 

 
 
 

Beurkundungsrecht 

 
 
 

26 

§ 3 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure  

(6) Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur ist befugt, 
Tatbestände, die am Grund und Boden durch vermessungstech-
nische Ermittlungen festgestellt werden, mit öffentlichem 
Glauben zu beurkunden. 
 
 
 
Anmerkung : 
 

Für Beurkundungen der öffentlichen Behörden (also auch für die behördlichen Vermessungsstellen s. Heft 1 
Vermessungsrecht - Liegenschaftskataster • VermGBln : § 2 Abs. 1) gilt folgender Grundsatz : 
 Eine öffentliche Urkunde setzt nach allseits anerkannter und in der Rechtsprechung sowohl der Zivilgerichts-

barkeit als auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit oftmals bestätigten Ansicht voraus, dass es sich um eine 
Urkunde handelt, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse in der 
vorgeschriebenen Form  aufgenommen wird. Der Charakter der Urkunde als „öffentlich“ hängt vorrangig von 
der Beachtung der sachlichen Zuständigkeit ab. Es ist insbesondere nicht erforderlich, dass die Aufnahme und 
die Form der Urkunde normativ ausgestaltet sind (s. OVG Hamburg, Entscheidung vom 23. 01. 1992 – NJW 
1993, S. 277, 278). 
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Verordnung  
über den  

Beruf des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
(ÖbVI- Berufsordnung – ÖbVI-BO)  

 
vom 31. März 1987 (GVOBl. S. 1333) 

  
 
 
 
 

§ 12 
Dienstsiegel 

  
Das Dienstsiegel darf nur 
 
1. [ . . . ],  

 
2. bei der öffentlichen Beurkundung von Tatbeständen, die am 

Grund und Boden durch vermessungstechnische Ermitt-
lungen festgestellt werden  (§ 3 Abs. 6 des Gesetzes),  
 

3. [ . . . ], 
 

verwendet werden. 



 

Gesetz  
über das  

Vermessungswesen in Berlin 
(VermGBln)  

 
vom 8. 4. 1974 (GVBl. S. 806), 

in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), 
zuletzt geändert durch Art. XVIII des  

Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 
 

§ 18 
Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis  

 
(1) Die Leiter der Vermessungsstellen nach § 2 Abs. 1 und die von 
ihnen beauftragten Beamten sind befugt, Anträge der Eigen-
tümer auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken öffentlich 
zu beurkunden oder zu beglaubigen.1) 

 
(2) Von der Befugnis des Absatzes 1 soll nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn die zu vereinigenden Grundstücke örtlich und 
wirtschaftlich eine Einheit darstellen oder die Teilung erfor-
derlich ist, um örtlich und wirtschaftlich einheitliche Grund-
stücke herzustellen.  
 
(3) Auf die Beurkundung und Beglaubigung sind die Vorschriften 
des Beurkundungsgesetzes vom 28. August 1969 (BGBl. I S. 
1513/ GVBl. S. 1860), geändert durch Gesetz vom 27. Juni 1970 
(BGBl. I S. 911/ GVBl. S. 946)2), entsprechend anzuwenden.  
 
 
 
1)

   s. Seiten  14, 24, 26  
 
2)

   s. Seite  5 
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Begründung  
zum 

Gesetz über das  Vermessungswesen in Berlin 
 

Drucksache 6 / 898 des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

Einzelbegründung 
 

Zu § 18 
 

Dieser Paragraph wurde in das Vermessungsgesetz aufge-
nommen, um eine weitgehende Rechtsbereinigung durchzu-
führen. Die Materie war bisher im Gesetz über die 
Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis der Vermessungs-
behörden vom 15. November 1937 (RGBl. I S. 1257) 1) geregelt. 
Wegen der besonderen Bedeutung für die Arbeit der 
Vermessungsbehörden hat das Beurkundungsgesetz vom        
28. August 1969 (BGBl. I S. 1513 /GVBl. S. 1860) 2) diese Befug-
nis unberührt gelassen.  
 
[ . . . ] 
 
 
 
 
1)

   s. Heft 2 Chronik des Liegenschaftskatasters  •  Sonderhaft  →  Eigentumskataster :  B.1.9   
 
2)

   s. Seite 5 
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Grundsätze : 
 
 
 Gewässer nehmen als Liegenschaften eine Sonderstellung ein : 

 
 die eigentumsrechtlichen Verhältnisse an Gewässergrund-

stücken sind durch Gesetze geregelt, 
 

 die verfassungsrechtlichen Normen für die Bundeswasser-
straßen haben Vorrang gegenüber dem Privatrecht, 
 

 aufgrund der gesetzlichen Regelungen nehmen ihre Nach-
weise im Liegenschaftskataster (Grenzdarstellung in der 
Flurkarte und den ihr zugrunde liegenden Katasterunter-
lagen) nicht an der Richtigkeitsvermutung und am öffent-
lichen Glauben 1)  teil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  
Die Richtigkeitsvermutung und der öffentliche Glaube erstrecken sich nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung auch auf den Grenznachweis des Liegenschaftskatasters  (s. Heft  7  Liegenschaftsrecht  • BGB  → 
Seite 21 und Seite 24); jedoch nicht für den Fall, dass :  
 sich der Verlauf einer im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenze mit rechtlicher Wirkung verändert 

hat (s. Heft 3 Vermessungsrecht - Landesvermessung  •  Grenzvermessung  →  Begriff „Grundstücks-
grenze“ Seite 12 und Sonderheft :  Handbuch Grenzvermessung) :   
  rechtwirksame Grenzveränderungen aufgrund gesetzlicher Regelungen treten ein : 

→   z. B. an Gewässern nach dem WaStrG (s. Seite 11) und dem BWG (s. Seite 21). 
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Bei Grenzvermessungen1)  an Gewässern ist zu klären, ob 
 
  das Gewässer ein Gewässer im Sinne § 1 BWG ist, 

 
 das Gewässer eine Bundeswasserstraße ist, 

 
 das Gewässer ein selbständiges Grundstück bildet, 

 
 das Gewässer zusammen mit dem Ufer ein selbständiges 

Grundstück bildet, 
 

 das Gewässer anteilig Bestandteil der Ufergrundstücke ist,  
 

 es sich um ein fließendes oder stehendes Gewässer handelt, 
 

 Veränderungen am Gewässer aufgrund natürlicher Ereignisse  
       oder künstlicher Einwirkungen vorliegen. 
 
 
 
 
 
1) s. Heft 3 Vermessungsrecht - Landesvermessung  •  Grenzvermessung  →  Begriff „Flurstücksgrenze“ Seite 14 und 

Sonderheft :  Handbuch Grenzvermessung  
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
 

vom 31. 07. 2009 (BGBl. I S. 2585) 
geändert durch Artikel 4 Absatz 76  

des Gesetzes vom 7. 08. 2013 (BGBl. I S. 3154) 
 

§ 1  
Zweck 

 
Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässer-
bewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaus-
halts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 

Kapitel 1  
Allgemeine Bestimmungen  
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz  – WHG) 
 

 
§ 2  

Anwendungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer:  
1. oberirdische Gewässer, 
2. Küstengewässer, 
3. Grundwasser. 

Es gilt auch für Teile dieser Gewässer.  
 
(1a) Für Meeresgewässer gelten die Vorschriften des § 23 und 
des Kapitels 2 Abschnitt 3a. Die für die Bewirtschaftung der 
Küstengewässer geltenden Vorschriften bleiben unberührt. 
 
(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirtschaftlich 
untergeordneter Bedeutung, insbesondere Straßenseiten-
gräben als Bestandteil von Straßen, Be- und Entwässerungs-
gräben, sowie Heilquellen von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes ausnehmen. Dies gilt nicht für die Haftung für 
Gewässerveränderungen nach den §§ 89 und 90. 
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz  – WHG) 
 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

 
Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen:   
 
1. Oberirdische Gewässer   

das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende 
oder aus Quellen wild abfließende Wasser;  
 

2. Küstengewässer  
das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser 
oder zwischen der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen 
Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des 
Küstenmeeres; die seewärtige Begrenzung von oberirdischen 
Gewässern, die nicht Binnenwasserstraßen des Bundes sind, 
richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschriften;  
 

2a. Meeresgewässer  
die Küstengewässer sowie die Gewässer im Bereich der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des 
Festlandsockels, jeweils einschließlich des Meeresgrundes 
und des Meeresuntergrundes;  
 

3. Grundwasser  
das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in 
unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem 
Untergrund steht;  
 

4. Künstliche Gewässer  
von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer oder 
Küstengewässer;  

 
[ . . . ] 
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 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) 
 

→ Binnen-, Seewasserstraßen 
 

→ Erweiterungen und Durchstiche 
 

→ Verzeichnis der Binnenwasserstraßen 
 

→ Rechtsprechung 
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

Ausfertigungsdatum: 02.04.1968 
in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980) 
 

 
§ 1  

Binnenwasserstraßen, Seewasserstraßen 
 
(1) Bundeswasserstraßen nach diesem Gesetz sind   
 
1. die Binnenwasserstraßen des Bundes, die dem allgemeinen 

Verkehr dienen; als solche gelten die in der Anlage 1 
aufgeführten Wasserstraßen; dazu gehören auch alle 
Gewässerteile, die   
 
a. mit der Bundeswasserstraße in ihrem Erscheinungs-

bild als natürliche Einheit anzusehen sind,   
 

b. mit der Bundeswasserstraße durch einen Wasserzu- 
oder -abfluss in Verbindung stehen,   
 

c. einen Schiffsverkehr mit der Bundeswasserstraße zu-
lassen und   
 

d. im Eigentum des Bundes stehen,  
 

2. die Seewasserstraßen. 

Abschnitt 1 
Bundeswasserstraßen 
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

Ausfertigungsdatum: 02.04.1968 
in der Fassung der Bekanntmachung  

vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980) 
 

 
§ 1  

Binnenwasserstraßen, Seewasserstraßen 

(2) Seewasserstraßen sind die Flächen zwischen der Küstenlinie 
bei mittlerem Hochwasser oder der seewärtigen Begrenzung 
der Binnenwasserstraßen und der seewärtigen Begrenzung des 
Küstenmeeres. Zu den Seewasserstraßen gehören nicht die 
Hafeneinfahrten, die von Leitdämmen oder Molen ein- oder 
beidseitig begrenzt sind, die Außentiefs, die Küstenschutz-, 
Entwässerungs-, Landgewinnungsbauwerke, Badeanlagen und 
der trockenfallende Badestrand. 
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

§ 3  
Erweiterung und Durchstiche  

 
(1) Werden Landflächen an einer Bundeswasserstraße zum 
Gewässer und wird dadurch das Gewässerbett der Bundes-
wasserstraße für dauernd erweitert, so ist das Gewässer ein Teil 
der Bundeswasserstraße.  
 
(2) Das Eigentum an der Erweiterung wächst dem Bund zu. Ist 
die Erweiterung künstlich herbeigeführt, hat derjenige, der sie 
veranlasst hat, den bisherigen Eigentümer zu entschädigen.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Durchstiche an 
Bundeswasserstraßen. 
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

Erweiterung : 
 Bundeswasserstraße  

dem Bund wächst das Eigentum  
an der dauernden Erweiterung  
der Bundeswasserstraße zu.  

verlandete Fläche bleibt im 
Eigentum des Bundes 

neue Uferlinie 
= 

neue Eigentumsgrenze  
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 und § 2 Abs. 2) 
Verzeichnis der dem allgemeinen Verkehr dienenden 

Binnenwasserstraßen des Bundes 
 
 
 
 

wie Anlage 1 zu § 2 BWG 
 

s. Seite 24  
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Bundeswasserstraßengesetz   

(WaStrG) 
 

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 und § 2 Abs. 2) 
Verzeichnis der dem allgemeinen Verkehr dienenden 

Binnenwasserstraßen des Bundes 

B e r l i n   
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B u n d e s g e r i c h t s h o f  
Urteil  vom 01. 06. 1989    

-  III  ZR  286 / 87 -   
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B u n d e s g e r i c h t s h o f  
Urteil  vom 14. 12. 1989    

- III  ZR  288 / 88 -   
 

  Erweiterung durch Überflutung einer Uferparzelle 
 
  GG Art. 89 Abs. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   [ . . . ] 



 
 
 
 

Wasserrecht  
 
 
 

 
 Berliner Wassergesetz (BWG) 

 
→ Einleitende Bestimmungen  

 
→ Gewässereinteilung  

 
→ Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung 

 
→ Eigentumsverhältnisse an den Gewässern 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

in der Fassung vom 17. Juni 2005, GVBl. S. 357,  
zuletzt geändert am 20. Mai 2011, GVBl. S. 209 

 

Erster Teil  
Einleitende Bestimmungen, Bewirtschaftung der Gewässer, 

Maßnahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan  

§ 1  
Einleitende Bestimmungen 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für:  
1. die in § 1 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl. I 
S. 3245) in der jeweils geltenden Fassung, bezeichneten 
Gewässer (heute § 2 Abs. 1 WHG  →  s. Seite 8)  und 

2. das nicht aus Quellen wild abfließende Wasser. 
 
(2)  Von den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes mit 
Ausnahme der §§ 22 und 22a und den Bestimmungen dieses 
Gesetzes werden ausgenommen:  
1. Straßenseitengräben als Bestandteile von Straßen sowie 

Eisenbahnseitengräben als Bestandteile von Eisenbahn-
anlagen, 

2. zeitweilig wasserführende Gräben, 
3. Be- und Entwässerungsgräben, 
4. Grundstücke, die zur Fischzucht oder Fischhaltung oder zu 

sonstigen Zwecken mit Wasser bespannt werden und mit 
einem Gewässer nur dadurch in Verbindung stehen, dass 
sie mittels künstlicher Vorrichtungen aus dem Gewässer 
gefüllt oder in das Gewässer abgelassen werden,  

soweit sie von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung 
sind. Das Gewässerverzeichnis wird bei der für die Wasserwirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung geführt.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

in der Fassung vom 17. Juni 2005, GVBl. S. 357,  
zuletzt geändert am 20. Mai 2011, GVBl. S. 209 

 

(3) Fließende Gewässer sind Gewässer, die in natürlichen oder 
künstlichen Betten ständig oder zeitweilig oberirdisch fließen, 
einschließlich ihrer oberirdischen Quellen und Seen, Teiche und 
Weiher und ähnlicher Wasseransammlungen, aus denen sie 
abfließen, sowie ihrer etwa unterirdisch verlaufenden Strecken. 
Seen, aus denen nur künstliche Gewässer abfließen, gelten 
nicht als fließende Gewässer. Ein in einem natürlichen Bett 
fließendes Gewässer bleibt auch nach einer künstlichen 
Veränderung des Bettes ein fließendes Gewässer.  
 
  (4) Stehende Gewässer sind oberirdische Wasseransamm-
lungen, in denen sich das Wasser, das oberirdisch oder 
unterirdisch zufließt, angesammelt hat und keine Fließbewe-
gung erkennen lässt. Zu diesen Wasseransammlungen gehören 
alle Seen, Teiche und Weiher, die keinen oder nur einen 
künstlichen Abfluss haben.  
 
  (5) Wild abfließendes Wasser ist das auf einem Grundstück 
entspringende oder sich natürlich sammelnde Wasser, das 
außerhalb eines Bettes dem natürlichen Gefälle folgend 
abfließt.  
 

§ 1  
Einleitende Bestimmungen 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 2  
Gewässereinteilung 

 
Die oberirdischen Gewässer mit Ausnahme des wild abfließen-
den Wassers werden nach ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeu-
tung eingeteilt in  
 
1. Gewässer erster Ordnung: die in der Anlage 1 aufgeführten 

Gewässer, 
 

2. Gewässer zweiter Ordnung: alle anderen Gewässer. 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

Anlage 1 
(zu § 2) 

  
 Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung 

 
 
 

BUNDESWASSERSTRASSEN  

1. Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal 
mit Westhafen-Verbindungskanal, Westhafenkanal nebst Charlottenburger Verbindungs-
kanal (zur Spree) 
 
2. Dahme-Wasserstraße  
(Zeuthener See) mit dem zum Land Berlin gehörenden Teil des Gr. Zuges, Landesgrenze 
bis Schmöckwitz 

 
3. Havel-Oder-Wasserstraße  
(Spandauer Havel [Spandauer See, Nieder Neuendorfer See]), Spreemündung bis 
Landesgrenze mit Tegeler See 

 
4. Rüdersdorfer Gewässer  
(Dämeritzsee bis Landesgrenze) 
 
5. Spree-Oder-Wasserstraße 
(Untere Spree, Berliner Spree, Treptower Spree, Dahme [Langer See], Oder-Spree-Kanal 
bis Landesgrenze) mit Ruhlebener Altarm, Landwehrkanal, Spreekanal, Rummelsburger 
See, Müggelspree (Gr. Müggelsee) bis Dämeritzsee nebst Köpenicker Alte Spree, Die 
Bänke, Kl. Müggelsee und Alter Spreearm, Gr. Krampe, Wasserstraße Seddinsee und 
Gosener Kanal, Gosener Graben 
 
6. Teltowkanal 
(Glienicker Lake bis Landesgrenze, Griebnitzsee ab Landesgrenze) ohne km 5,66 bis 11,34 
mit Griebnitzkanal (Stölpchensee, Pohlesee, Kl. Wannsee), Zehlendorfer Stichkanal, 
Britzer Verbindungskanal (zur Spree)  
 
7. Untere Havel-Wasserstraße  
(Pichelsdorfer Havel [Pichelssee], Kladower Seestrecke, Jungfernsee bis Landesgrenze) 
mit Scharfe Lanke, Gr. Wannsee 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

Anlage 1 
(zu § 2) 

  
 Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung 

 
 

 

LANDESGEWÄSSER  
 
1.   Aalemannkanal 
 
2.   Alte Spree (Spandau) 
 
3.   Alter Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal („Alte Fahrt“) 
 
4.   Havelschlenke (Pichelsdorf) 
 
5.   Maselakekanal (Hakenfelde) 
 
6.   Müggelspree ab km 11,85 bis Landesgrenze 
 
7.   Neuköllner Schifffahrtskanal 
 
8.   Nordhafen Spandau 
 
9.   Oberhafen Neukölln 
 
10.  Siemensstichkanal 
 
11.  Stichkanal Rummelsburg 
 
12.  Stößensee 
 
13.  Südhafen Spandau 
 
14.  Tegeler Hafen 
 
15.  Teufelsseekanal 
 
16.  Unterhafen Neukölln 
 
17.  Westhafen 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

Zweiter Teil  
Eigentumsverhältnisse an den Gewässern  

§ 3  
Gewässer erster Ordnung 

 
Die Gewässer erster Ordnung mit Ausnahme der Bundeswasser-
straßen sind Eigentum des Landes.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 4  
Gewässer zweiter Ordnung 

 
(1) Die Gewässer zweiter Ordnung gehören den Eigentümern 
der Ufergrundstücke (s. Seite 28).  
 
(2) Gehören die Ufer verschiedenen Eigentümern, so ist vor-
behaltlich abweichender privatrechtlicher Regelung Eigentums-
grenze  
1. für gegenüberliegende Ufergrundstücke eine durch die 

Mitte des Gewässers bei Mittelwasserstand zu ziehende 
Linie; 

2. für nebeneinanderliegende Ufergrundstücke eine von dem 
Endpunkte der Landgrenze rechtwinklig zu der in Nummer 
1 bezeichneten Mittellinie zu ziehende Linie (s. Seite 29). 

 
(3)  Als Mittelwasserstand gilt das Mittel der Wasserstände der-
jenigen zwanzig Abflussjahre, die dem letzten Abflussjahr 
vorausgehen, dessen Jahreszahl durch zehn teilbar ist. Stehen 
Wasserstandsbeobachtungen für diesen Zeitraum nicht zur 
Verfügung, so ist das Mittel der Wasserstände der letzten fünf 
Abflussjahre maßgebend. Fehlt es auch insoweit an Wasser-
standsbeobachtungen, so ist die Uferlinie nach den natürlichen 
Merkmalen zu bestimmen. Als Abflussjahr gilt der Zeitraum vom 
1. November bis zum 31. Oktober des folgenden Kalenderjah-
res; es wird mit der Jahreszahl des Kalenderjahres bezeichnet, 
dem der Monat Januar angehört.  
 
(4) Kann die Eigentumsgrenze nach Absatz 2 wegen der 
besonderen Form des Gewässers nicht gebildet werden, so 
steht das Eigentum an dem Gewässer den Eigentümern der 
Ufergrundstücke nach dem Verhältnis ihrer Uferstrecken zu.  
 
(5) Bildet ein Gewässer kein selbständiges Grundstück, so ist es 
Bestandteil der Ufergrundstücke (s. Seiten 30 und 31). 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 4 Abs. 1 : 
Gewässer gehört (anteilig) den Eigentümern der Ufergrundstücke  

Uferlinie 

Ufergrundstücke 

Ufergrundstücke 

Eigentumsgrenze 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 4 Abs. 2 : 
Gewässer gehört (anteilig) den Eigentümern der Ufergrundstücke  

Uferlinie 
Mitte des Gewässers  

bei Mittelwasserstand 

Eigentumsgrenze 

Eigentumsgrenze 

Ufergrundstück 

Ufergrundstück 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 4 Abs. 5 : 
Gewässer bildet mit dem Ufer ein selbständiges Grundstück 

Eigentumsgrenze Uferlinie 

Ufer 

Ufer 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

Ufergrundstücke 

Uferlinie 
=   

Eigentumsgrenze 

§ 4 Abs. 5 : 
Gewässer bildet ein selbständiges Grundstück 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 5  
Bisheriges Eigentum 

 
Soweit bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das Eigentum an 
Gewässern erster Ordnung nicht dem Land, an Gewässern 
zweiter Ordnung nicht den Eigentümern der Ufergrundstücke 
zusteht, bleibt es bei den bisherigen Eigentumsverhältnissen.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 6  
Uferlinie 

 
(1) Die Grenze zwischen dem Gewässer und den Ufer-
grundstücken (Uferlinie) wird durch die Linie des Mittel-
wasserstandes bestimmt.  
 
(2) Die Uferlinie kann nach Anhören der Anlieger und der 
sonst Beteiligten durch die Wasserbehörde festgesetzt und, 
soweit erforderlich, auf angemessene Weise bezeichnet 
werden. Die Beteiligten können verlangen, dass die Uferlinie 
auf ihre Kosten festgesetzt und bezeichnet wird.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 7 
Überflutung 

 
(1) Werden an Gewässern, die nicht den Anliegern gehören, 
infolge natürlicher Einflüsse Ufergrundstücke oder dahinter 
liegende Grundstücke bei Mittelwasserstand dauernd über-
flutet, so wächst das Eigentum an den überfluteten Flächen 
dem Gewässereigentümer zu. Für die neue Grenze zwischen 
dem Gewässer- und dem Ufergrundstück gilt § 6.  
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei dauernder künstlicher 
Überflutung von Anlieger- oder Hinterliegergrundstücken. Der 
bisherige Eigentümer ist zu entschädigen.  

neue Uferlinie  
=  

neue Eigentumsgrenze 

Gewässer bildet mit dem Ufer ein selbständiges Grundstück :  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

neue Uferlinie 
= 

neue Eigentumsgrenze 

Gewässer bildet ein selbständiges Grundstück : 
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 8  
Verlandung 

 
(1) Eine durch allmähliches Anlanden oder durch Zurücktreten 
des Wassers entstandene Verlandung wächst an fließenden 
Gewässern den Ufergrundstücken zu, wenn die Verlandung mit 
dem bisherigen Ufer bei Mittelwasserstand zusammenhängt, 
sich darauf Pflanzenwuchs gebildet hat und danach drei Jahre 
verstrichen sind.  
 
(2) Bei stehenden Gewässern, die nicht Eigentum der Anlieger 
sind, gehören Verlandungen innerhalb der bisherigen 
Eigentumsgrenze den Gewässereigentümern. Diese haben den 
früheren Anliegern den Zutritt zum Gewässer zu gestatten, 
soweit dies zur Ausübung des Gemeingebrauchs in dem bisher 
geübten Umfang erforderlich ist.  

neue Uferlinie 
= 

neue Eigentumsgrenze  

Verlandung  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

Gewässer bildet mit dem Ufer ein selbständiges Grundstück : 
 Verlandung hat keine eigentumsrechtliche Auswirkung 

neue Uferlinie 

Verlandung  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 9  
Uferabriss 

 
(1) Wird ein Stück Land durch Naturgewalt von dem Ufer 
abgerissen und mit einem anderen Ufergrundstück vereinigt, so 
wird es dessen Bestandteil, wenn es von diesem Grundstück 
nicht mehr unterschieden werden kann oder wenn die 
Vereinigung drei Jahre bestanden hat, ohne dass der 
Eigentümer oder ein sonst Berechtigter von seinem Recht 
Gebrauch gemacht hat, das abgerissene Stück wieder 
wegzunehmen.  
 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen wird ein abgerissenes 
Stück Land, das sich ohne Zusammenhang mit einem Ufer im 
Gewässer festgesetzt hat, Eigentum des Gewässereigentümers.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 10  
Wiederherstellung eines Gewässers 

 
(1) Hat ein fließendes Gewässer infolge natürlicher Ereignisse 
sein bisheriges Bett verlassen, so sind die Beteiligten insgesamt 
oder einzeln berechtigt, den früheren Zustand auf ihre Kosten 
wiederherzustellen.  
 
(2) Das Recht zur Wiederherstellung erlischt, wenn sie nicht 
binnen einer Frist von drei Jahren ausgeführt ist. Die Frist 
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem sich das Gewässer 
verändert hat.  
 
(3) Der frühere Zustand ist von dem Unterhaltungspflichtigen 
wiederherzustellen, wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfor-
dert. § 55 Satz 2 und § 56 Abs. 1 gelten entsprechend.  
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Berliner Wassergesetz  

(BWG) 
 

§ 11  
Verlassenes Gewässerbett, Inseln  

 
(1) Wird ein Gewässerbett vom Wasser verlassen oder tritt in 
einem Gewässer eine Erderhöhung hervor, die den Mittel-
wasserstand überragt und bei diesem Wasserstand nach 
keiner Seite hin mit dem Ufer zusammenhängt (Inseln, 
Werder), so bleibt das Eigentum an den hierdurch entstan-
denen Landflächen unverändert.  

 
  (2) Die §§ 6 bis 9 finden bei Inseln Anwendung.  
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
Vom 23. Mai 1949 

Artikel 89  
(Bundeswasserstraßen) 

 
Der Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichswasserstraßen. 
Der Bund verwaltet die Bundeswasserstraßen durch eigene 
Behörden.   . . .  (s. Heft 5  Verfassungsrecht  •  GG) 
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Bundesgesetzblatt I                                                                352 

 
 

Gesetz über die 
vermögensrechtlichen Verhältnisse der 

Bundeswasserstraßen 

 
Vom 21. Mai 1951 

§ 1  
 

(1)   Die bisherigen Reichswasserstraßen (Binnen- und Seewasser-
straßen) sind mit Wirkung vom 24. Mai 1949 als Bundes-
wasserstraßen Eigentum des Bundes. [. . .]  
Die in dem Gesetz über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang 
der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich vom 29. Juli 1921 
(Reichsgesetzblatt S. 961) . . . getroffene Regelung gilt sinngemäß 
weiter. 
 
[ . . . ] 
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Die Verfassung  
der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 7. Oktober 1949 

Artikel  124 
 
(2) Die bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen 

sowie dem Verkehr dienenden Straßen stehen in der 
Verwaltung der Republik. Entsprechendes gilt für die 
Wasserstraßen. 
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Gesetzblatt der DDR Teil I   Nr. 47                        
Ausgabetag 27. September 1974 

 
 

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 6. April 1968  

 
in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der 

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 7. Oktober 1974 

Artikel 12 
 
(1) Die  . . .   großen Gewässer,   . . .   sind Volkseigentum. Privat-

eigentum daran ist unzulässig.  
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Gesetz 
über den Schutz, die Nutzung und die Instandhaltung 

der Gewässer 
und den Schutz vor Hochwassergefahren 

Vom 17. April 1963  (GBl. I  S. 77) 

 
 

§  58  
 

(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft : 

f. alle wasserrechtlichen Bestimmungen der ehemaligen 
Reichs- und Landesgesetzgebung, [ . . . ] 
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Wassergesetz 
vom 2. Juli 1982 (GBl. I S. 467) 

I. 
Geltungsbereich  

 
§ 1  

 
(3) Gewässer im Sinne dieses Gesetzes sind die Binnengewässer, die 

inneren Seegewässer, die Territorialgewässer sowie die in der 
Anlage genannten Wasserstraßen in Berlin (West) und das  
Grundwasser.    . . . 

Die Wassergesetze der DDR enthielten keine Bestimmungen über Eigentumsverhältnisse oder Veränderungen an Gewässern. 
 
Die Gesetze bewirkten demnach hinsichtlich der Gewässer keine Veränderung im Eigentum und demzufolge auch keine 
Grenzänderungen. 
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Bundesgesetzblatt   Teil II                                                                                   885 
           

1990                Ausgegeben zu Bonn am 28. September 1990                  Nr. 35                                  

 
 
 

Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 

Demokratischen Republik 
über die Herstellung der Deutschen Einheit 

 
 
 

Kapitel XI 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Verkehr 

 
Sachgebiet E :   Binnenschiffahrt und Wasserstraßen Abschnitt III 
 
 
 
Bundesrecht tritt   . . .   mit folgenden Maßgaben in Kraft : 
 
Bundeswasserstraßengesetz    . . .   (BGBl. I S. 1818) mit folgenden 
Maßgaben : 
 
b) Der Bundesminister für Verkehr wird ermächtigt, . . . die im Beitritts-
gebiet gelegenen Wasserstraßen durch Rechtsverordnung zu Bundes-
wasserstraßen zu erklären,    . . .   
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2524                               Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil I 
 
 

Verordnung  
zur Überleitung des Bundeswasserstraßengesetzes 

nach Berlin (West) und in das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages  

vom 31. August 1990 genannte Gebiet. 

 
Vom 13. November 1990 

§  1 
 
Zu Bundeswasserstraßen, die als Binnenwasserstraßen dem 
allgemeinen Verkehr dienen, werden nach Maßgabe des § 2 
erklärt  
1. die in Berlin (West) gelegenen Wasserstraßen,  
2. die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 

Gebiet gelegenen Wasserstraßen. 
 
 

§  2  
 

Das Verzeichnis der dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Binnenwasserstraßen des Bundes - Anlage zu § 1 Abs. 1 zu Nr. 1 
Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. August 1990 (BGBl. I  S. 1818) - wird 1), wie aus der 
Anlage dieser Verordnung ersichtlich, gefaßt. 
 

1) s. Seite 12  

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 in Kraft. 
 
Bonn, den 13. November 1990 
 

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  V e r k e h r   



 
 
 
Heft 9 

 
 
 

Wasserrecht 

 
 
 

68 

 
Zusammenfassung 
 
 
Bis zum Ende des Kaiserreichs lag in Deutschland die Zuständigkeit für die 
Gesetzgebung auf dem Gebiet des Wasserrechts ausschließlich bei den 
damaligen Deutschen Ländern.  
 
Mit der Weimarer Verfassung für das Deutsche Reich von 1919 wurde in Abkehr 
der seinerzeit in Deutschland bestehenden Rechtstradition die Übernahme der 
dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen in das Eigentum und in die 
Verwaltung des Deutschen Reichs zum Verfassungsziel erklärt (s. Seite 53).   
Auf der Grundlage der Reichsverfassung (Artikel 97) einigten sich die 
Reichsregierung und die Regierungen der Deutschen Länder durch Staatsvertrag, 
unter welchen Voraussetzungen der Übergang der Wasserstraßen von den 
Ländern auf das Reich erfolgen sollte.  
Dieser Staatsvertrag wurde durch Reichsgesetz genehmigt und mit Wirkung vom 
1. April 1921 als Gesetz in Kraft gesetzt (s. Seiten 54 u. 55). Dem Staatsvertrag ist 
als Bestandteil ein Verzeichnis (Anlage „A“) beigefügt, in dem die Wasserstraßen 
aufgeführt sind, die von den Ländern auf das Deutsche Reich übergegangen sind 
und damit zu „Reichwasserstraßen“ wurden. Auf den Seiten 56 bis 59 ist dieses 
Verzeichnis auszugsweise wiedergegeben.  
 
Durch Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland - GG- 
von 1949 wurde nach Artikel 89 (s. Seite 60) der Bund Eigentümer der bisherigen 
Reichswasserstraßen, die nach Artikel 87 GG in bundeseigener Verwaltung zu 
führen sind.  
Nach dem „Gesetz über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundes-
wasserstraßen“  (s. Seite 61) wurde bestätigt, dass  
 
→  die bisherigen Reichswasserstraßen (Binnen- und Seewasserstraßen) mit 

Wirkung vom 24. Mai 1949 als Bundeswasserstraßen Eigentum des 
Bundes*) sind,  
*) Das Eigentum an den Bundeswasserstraßen ist Eigentum im Sinne des bürgerlichen Rechts; also kein 

öffentliches Eigentum. Eine Buchersitzung (§ 900 BGB) ist bei Eigentum an den Bundeswasserstraßen aufgrund 
ihrer verfassungsrechtlichen Normierung nicht möglich (s. Seite 4). Auch ein rechtsgeschäftlicher Erwerb kraft 
guten Glaubens (§§ 891, 892 BGB) kommt nicht in Betracht. 
 

→  die in dem Gesetz über den Staatsvertrag, betreffend den Übergang der 
Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich vom 29. Juli 1921 (RGBl. S. 
961) getroffenen Regelung sinngemäß weitergelten. 

 
Im Jahr 1968 wurde das Recht der Bundeswasserstraßen im Bundeswasser-
straßengesetz - WaStrG – zusammengefasst (s. Seite 11). Das WaStrG wurde 
mehrmals geändert und liegt heute in der im Jahr 2007 bekanntgemachten 
Fassung vor, die zuletzt 2011 geändert wurde.  
 

Mit 
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Mit dem WaStrG wurde der im Staatsvertrag von 1921 bereits verankerte 
Grundsatz übernommen, das der Bund zwar privater Eigentümer der 
Bundeswasserstraßen ist, dass dieses Eigentum aber primär der Verkehrsnutzung 
dient.  
 
In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wurde mit Verfassungs-
rang bestimmt, dass  
 
→ die Wasserstraßen in der Verwaltung der Republik stehen (S. Seite 62),  
 
→ die großen Gewässer Volkseigentum sind und Privateigentum daran 

unzulässig ist (s. Seite 63).   
 
Das Wasserrecht der DDR (s. Seiten 64 und 65) enthielt keine Bestimmungen zu 
den Eigentumsverhältnissen bei Veränderungen an Gewässern. Folglich bewirkte 
es bei Veränderung der Gewässer auch keine Eigentums- bzw. Grenzänderungen.  
 
Durch das Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Okt. 1990 trat das WaStrG für das 
Beitrittsgebiet in Kraft. Gemäß Einigungsvertrag (s. Seite 66) wurde der 
Bundesminister für Verkehr ermächtigt, die im Beitrittsgebiet gelegenen 
Wasserstraßen durch Rechtsverordnung zu Bundeswasserstraßen zu erklären. 
Nach dieser Rechtsverordnung  (s. Seite 67) wurden  
 
1. die in Berlin (West) gelegenen Wasserstraßen,  

 
2. die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gelegenen 

Wasserstraßen 
 
zu Bundeswasserstraßen erklärt und in das Verzeichnis der Bundeswasserstraßen 
(Anlage zu § 1 Abs. 1 WaStrG) aufgenommen. Damit wurde das an den 
Wasserstraßen der DDR bestehende Volkseigentum aufgehoben. 
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Vorwort 
 
 
Als Kernaufgabe hat das amtliche Vermessungswesen nach den in den 
Bundesländern geltenden Fachgesetzen 1)  für das gesamte Landesgebiet 
 die Geotopographie 
         -  Form und Bedeckung der Erdoberfläche, 
 die Liegenschaften  
          -  Flurstücke als begrenzte Teile der Erdoberfläche, 
          -  mit der Erdoberfläche fest verbundene Gebäude, 
raumbezogen zu erfassen, in Karten darzustellen und in Verzeichnissen zu 
beschreiben.  
 
Die raumbezogene Erfassung der Geotopographie- und Liegenschaftsdaten 
erfolgt aufgrund des in den Rechtsvorschriften verankerten Vermessungsge-   
bots 1). 
 
Mit der Vermessung werden  
 Strecken (Längen), 
 aus Richtungsmessungen abgeleitete Winkel,  
(horizontal wie vertikal) bestimmt, aus denen Flächen hergeleitet werden.  
 
„Messen“ ist ein technischer Vorgang, bei dem  
 mit Hilfe geodätischer Instrumente und Messgeräte 
 die zu bestimmende Größe (Strecke / Winkel), 
 mit einer bezeichneten Maßeinheit 
verglichen wird; d.h.  
die zu messende Größe wird in das Verhältnis zur Maßeinheit gesetzt. 
Dieses Verhältnis ist die Maßzahl. Maßzahl und ihre Bezeichnung legen die zu 
bestimmende Größe eindeutig fest.   
 
Die Maßeinheiten  
 werden mit ihren Bezeichnungen (Namen) aufgrund von Rechtsvorschriften 

festgelegt und geschützt, 
 beruhen seit knapp 150 Jahren auf internationale Vereinbarungen, 
 werden entweder durch einen Prototyp verkörpert, der zeitlich konstant ist 

und bei Verlust vollständig ersetzt werden kann oder durch Normen definiert.  
 

 
 

 
1) s. Hefte 1 und 3  Vermessungsrecht Liegenschaftskataster und Landesvermessung     
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Die normierten Maßeinheiten mit ihren Bezeichnungen, aus denen sich auch die 
Flächenmaße ableiten, sind in den im Teil A wiedergegebenen Vorschriften 
definiert.   
 
Die Normen über die Maßeinheiten schreiben eine Eichpflicht für die im 
öffentlichen Verkehr eingesetzten  Messgeräte vor.   
„Eichen“ ist die nach den Eichgesetzen von den Eichämtern vorzunehmende 
Prüfung der Messgeräte, ob sie mit der normierten Einheit im Rahmen 
einzuhaltender Fehlergrenzen übereinstimmen.   
Das geprüfte Messgerät wird gestempelt. Mit Stempelung ist das Messgerät für 
den öffentlichen Verkehr zugelassen.  
 
Von der gesetzlich vorgeschriebenen Eichpflicht sind die von dem amtlichen 
Vermessungswesen eingesetzten Instrumente und Messgeräte ausgenommen.  
Die Befreiung von der Eichpflicht entbindet das amtliche Vermessungswesen 
jedoch nicht von dem Erfordernis, ihre für die Längen- Höhen- und 
Winkelbestimmung eingesetzten Instrumente und Messgeräte auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen.  
Die Prüfvorschriften des amtlichen Vermessungswesens, die in Folge der im Teil 
A zitierten Rechtsnormen erlassen wurden, sind im Teil B  enthalten.  
(Entsprechende Prüfvorschriften für  Feldmesser und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure s. Heft 4  Berufsrecht 
der ÖbVI  →  historische Vorschriften)   

 
Alle in den Teilen A und B  zusammengestellten Vorschriften sind auszugsweise 
wiedergegeben. Die Auszüge beziehen sich auf die Maßeinheiten und Prüf-
vorschriften, die für das amtliche Vermessungswesen relevant sind.  
 
Die Zusammenstellung enthält nicht alle das Thema betreffenden Vorschriften. 
Es war Zielsetzung, den an der Historie interessierten Fachkolleginnen und -
kollegen an Hand der wichtigsten Vorschriften einen Überblick zu geben, welche 
Entwicklung die Maßeinheiten und das Eichwesen im 19. und 20. Jahrhundert in 
Deutschland / Preußen genommen haben und dass das amtliche Vermessungs-
wesen inhaltlich eng mit dieser Thematik verknüpft ist.  
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Deutschland  -  Historisch-politische Übersicht 
 

Quelle :  DIERCKE  Weltatlas 
Georg Westermann Verlag GmbH & Co. 18. Auflage 

ISBN  3 – 14 – 10 0500 - 1 

Deutsches Reich 1914      

Deutsches Reich 1937 
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Deutschland  1949  bis  1990 
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Jahrtausende hindurch lieferten menschliche Körperteile die Grundlage für die Längenmaße. 
Bereits in der Antike  wurde als Längeneinheit beispielsweise die „Elle“ benutzt. Im Mittelalter 
kamen u. a. der „Fuß“, die „Ruthe“, die „Faustbreite“, die Daumenbreite, bezeichnet als „Zoll“ 
hinzu.  
Die Vielzahl der Maßeinheiten für die Länge - auch für die Gewichte -  wurde zunehmend als 
untragbares Handelshemmnis empfunden. Daher wurde der Ruf nach einer Reform der 
Maßeinheiten immer lauter, die in Frankreich ihren Ausgang nahm.  Das von französischen 
Wissenschaftlern vorgeschlagene metrische Dezimal-System, basierend auf einem „Naturmaß“, 
sollte dem Chaos ein Ende setzen.  
 
Zwei von der Akademie der Wissenschaften in Paris ausgestattete Expeditionen führen in Peru 
(Äquatornähe) und Lappland  (Polarnähe) Gradmessungen durch, mit denen die von Isaac 
Newton (1642 – 1727) aufgestellte Gravitationstheorie bewiesen wurde, dass  der Erdkörper an 
den Polen abgeplattet ist.  
 
Einführung der Maßeinheit „Meter“ in Teilgebieten Frankreichs, als „zehnmillionsten Teil der 
Länge  eines Erdmeridianquadranten“, so wie ihn franz.  Geodäten aus den Ergebnissen der in 
Peru und Lappland durchgeführten Gradmessungen abgeleitet und definierten haben.  
 
Zur Verkörperung des Meters sollte die Erddimension genauer bestimmt  werden.  Deshalb 
wurde eine weitere Gradmessung zur Bestimmung des durch die Pariser Sternwarte gehenden 
Meridians durchgeführt (s. nebenstehende Abb.). Die Ergebnisse dieser Gradmessung und der 
Peru-Gradmessung wurden in dem Werk „Grundlagen des metrischen Dezimal-Systems“ 
niedergelegt und führten in Frankreich zur Festlegung des „definitiven Meters“, verkörpert 
durch ein Platinstab.     
 
Einführung des metrischen Systems in ganz Frankreich, das 1840 rechtsverbindlich wurde. 
 
Einführung des metrischen Systems für den Norddeutschen Bund (s. Seite 20), welches 1872 
auch für das zwischenzeitlich gegründete  Deutsche Reich in Kraft trat.   
 
17 Staaten (auch Deutschland) unterzeichnen in Paris die am 1. Jan. 1876 in Kraft getretene 
„Meterkonvention“ (Wortlaut s. RGBl. I v. 1876, Nr. 19, S. 191) und gründen das „Internationale 
Büro für Maß und Gewicht“  (BIPM) mit Sitz in Paris.  
 
Anfertigung eines neuen Stabs aus einer Platin-Iridium-Legierung mit X-förmigen Querschnitt, 
der von der 1. General-konferenz für Maß- und Gewicht zum Meterprototyp erklärt und beim 
BIPM aufbewahrt wird (s. Seite 23).  
 
Das Deutsche Reich erhält die Kopie Nr. 18 des Meterprototyps und sanktioniert diese 
Längeneinheit als „deutsches Urmaß“ (s. Seite 32). 
 
 Die  7. Generalkonferenz für Maß und Gewicht legt den Meterprotyp als  „internationales  
Meter-Urmaß“ fest. 
 
Festlegung des „Systems International d‘ Unites“ (SI) auf der 11. Generalkonferenz für Maß und 
Gewicht. Dieses „Internationale Einheitssystem“ besteht  aus sieben Basiseinheiten :  dem 
Meter (Länge), dem Kilogramm (Masse), der Sekunde (Zeit), dem Ampere (Strom), dem Kelvin 
(Temperatur), dem Mol (Stoffmenge) und der Candela (Lichtstärke).  Die Basiseinheit Meter wird 
definiert über die  „Krypten- Wellenlänge“ (s. Seite 59). 
 
Definitionsgrundlage der Basiseinheit Meter wird die „Lichtgeschwindigkeit“ (s. Seite 74) - heute 
mit genauerem Laser -.  
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Gradmessung (Triangulation) 
des Meridianbogens von 
Dünkirchen über Paris bis 
Barcelona. Die Breitengrade 
der beiden Endpunkte wur-
den astronomisch bestimmt.  

Quellen : 
 Das Abenteuer der Vermessung – Vom Urmeter zum IQ  ANDREW ROBINSON  National Geographik, ISBN 978-3-86690-037-0 
 Handbuch der Vermessung, Zehnte Ausgabe, Band II § 3 JORDAN / EGGERT / KNEISEL, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart   
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